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Zur Diskussion gestellt

Wie viel ist genug? Breitbandausbau in Deutschland

Der Weg in die Gigabitgesellschaft: Wie sollen Breitbandziele in Deutschland 
über das Jahr 2018 hinaus konkret definiert, umgesetzt und finanziert werden? 
Dorothee Bär, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, weist 
darauf hin, dass das BMVI gleich zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode 
mit der Netzallianz Digitales Deutschland eine Plattform der innovations- und 
investitionsbereiten Unternehmen gegründet hat. Peter Knauth, Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie, stellt die Maßnahmen des BMWi im Rahmen 
seiner umfassenden Digitalen Strategie 2025 vor, die von der Unterstützung 
von Start-ups, einer innovations- und investitionsorientierten Optimierung des 
Ordnungsrahmens, der intelligenten Vernetzung zentraler Sektoren, einer neu-
en Datenpolitik und der Unterstützung von KMU reichen. Wilhelm Eschweiler, 
Bundesnetzagentur, möchte den vielfältigen Herausforderungen des Breitband-
ausbaus mit einem flexiblen Regulierungsansatz begegnen, der regionale Markt-
verhältnisse berücksichtigt und Investitionsanreize erhält. Für Wolfgang Kopf, 
Deutsche Telekom AG, muss die Verhinderung einer digitalen Spaltung zwischen 
städtischen und ländlichen Räumen Vorrang haben vor Maximalbandbreiten für 
einige wenige Prozent der Bevölkerung in den Ballungsräumen und ausgewähl-
ten Gebieten. Nach Ansicht von Valentina Daiber, Telefónica Germany, benötigt 
Deutschland einen digitalen Quantensprung und eine mutige, ambitionierte Ziel-
setzung für seine digitale Agenda 2030. Aus Sicht von Wilhelm Dresselhaus, 
Nokia Deutschland, wird es sich beim Netz für die Gigabitgesellschaft um eine 
Mischung aus Festnetz- und Mobilfunktechnologien handeln, in dem Endkun-
den unterbrechungsfrei zwischen den verschiedenen Zugangstechnologien hin 
und her wechseln können. Auch für Iris Henseler-Unger und Christian Wernick, 
WIK-Consult GmbH, Bad Honnef, sollte der Ausbau flächendeckender Gigabit-
netze, möglichst bis 2025, im Mittelpunkt stehen. Sie empfehlen ein politisches 
Ziel zu definieren, das das Breitbandziel der Bundesregierung für das Jahr 2018 
ersetzt. Justus Haucap, Ulrich Heimeshoff und Mirjam Lange, Universität Düssel-
dorf, merken an, dass es nicht ausreicht, noch mehr und schnelleres Breitband 
zu vergraben, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, um interessante 
Dienste und Inhalte zu entwickeln. Die kommende Bundesregierung sollte eine 
neue Deregulierungskommission einsetzen, die die Blockaden für die Entwick-
lung digitaler Geschäftsmodelle analysiert. Oliver Falck und Andreas Mazat, ifo 
Institut, bemerken, dass der aktuelle Bandbreitenbedarf hinter seiner Verfüg-
barkeit zurückbleibt. Sowohl von Privathaushalten als auch von Unternehmen 
werden verfügbare Bandbreiten häufig nicht genutzt. Sie warnen deshalb vor 
überhöhten Bandbreitenzielen und schlagen stattdessen eine Orientierung des 
Breitbandausbaus an lokalen, technologischen Gegebenheiten vor.

Die Etablierung eines gemeinsamen Euro-Finanzministers: 
Ausweg aus der europäischen Schuldenkrise oder ordnungs-
politischer Irrweg?
Michael Clauss und Stefan Remhof

Michael Clauss, Eurozone Advisors, und Stefan Remhof, Campus M21, gehen in 
ihrem Kommentar der Frage nach, ob der Vorschlag eines gemeinsamen euro-
päischen Finanzministers als weiterer Integrationsschritt für die Währungsunion 
interpretiert werden kann oder ob sich die Eurozone damit weiter auf den Weg 
des ordnungspolitischen Sündenfalls begibt, der die Schulden- und Transferuni-
on endgültig zementiert.
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Der Elternunterhalt: Zwischen Solidarbeitrag und Sondersteuer
Karl-Heinz Tödter

Wegen der zunehmenden Alterung bzw. steigenden Lebenserwartung der deut-
schen Bevölkerung nimmt die Zahl von Pflegebedürftigen ständig zu. Immer mehr 
Personen mit pflegebedürftigen Eltern werden von den Sozialämtern zum Unter-
halt verpflichtet. Die finanzielle Belastung hängt davon ab, welcher von beiden 
Ehepartnern zufällig betroffen und wie das Einkommen der Ehepartner verteilt ist. 
Fragwürdig ist auch, dass höheres Einkommen unterhaltsmindernd wirkt, wenn 
Vermögen zum Elternunterhalt herangezogen wird. Karl-Heinz Tödter, Bundes-
bankdirektor a.D., diskutiert in dem Beitrag den Elternunterhalt aus ökonomischer 
und steuerlicher Perspektive und schlägt eine Reform vor, die durch eine Zusam-
menveranlagung von Ehepaaren bestehende Unsicherheiten beseitigen und Un-
terhaltsrisiken bündeln würde.

Hillary Clinton oder Donald Trump – wer wird der bessere 
US-Präsident?
Florian Dorn, Manuela Krause, Philipp Meier und Niklas Potrafke

In der September-Umfrage des Ökonomenpanels von ifo und FAZ wurden Pro-
fessoren für Volkswirtschaftslehre an deutschen Universitäten zu der bevorste-
henden Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika befragt. Die 
große Mehrheit der Teilnehmer würde dabei Hillary Clinton als Präsidentin wählen. 
Von einer Präsidentschaft Clintons erwarten die Teilnehmer im Vergleich zur Alter-
native Trump auch mehrheitlich bessere ökonomische sowie politische Impulse.

ifo Migrationsmonitor: Die Zuwanderung von ausländischen 
Studierenden nach Deutschland – ein wichtiger Faktor für die 
Gewinnung von Fachkräften
Katrin Oesingmann

Für die Analyse der Zuwanderung nach Deutschland sind die ausländischen Stu-
dierenden, die im Ausland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben 
und anschließend zum Studieren nach Deutschland kommen, von Bedeutung. 
Deutschland gehört mit zu den beliebtesten Zielländern für ausländische Stu-
dierende, jedoch können, wie die OECD und die EU in einer aktuellen Veröffent-
lichung kritisieren, zu wenige ausländische Studierende nach Beendigung des 
Studiums als Fachkräfte für Deutschland gewonnen werden.

ifo Managerbefragung Sommer 2016: Wie bewerten Unternehmen 
die Arbeit der Verbände?
Johanna Garnitz und Klaus Wohlrabe

Nach den Ergebnissen der Managerbefragung ist eine große Mehrheit der Unter-
nehmen Mitglied in einem (Wirtschafts-)Verband und mit der Arbeit der Verbände 
zufrieden. Etwa 10% denken über einen Austritt aus einem Verband nach. Der 
Einfluss von Gewerkschaften auf die Politik ist in den letzten Jahren gestiegen.

ifo Konjunkturtest im September 2016 auf einen Blick: 
Die deutsche Wirtschaft erwartet einen goldenen Herbst
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im September auf den höchsten Stand seit Mai 
2014 gestiegen. Die Unternehmer blicken merklich optimistischer auf die kom-
menden Monate. Zudem waren sie zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. 
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Wie viel ist genug? Breitbandausbau in Deutschland

In der Debatte zur Digitalisierung und Zukunft Deutschlands steht fest: Der Weg in die »Gigabitge-

sellschaft« führt über eine möglichst flächendeckende Glasfaserinfrastruktur und ein Zusammen-

wachsen von Festnetz- und Mobilfunktechnologie (Konvergenz). Darin sind sich alle einig. Wie die 

Breitbandziele für Deutschland über das Jahr 2018 hinaus konkret definiert, umgesetzt und finan-

ziert werden sollen, wird derzeit kontrovers diskutiert. Dies gilt auch für konkrete Maßnahmen. Von 

Forderungen »koste es was es wolle, da muss der Staat investieren« über »Public Private Partner-

ships« bis hin zu »durch investitionsfreundliche Regulierung Anreize für den privatwirtschaftlichen 

Ausbau setzen« ist alles dabei. Die Diskussion, die auch den Bundestagswahlkampf 2017 beglei-

ten dürfte, wird oft mit viel Wunschdenken und Programmatik, jedoch wenig Sachkenntnis geführt. 

Dabei stehen neben der Frage, wie und wer die Milliardeninvestitionen in Deutschland stemmen 

soll, auch Antworten auf gesamtwirtschaftliche, ordnungspolitische, wettbewerbsökonomische 

und regulatorische Fragen aus, die in den folgenden Beiträgen thematisiert werden.

Der Weg Deutschlands zur 
Digitalnation

Um es gleich vorneweg zu sagen: Ein 
»genug« beim Breitbandausbau gibt es 
nicht! Fakt ist, dass die Welt immer digi-
taler wird. In Zukunft wird alles digitalisiert 
sein, was digitalisiert sein kann. Grundle-
gende Voraussetzung, um alle Chancen 
des digitalen Wandels nutzen zu können, 
ist eine leistungsfähige digitale Infrastruk-
tur. Diese muss stetig ausgebaut und wei-
terentwickelt werden, um mit dem Wan-
del Schritt halten zu können.

Wir alle spüren den digitalen Wandel täg-
lich: Beim Griff zum Smartphone oder 
Tab let, bei Ticket- und Hotelbuchungen 
im Internet oder bei der Kommunikation 
mit Freunden, Kunden oder Bürgerinnen 
und Bürgern in Sozialen Netzwerken. 
Dies alles sind die ersten Schritte eines 
Wandels, der wie eine Revolution zuneh-
mend alle Lebens- und Wirtschaftsberei-
che erfasst. Dabei macht der digitale 
Wandel keinen Halt an regionalen oder 
nationalen Grenzen. Er ist ein globales 
Phänomen. Und er begründet eine neue 
Phase des Wettbewerbs. Nicht nur zwi-
schen Unternehmen, sondern auch zwi-
schen Staaten. In den letzten beiden 
Jahrhunderten konkurrierten Staaten um 
Rohstoffe und Produktivität. Im 21. Jahr-
hundert konkurrieren Innovationsgesell-
schaften um Digitalität und Daten. Dabei 
ist nichts gesetzt. Die Industrienationen 

von heute sind nicht zwingend die Digi-
talnationen von morgen.

Experten gehen davon aus, dass sich das 
weltweite Volumen des Internetverkehrs 
bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2015 
verdreifachen wird. Die übertragene Da-
tenmenge wird sich von über 53 Mrd. Gi-
gabyte auf 161 Mrd. Gigabyte pro Monat 
erhöhen. Der Anteil des mobilen Internet-
verkehrs steigt Schätzungen zufolge von 
knapp 7% im Jahr 2015 auf rund 19% im 
Jahr 2020. Im selben Jahr werden dem-
nach weltweit bereits bis zu 50 Mrd. Ge-
räte mit dem Internet verbunden sein. 
Smart Data und das Internet der Dinge 
werden die Grundlage für neue Trends 
und innovative Entwicklungen sein. Dies 
betrifft etwa Bereiche wie die Medizin 
oder die intelligente Mobilität.

Für die Wirtschaft werden sich im Zuge 
des digitalen Wandels Prozesse, Produk-
tion, Produkte und Services radikal verän-
dern. Durch digitale Technologien wie 
Sensoren, Smart-Data-Analysen, Cloud- 
Computing, Robotik oder 3D-Druck wird 
die klassische Fabrik zur intelligenten Fa-
brik. In dieser sind Maschinen, Produkte, 
Kunden und Lieferanten miteinander und 
nach außen vernetzt. Dadurch können 
Prozesse optimiert und Kosten gespart, 
aber auch neue, innovative Geschäftsmo-
delle entwickelt werden.

Für Deutschland bieten sich insgesamt 
enorme Chancen, vom digitalen Wandel 
zu profitieren. Für mangelndes Vertrauen 
in unsere Leistungsfähigkeit gibt es kei-
nen Grund. Wir sind eine der stärksten 

Dorothee Bär*

 * Dorothee Bär, MdB, ist Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für Verkehr und 
digitale Infrastruktur.
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und innovativsten Volkswirtschaften der Welt. Deutschland 
hat in den vergangenen Jahren noch einmal zugelegt und 
erhält Spitzenwerte für seine globale Wettbewerbsfähigkeit. 
Mit der Digitalisierung werden die Karten im internationalen 
Wettbewerb allerdings neu gemischt. Wenn wir unsere Er-
folgsgeschichte fortschreiben wollen, müssen wir sie digital 
fortschreiben. Dafür braucht es als Grundlage eine leistungs-
fähige digitale Infrastruktur. Das Prinzip ist einfach: Wer die 
Netze hat, hat die Wertschöpfung. Wer nicht komplett digi-
talisiert, der verliert.

Auf dem Weg zur vernetzten Gesellschaft wird der Breit-
bandbedarf von Industrie, Gewerbe und Haushalten immer 
weiter ansteigen. Auch die Möglichkeit, in Echtzeit Informa-
tionen austauschen zu können, gewinnt mit jedem Innova-
tionsschritt an Bedeutung. Sowohl für Innovationen und Ge-
schäftsmodelle im Bereich der intelligenten Mobilität als auch 
innerhalb der gesamten digitalen Wertschöpfungskette ist 
in Zukunft eine Versorgung mit noch leistungsstärkeren 
Breitbandnetzen im Festnetz- und Mobilfunkbereich essen-
tiell. Der verstärkte Ausbau von Glasfasernetzen und -an-
schlüssen und die Einführung des nächsten Mobilfunkstan-
dards 5G werden Bandbreiten im Gigabitbereich ermögli-
chen und den erhöhten Qualitätsanforderungen gerecht.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) investiert schon heute in die Gigabitgesellschaft der 
Zukunft. Mit unserer Gigabitstrategie schaffen wir den dy-
namischsten Glasfaserausbau Europas und die Vorausset-
zung für das digitale Leistungszentrum Deutschland.

Gleich zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode haben wir 
mit der Netzallianz Digitales Deutschland eine Plattform der 
innovations- und investitionsbereiten Unternehmen gegrün-
det. Vertreten sind hier nicht nur die großen Firmen, sondern 
auch kleine und mittlere Unternehmen und deren Verbände. 
Die Mitglieder der Netzallianz vereinbaren gemeinsame Zie-
le und Meilensteine auf dem Weg in die Gigabitgesellschaft. 
Die Unternehmen in der Netzallianz machen darüber hinaus 
Milliardenzusagen. Diese haben sie 2015 vollumfänglich ein-
gelöst. Im laufenden Jahr geben sie weitere 8 Mrd. Euro in 
den Ausbau von superschnellem Breitband.

Damit das superschnelle Breitband auch in ländlich gepräg-
ten Regionen ankommt, in denen sich der Ausbau für die 
Unternehmen wirtschaftlich nicht rechnet, geben wir noch-
mal 4 Milliarden mit unserem Breitbandförderprogramm 
oben drauf. Dieses erste Förderprogramm des Bundes für 
den Breitbandausbau ist im November letzten Jahres an 
den Start gegangen und unterstützt unterversorgte Kom-
munen bei der Beseitigung der »weißen Flecken«. Von dem 
Breitbandförderprogramm profitiert aber auch gezielt der 
deutsche Mittelstand. 350 Mio. Euro werden direkt in die 
Glasfaseranbindung von Gewerbegebieten fließen. Auch bei 
den Ausbauprojekten der Kommunen gilt ganz klar: Vorfahrt 
für Glasfaser. Neben den über 740 Förderbescheiden für 

Planungs- und Beratungsleistungen konnten wir in den ers-
ten zehn Monaten seit dem Start des Förderprogramms 
bereits über 170 Bescheide für konkrete Infrastrukturprojek-
te übergeben. Das entspricht einem Fördervolumen von 
über 1,3 Mrd. Euro, wodurch Gesamtinvestitionen von rund 
3  Mrd. Euro angestoßen werden. Dabei werden rund 
120 000 Kilometer neue Glasfaser ausgebaut, wodurch wir 
auf einen Schlag das gesamte Glasfasernetz in Deutschland 
verdoppeln.

Den marktgetriebenen Netzausbau gilt es aber auch durch 
die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu unterstüt-
zen. Diese Rahmenbedingungen müssen gleichermaßen 
investitionsfreundlich und wettbewerbskonform sein und 
auch dem Netzausbau in ländlichen Regionen Rechnung 
tragen. Bundestag und Bundesrat haben vor kurzem ein 
vom BMVI eingebrachtes Gesetz verabschiedet, das den 
Breitbandausbau in Deutschland nochmal zusätzlich be-
schleunigen wird. Mit dem »Gesetz zur Erleichterung des 
Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze« (kurz: Digi-
Netz-Gesetz) schaffen wir einen einzigartigen Ausbauauto-
matismus für Glasfaser. Werden Neubaugebiete oder Ver-
kehrswege erschlossen, kommen künftig Glasfaserkabel 
zum Einsatz. Auch bestehende Infrastruktur an Straßen, 
Schienen und Wasserwegen kann künftig für Glasfaser mit-
genutzt werden. Die Folge ist, dass unzählige Straßen im 
Land nicht mehr doppelt aufgerissen werden müssen. Das 
spart Zeit und Geld. Das eingesparte Geld kann für zusätz-
liche Investitionen genutzt werden.

Neben Glasfaser wird der nächste Mobilfunkstandard 5G in 
den kommenden Jahren zur Schlüsseltechnologie des di-
gitalen Wandels und damit ein zentraler Eckpfeiler der Gi-
gabitgesellschaft werden. Die Bundesregierung hat den An-
spruch, Deutschland als Leitmarkt für 5G-Anwendungen zu 
positionieren. Um ein optimales Fundament für die erfolg-
reiche Einführung von 5G zu schaffen, erarbeitet das BMVI 
im Dialog mit Wirtschaft und Forschung bis Anfang 2017 
eine 5G-Strategie. Der Startschuss für diesen Prozess wur-
de Ende September auf einer vom BMVI mitausgerichteten 
5G-Konferenz gegeben.

Auch der Nachfrageseite kommt beim Ausbau einer leis-
tungsfähigen digitalen Infrastruktur eine wichtige Aufgabe 
zu. Innovative digitale Anwendungen und Dienstleistungen 
sowohl für die Verbraucher als auch für die Wirtschaft sind 
in der Lage, die Nachfrage nach hochleistungsfähigen 
Breitbandanbindungen zu steigern. Hier sind wiederum die 
Unternehmer gefragt, entsprechende Applikationen und 
Dienste zu entwickeln. Das BMVI unterstützt mit der For-
schungsinitiative mFUND seit diesem Jahr Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte rund um digitale datenbasierte 
Anwendungen aus dem Bereich Mobilität 4.0. Bis En- 
de 2020 nehmen wir dafür 100 Mio. Euro in die Hand. Da-
mit fördern wir zugleich den digitalen Gründergeist in 
Deutschland.
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Jungen Gründern ist neben einer leistungsfähigen digitalen 
Infrastruktur häufig noch ein weiterer Aspekt wichtig, wie ein 
Blick ins amerikanische Silicon Valley zeigt: Die Unterneh-
men, die sich dort befinden, wollen ihr Geschäftsmodell 
möglichst ohne große bürokratische Hürden entwickeln und 
anschließend auf einem riesigen Markt anbieten. Das muss 
hier in Europa auch möglich sein. Deswegen müssen wir 
parallel zum fortwährenden Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur, die Verwirklichung des europäischen digitalen Binnen-
marktes weiter vorantreiben. So schaffen wir den Sprung in 
die Gigabitgesellschaft der Zukunft und sind für die neuen 
digitalen Herausforderungen optimal gerüstet.

Gigabitnetze als Grundlage der 
Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft

Die Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft verspricht 
erhebliche Investitions-, Wachstums- und Innovationseffek-
te; im Bereich der Industrie (Industrie 4.0) ebenso wie im 
Dienstleistungssektor (Smart Services) oder der Landwirt-
schaft (Farming 4.0). Allein für die umfassende und syste-
matische Vernetzung der zentralen Bereiche Gesundheit, 
Bildung, Verwaltung, Verkehr und Energie wurden jährliche 
potenzielle Wachstums- und Effizienzeffekte auf mehr als 
50 Mrd. Euro geschätzt (vgl. Fraunhofer ISI 2012).

Diese Potenziale sind aus wirtschaftspolitischer Sicht best-
möglich zu nutzen. Im Rahmen seiner umfassenden Digitalen 
Strategie 2025 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi 2016) die hierfür erforderlichen Schritte be-
schrieben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der 
Unterstützung von Start-ups, über eine innovations- und in-
vestitionsorientierte Optimierung des Ordnungsrahmens, die 
intelligente Vernetzung zentraler Sektoren, eine neue Daten-
politik, bis hin zur Unterstützung von KMU, Handwerk und 
Industrie im Digitalisierungsprozess, F&E- und spezifische 
bildungspolitische Maßnahmen sowie institutionelle Ansätze 
(Digitalagentur). Voraussetzung hierfür sind hervorragende 
Netzinfrastrukturen im Festnetzbereich und im Mobilfunk (5G). 

Die Breitbandentwicklung der letzten Jahre zeigt die Stärken 
von Marktprozessen ebenso auf wie deren Grenzen. Wett-
bewerb war neben Technologiesprüngen von Anfang an 
zentraler Treiber des Breitbandausbaus in Deutschland. Er 
wird diese Rolle auch in Zukunft spielen. Dies gilt zumindest 
für Ballungsräume; in ländlichen Gebieten müssen Markt-
prozesse dagegen flankiert und unterstützt werden, will man 
hinsichtlich der Breitbandinfrastruktur annähernd ähnliche 
Voraussetzungen schaffen wie in urbanen Räumen. Seit ei-

Peter Knauth*

 * Dr. Peter Knauth ist Referatsleiter »Grundsatzfragen der Telekommunika-
tions- und Postpolitik, wettbewerbs- und regulierungspolitische Fragen 
der Digitalisierung, Fachaufsicht Bundesnetzagentur« im BMWi, Bonn. Der 
Beitrag skizziert den aktuellen Gigabitansatz des BMWi und gibt die dies-
bezüglichen Einschätzungen und Auffassungen des Verfassers wieder.
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nigen Jahren treibt die Bundesregierung deshalb den Breit-
bandausbau in Deutschland systematisch voran; bereits im 
Februar 2009 wurde eine Breitbandstrategie als Ergebnis 
eines intensiven Austauschs zwischen allen relevanten Ak-
teuren veröffentlicht (BMWi 2009).

An der breitbandpolitischen Grundkonzeption der Bundes-
regierung hat sich seither wenig geändert.2 Aktuelles Ziel ist 
es, bis 2018 eine flächendeckende Verfügbarkeit mit 
50-Mbit/s-Anschlüssen (im Downstream) zu erreichen. Im 
Hinblick auf diese Zielstellung wurden die Fördermittel zuletzt 
deutlich aufgestockt; insgesamt werden vom Bund rund 
4 Mrd. Euro bereitgestellt. Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (sog.  
DigiNetz-Gesetz) wird versucht, Kostensenkungspotenziale 
beim Netzausbau verstärkt zu nutzen.3 

Aufgrund der hohen Marktdynamik in Ballungsräumen 
(Breitbandwettbewerb durch Kabelnetze), der genannten 
Aktivitäten der Bundesregierung (vgl. BMVI 2016) und kom-
plementärer Ansätze der Länder wurden deutliche Fort-
schritte erzielt, auch im internationalen Vergleich. Leistungs-
fähigkeit und Nutzung der Netze sind aber noch nicht Spit-
zenklasse. Mittlerweile können mehr als 70% der Haushal-
te Hochleistungsnetze (mind. 50 Mbit/s) nutzen (81% mind. 
30 Mbit/s), die Breitbandpenetration im Festnetz liegt mit 
37% (Anschlüsse/HH) deutlich über der wichtiger Ver-
gleichsländer (Japan 30%, USA 31%), LTE wurde in 
Deutschland sehr schnell ausgebaut und ist für über 96% 
der Haushalte verfügbar; das ist positiv. Aber: Die Zahlungs-
bereitschaft für Breitbanddienste ist nach wie vor gering, die 
mobile Breitbandnutzung mit annähernd 70% deutlich un-
terdurchschnittlich; FttH-Ausbau und -Nutzung (rund 7% 
der verfügbaren Breitbandanschlüsse im Festnetz bei ca. 
20% Nutzungsrate, vgl. Bundesnetzagentur 2015) sind bis-
lang marginal. Hinzu kommen Defizite bei der Nutzung von 
Digitalisierungspotenzialen in wichtigen Anwendungsberei-
chen; dies gilt für den Mittelstand4 ebenso wie für die öffent-
liche Verwaltung5 oder den Bildungsbereich.6

Ein Grund hierfür ist die bislang zu einseitige Orientierung 
der Breitbandpolitik am Massenmarkt; Diskussionsgegen-

 2 Vgl. BMVI (2016a). Kernelemente waren und sind die Nutzung von Syner-
gien beim Infrastrukturausbau, die Entwicklung einer stärker investitions- 
und wachstumsorientierten Regulierung, spezifische frequenzpolitische 
Maßnahmen, der Einsatz von Fördermitteln und konkrete Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen.

 3 Wesentliche Schritte hierzu wurden in Deutschland bereits mit dem Tele-
kommunikationsgesetz von 2012 gemacht.

 4 Vgl. Saam, Vietee und Schiel (2016). («Die Digitalisierung ist in mittelstän-
dischen Unternehmen in Deutschland noch stark ausbaufähig«, S.1).

 5 »Die Nutzung von E-Government steigt in Deutschland, bleibt aber wei-
terhin deutlich hinter dem Niveau der Vergleichsländer«, »Behörden bie-
ten bzgl. der Online-Ausweisfunktion nur wenig Unterstützung durch 
Information und Beratung, 16% der Befragten in Deutschland wurde gar 
von der Freischaltung durch Mitarbeitende der Behörden abgeraten«;(In-
itiative D21 2016).

 6 »Wir müssen bei der digitalen Bildung einen großen Sprung nach vorn 
machen«; (BMBF 2016).

stand waren zumeist asymmetrische Anschlüsse für Privat-
kunden. Absehbare anwendungsseitige Erfordernisse der 
Wirtschaft, des Gesundheitssektors, des Bildungsbereichs 
etc. hatten in der breitbandpolitischen Debatte zu lange nicht 
den nötigen Stellenwert.

Um zukunftsfest zu sein (Internet der Dinge, Big Data, 
e-Health, e-Government, Smart Cities), müssen die Breit-
bandnetze aber Übertragungsgeschwindigkeiten im Be-
reich von Gigabit-pro-Sekunde sowohl im Downstream wie 
im Upstream bieten, zuverlässige echtzeitfähige Übertra-
gungen sicherstellen und Internetdienste in hoher Qualität 
ermöglichen. Wichtig ist, solche Netze rasch für Unterneh-
men und sozioökonomisch wichtige Akteure flächende-
ckend verfügbar zu machen. 

Die Kosten für den flächendeckenden Ausbau solcher Gi-
gabitinfrastrukturen werden je nach konkreter Ausgestal-
tung auf bis zu 100 Mrd. Euro geschätzt. In Ballungsgebie-
ten weist der deutsche Breitbandmarkt eine hohe Wettbe-
werbsintensität auf; dort ist längerfristig ein marktgetriebe-
ner Ausbau zu erwarten. Kabelunternehmen bieten heute 
schon bis zu 400 Mbit/s im Downstream an. Weitere Leis-
tungssprünge sind technologisch möglich (DOCSIS 3.1) 
und vor dem Hintergrund des Upgrades der Netze der 
Deutschen Telekom (Vectoring, G.fast) auch zu erwarten. 
Auch im ländlichen Raum gibt es zumindest in Ansätzen 
positive Marktaktivitäten, die aber staatlicherseits flankiert 
und ergänzt werden müssen.

Die Dynamik der Digitalisierung auf Diensteebene verdeut-
licht die Notwendigkeit, zügig zu handeln; so erreicht etwa 
der Messengerdienst WhatsApp rund sieben Jahre nach 
seinem Markteintritt mittlerweile annähernd 1 Mrd. Nutzer. 
Der Netzausbau erfordert aufgrund beschränkter Baukapa-
zitäten insb. für die oftmals notwendigen Tiefbauarbeiten 
allerdings Zeit. Es ist deshalb sinnvoll, komplementär zu den 
laufenden breitbandpolitischen Aktivitäten, die auf das 
50-Mbit/s-Zwischenziel gerichtet sind, die Verfügbarkeit von 
Gigabitnetzen zügig voranzutreiben. 

Das BMWi hat im Rahmen seines Strategieansatzes hierzu 
eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, u.a.:

1. Einen Zukunftsinvestitionsfonds für Gigabitnetze in länd-
lichen Räumen. Ein Fondsvolumen von rund 10 Mrd. 
Euro sollte bis 2025 starke Anreize zur Erschließung von 
ländlichen Gebieten geben. Als Finanzierungsquelle 
kommen u.a. Erlöse aus anstehenden Frequenzverstei-
gerungen in Betracht; darüber hinaus sind neue Finan-
zierungsinstrumente zu entwickeln. Hier sind auch er-
folgsbezogene Rückzahlungsverpfichtungen, z.B. in 
Form bedingt rückzahlbarer Zuschüsse/Zuwendungen/
Darlehen denkbar. Zuvor müssen die Finanzierungspo-
tenziale privater Investoren bestmöglich ausgeschöpft 
werden. Derzeit besteht aufgrund der anhaltenden Nied-
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rigzinsphase ein großes Interesse institutioneller Anleger 
an Investments im Infrastrukturbereich. Die rechtlichen 
und institutionell-organisatorischen Rahmenbedingun-
gen hierfür sollten rasch weiter optimiert werden (z.B. 
Einrichtung von »Plattformen« zur Bündelung von Pro-
jekten sowie überregionaler Vermarktung der FttH-Vor-
leistungsprodukte).

2. Sinnvoll sind auch Optimierungen im Bereich der Förde-
rung und der einschlägigen Beihilfevorschriften. Vorge-
sehen ist u.a. die Verkopplung der aktuellen Breitband-
förderrichtlinie des Bundes mit der Gemeinschafts aufgabe 
»Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur«, um 
durch eine Kumulierung der Bundesförderung weitere 
Anreize für die Glasfasererschließung von Gewerbege-
bieten zu geben. In diesem Zusammenhang ist hervor-
zuheben, dass zwischenzeitlich seitens des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
im Rahmen der laufenden Breitbandförderung ein Son-
derförderprogramm Mittelstand aufgelegt wurde, das 
350 Mio. Euro für die Glasfaseranbindung von Gewer-
begebieten bereitstellt (vgl. BMVI 2016b).

3. Der Ausbau von Gigabitnetzen erfordert das kontinuier-
liche und konstruktive Zusammenwirken aller relevanten 
Akteure (Netzbetreiber, Investoren, Bund, Länder, Kom-
munen); Informations- und Koordinationskosten können 
so reduziert werden.

4. Die Entwicklung und Einführung der neuen (Mobil-)Funk-
technologie 5G muss vorangetrieben und eine europäi-
sche Technologieführerschaft angestrebt werden. Weit-
gehend flächendeckende Glasfasernetze erleichtern 
auch die Anbindung von Mobilfunkzellen.

5. Die Nutzung von Synergien beim Breitbandausbau bleibt 
ein zentrales Thema; Ansatzpunkte hierfür wird das be-
reits angesprochene DigiNetz-Gesetz liefern. Die expli-
zite Berücksichtigung kostengünstiger oberirdischer Ver-
kabelungen im Gesetzgebungsprozess ist erfreulich.

6. Daueraufgabe bleibt die möglichst investitions- und in-
novationsfreundliche Ausgestaltung des Rechtsrah-
mens. Hierfür müssen u.a. neue Ansätze der Zugangs- 
und Entgeltregulierung entwickelt werden, die sich 
stärker als bisher an der Frage nach den tatsächlichen 
Infrastrukturwirkungen der Regulierungsmaßnahmen ori-
entieren sollten. Im Rahmen des vom BMWi aufgesetzten 
Fachdialogs zum digitalen Ordnungsrahmen und dem 
Grünbuchprozess zu digitalen Plattformen sollen tragfä-
hige Lösungsansätze erarbeitet und in die laufende eu-
ropäische Debatte zum sog. TK-Review eingebracht 
werden.

Auch weiterhin sollte auf wettbewerbliche und privatwirt-
schaftliche Lösungen gesetzt werden, wo immer diese funk-
tionieren und Erfolg versprechen. Allerdings ist gerade beim 
Aufbau leistungsstarker festnetzbasierter Breitbandnetze in 
schlecht erschließbaren Gebieten die Rolle von Kommunen 
außerordentlich wichtig. Kommunen und kommunale Un-
ternehmen haben einen längeren Planungshorizont als rein 

privatwirtschaftliche Akteure und werden in ihrer Region die 
aus Marktsicht externen Effekte des Breitbandausbaus be-
rücksichtigen (verbesserte Grundlagen für technologie- und 
wissensintensive Unternehmen, E-Government-Dienste, hö-
here Attraktivität der Kommune, auf die Gesundheitsversor-
gung und das Verkehrssystem, auf Steueraufkommen und 
Grundstückspreise etc.).

Diese skizzierten Maßnahmen beziehen sich in erster Linie 
auf die Angebotsseite; eine tragfähige Gigabitstrategie muss 
allerdings um Nutzungsaspekte ergänzt werden, die weit 
über den reinen Internetzugang für Privathaushalte hinaus-
gehen. Wird die systematische und umfassende Digitalisie-
rung großer Bereiche wie Bildung, Gesundheit oder öffent-
liche Verwaltung vorangetrieben (Information und Sensibili-
sierung der Akteure, Beseitigung von Umsetzungshemm-
nissen) und das Angebot entsprechender Dienste (z.B. mo-
derne Telemedizindienste, digitalisierungsgestützte Pfle- 
gedienste, Vernetzung von Bildungseinrichtungen etc.) er-
möglicht, eröffnen sich für Wirtschaft und Bürger erhebliche 
zusätzliche Nutzenpotenziale; hierdurch steigt die Zahlungs-
bereitschaft, und die Refinanzierung des Infrastrukturaus-
baus wird deutlich erleichtert.7
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Bedeutung des Ausbaus einer flächen-
deckenden Glasfaserinfrastruktur 

Um den stetig wachsenden Bandbreitenerfordernissen ge-
recht zu werden, ist eine hochleistungsfähige digitale Infra-
struktur unverzichtbar. Die Bedeutung des Breitbandausbaus 
wird politisch durch die Zielsetzung der Digitalen Agenda ge-
stützt, bis 2018 allen Haushalten in Deutschland einen 
schnellen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von mindes-
tens 50 Mbit/s zur Verfügung zu stellen. Auch wenn das Er-
reichen dieses Ziels noch mit erheblichen Herausforderungen 
verbunden ist, befindet sich Deutschland auf einem guten 
Weg: So verfügten Mitte 2016 ca. 71% aller Haushalte über 
einen solchen schnellen Anschluss (vgl. TÜV Rheinland 2016, 
S. 2). Diese Geschwindigkeiten werden durch die Investitio-
nen einer Vielzahl von Akteuren in unterschiedliche Techno-
logien realisiert, wovon reine Glasfaseranbindungen (Fibre to 
the Building – FTTB bzw. Fibre to the Home – FTTH) allerdings 
bislang nur einen geringen Teil ausmachen. Gleichwohl ist die 
bestehende Nachfrage derzeit noch gut abgedeckt, was sich 
daran zeigt, dass die Inanspruchnahme reiner Glasfaseran-
schlüsse deutlich hinter deren Verfügbarkeit zurückbleibt: En-
de 2015 standen mehr als 2 Millionen solcher Glasfaser-
anbindungen zur Verfügung, die aber nur von knapp 20% 
der erschlossenen Haushalte auch genutzt wurden (vgl. Bun-
desnetzagentur 2015, S. 27). Dennoch ist ein stetiges An-
steigen der Nachfrage nach hochleistungsfähigen Glasfaser-
anschlüssen festzustellen, und es ist zu erwarten, dass sich 
diese Tendenz mit der fortschreitenden Entwicklung digitaler 
Dienste und dem entsprechend wachsenden Datenver-
brauch weiter fortsetzen wird. Folglich kommt dem Ausbau 
von FTTB/H zumindest mittel- bis langfristig eine hohe Be-
deutung zu. Vor diesem Hintergrund fordert das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie in der Digitalen Strategie, 
die Breitbandziele über das Jahr 2018 hinaus um den Aufbau 
einer breit verfügbaren FTTH-Infrastruktur zu erweitern und 

Wilhelm Eschweiler*

 * Dr. Wilhelm Eschweiler ist Vizepräsidenten der Bundesnetzagentur, 
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damit möglichst zeitnah den Weg in die sogenannte Giga-
bitgesellschaft zu ebnen (vgl. BMWi 2016, S. 13 ff.). 

Welche Faktoren beeinflussen den 
Glasfaserausbau?

Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen beim Ausbau 
einer hochleistungsfähigen Infrastruktur wird durch verschie-
dene Faktoren beeinflusst, die in erster Linie die Ausbau-
kosten, die Nachfrage und das Wettbewerbsumfeld betref-
fen. Hinsichtlich der Kosten des Ausbaus von Glasfaser-
infrastruktur lässt sich beobachten, dass diese insbeson dere 
durch bereits vorhandene Leerrohrkapazitäten beeinflusst 
werden, die für die Verlegung von Glasfaserleitungen kos-
tensenkend verwendet werden können. Darüber hinaus 
spielt die Bevölkerungsdichte für die Höhe der Ausbaukos-
ten eine wichtige Rolle: Lebt ein großer Teil der Bevölkerung 
in dichter besiedelten Gebieten, sind die Kosten für die rei-
ne Glasfaseranbindung insgesamt geringer, als wenn eine 
hohe Zahl von Haushalten in ländlichen Regionen erschlos-
sen werden muss.

Einen Beitrag zur Senkung der Ausbaukosten können ge-
setzliche Regelungen zur gemeinsamen Nutzung auch sek-
torübergreifender Infrastrukturen leisten. In Deutschland 
dürfte das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler 
Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG), das die Kosten-
senkungsrichtlinie der Europäischen Kommission umsetzt, 
durch Informations-, Mitnutzungs- und Mitverlegungsrechte 
dazu beitragen, ungünstige Kostenstrukturen zu senken und 
damit den Ausbau von hochleistungsfähigen Infrastrukturen 
zu fördern.

Wichtige Faktoren bei der Entscheidung über Infrastruktur-
investitionen sind außerdem die zu erwartende Nachfrage 
und Zahlungsbereitschaft der Endkunden. Diese Faktoren 
wiederum werden von der Verfügbarkeit innovativer Dienste 
beeinflusst, für deren Nutzung die Endkunden hohe Band-
breiten benötigen. Neben dem Erlöspotenzial auf Endkun-
denebene können die Glasfaserleitungen auch alternativen 
Anbietern zur Verfügung gestellt werden, wodurch die Netz-
auslastung verbessert werden kann. Gleichzeitig können 
sich Wettbewerber über den Bezug von Vorleistungspro-
dukten am Markt etablieren und dadurch längerfristig in die 
Lage versetzt werden, ebenfalls in eigene Infrastruktur zu 
investieren.

Als ein weiterer treibender Faktor für den Breitbandausbau 
kann schließlich der Wettbewerb identifiziert werden, der von 
anderen Infrastrukturinhabern, wie etwa den Kabelnetzbe-
treibern und/oder bereits bestehenden (lokalen) Glasfaser-
netzen ausgeht (intermodaler Wettbewerb). Dort, wo bereits 
hochleistungsfähige Infrastruktur vorhanden ist, sind die An-
reize für den Incumbent besonders groß, ebenfalls schnelle 
Anschlüsse über FTTB/H-Infrastruktur bereitzustellen. 

Bestehende Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau

Die Nachfrage nach schnellen Anschlüssen entwickelt sich 
erst langsam, so dass mit der künftigen Amortisation der 
Investitionen für die potenziell ausbauenden Unternehmen 
hohe Unsicherheiten verbunden sind. Dieser Effekt wird da-
durch verstärkt, dass offenbar zumindest bislang deutlich 
höhere Preise für hochbitratige Anschlüsse nur schwer 
durchzusetzen sind. Dies wird sich erst dann ändern, wenn 
die Endkunden auch einen entsprechend hohen zusätzli-
chen Nutzen der schnellen Anschlüsse gegenüber her-
kömmlichen Anschlüssen wahrnehmen. 

Würde nun allerdings mit den Investitionen in hochleistungs-
fähige Infrastruktur gewartet werden, bis die Nachfrage und 
Zahlungsbereitschaft in ausreichendem Umfang vorhanden 
sind, würde bis zur Realisierung der Investitionen und der 
Bereitstellung der Anschlüsse zu viel Zeit vergehen. Dies liegt 
darin begründet, dass ein gleichzeitiger bundesweiter Ausbau 
an den fehlenden Kapazitäten und hohen Kosten scheitern 
würde und die notwendigen Investitionen in eine flächende-
ckende Infrastruktur nur nach und nach vorgenommen wer-
den können. Darüber hinaus ist auch zur Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland ein zügiger 
Ausbau zukunftsfähiger Netze erforderlich. Um dem zuneh-
menden Bedarf an hochleistungsfähigen Anschlüssen ge-
recht werden zu können, ist es daher unerlässlich, dass die 
entsprechenden Investitionen zeitnah angestoßen werden. 

Eine weitere – Deutschland in besonderem Maße betreffen-
de – Herausforderung besteht darin, dass die Besiedelungs-
dichte stark divergiert. Ein großer Teil der Bevölkerung hier-
zulande lebt in ländlichen Regionen, in denen die Ausbau-
kosten deutlich höher sind als in dichter besiedelten Gebie-
ten. An dieser Stelle wird die begrenzte Aussagekraft inter-
nationaler Vergleiche zum Ausbaustand deutlich: In anderen 
Ländern – insbesondere solchen, in denen der Breitband-
ausbau weiter vorangeschritten ist – ist ein Großteil der Be-
völkerung in Ballungsräumen ansässig, wodurch die Aus-
baukosten dort deutlich geringer sind. In Deutschland hin-
gegen lebt nur ein geringer Anteil der Bevölkerung von 
knapp 10% in Städten mit über 1 Mio. Einwohnern (zum 
Vergleich: Großbritannien 29%, Spanien 25%, Frankreich 
23%).2 Der geringe Grad der Urbanisation zeigt sich auch 
daran, dass sich in Deutschland die Hälfte der Bevölkerung 
auf etwa 26% der Gesamtfläche verteilt. Zum Vergleich wei-
sen Länder wie Großbritannien (8%) und Schweden (10%) 
eine deutlich höhere Konzentration auf.3 Darüber hinaus sind 
die Ausbaukosten in Deutschland im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern dadurch höher, dass hierzulande kei-

 2 Stand: 2015, Indikatoren der Weltbank zu »Population in urban agglome-
rations of more than 1 million (% of total population)«, verfügbar unter 
http://data.worldbank.org/indicator.

 3 Stand: 2009, Daten des OECD Broadband Portals, verfügbar unter 
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm.
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ne weitreichend verfügbaren Leerrohrkapazitäten vorhanden 
sind, durch die aufwändige Tiefbauarbeiten vermieden wer-
den könnten. 

Einfluss der Regulierung auf den 
Glasfaserausbau

Der flächendeckende Ausbau hochleistungsfähiger Netze 
zählt bereits jetzt zu den zentralen Zielsetzungen der Regu-
lierung und wird bei deren Abwägungsentscheidungen stets 
berücksichtigt. Bei der Betrachtung der vielfältigen Faktoren, 
die den Glasfaserausbau beeinflussen, hat Regulierung ei-
nen flankierenden Charakter. Eine wichtige Aufgabe der Re-
gulierung ist es, Wettbewerbern über den Zugang zur Infra-
struktur des ehemaligen Monopolunternehmens einen 
Markteinstieg zu ermöglichen. Über die Preissignale, die die 
Regulierung auf Vorleistungs- und mittelbar auch auf End-
kundenebene aussendet, wird gleichzeitig für alle Markt-
akteure der Rahmen für effiziente Investitionsentscheidun-
gen gesetzt. 

Ein weiteres Instrument, über das die Bundesnetzagentur 
die Investitionstätigkeit von Unternehmen zumindest indirekt 
unterstützt, ist die Bereitstellung des Infrastrukturatlas. Die-
ser gibt Aufschluss über vorhandene Infrastrukturen, die 
beim Breitbandausbau grundsätzlich mitgenutzt werden 
können. Darüber hinaus wird durch eine vorausschauende 
Frequenzvergabe sichergestellt, dass ausreichende Res-
sourcen für das Angebot mobiler Breitbanddienste zur Ver-
fügung stehen.

Differenzierter regulatorischer Ansatz 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen, die 
mit dem Breitbandausbau verbunden sind, ist es von zent-
raler Bedeutung, dass die Regulierung flexibel auf die jewei-
ligen Marktverhältnisse reagiert und die Auswirkungen regu-
latorischer Entscheidungen auf die unterschiedlichen Regu-
lierungsziele in den Blick nimmt. Bereits in der Vergangenheit 
wurde die Regulierung hinsichtlich Umfang und Intensität 
stets auf das erforderliche Maß begrenzt. Sobald bei einer 
Marktanalyse festgestellt wird, dass auf einem Markt Wett-
bewerb entsteht, erfolgt eine Rückführung der Regulierung. 
Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung bietet der Rechts-
rahmen die notwendige Flexibilität, um auf die jeweiligen 
Marktgegebenheiten angemessen reagieren zu können, und 
stellt hierfür verschiedene Instrumente zur Verfügung. 

Eine Absenkung der Regulierungsintensität findet insbeson-
dere beim Übergang von einer strikt kostenorientierten Ent-
geltregulierung zu einer sektorspezifischen Anwendung der 
Missbrauchsmaßstäbe nach § 28 TKG statt. Hierbei liegt der 
Fokus insbesondere darauf, dass die Spanne zwischen End-
kunden- und dem entsprechenden Vorleistungsentgelt groß 

genug ist, damit Wettbewerber die Endkundenprodukte des 
marktbeherrschenden Unternehmens nachbilden können.

Bedeutung des Nachbildbarkeitsansatzes im 
Hinblick auf den Glasfaserausbau

Die Bundesnetzagentur beschäftigt sich derzeit intensiv mit 
der Frage, wie Regulierung zur Beschleunigung des Breit-
bandausbaus beitragen kann. Eine erste Überlegung: Der 
Nachbildbarkeitsansatz könnte insbesondere auch bei der 
Regulierung von Netzzugangsprodukten, die auf reiner Glas-
faser basieren, angewandt und weiterentwickelt werden. So-
fern sich herausstellen sollte, dass die neu zu errichtende 
Glasfaserinfrastruktur hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit ein Bottleneck bildet, wäre über eine re-
gulatorische Eingriffsmöglichkeit auch für die entstehenden 
Netze nachzudenken. Um den Wettbewerb auf dieser Infra-
struktur zu fördern und die Auswahlmöglichkeiten zum Woh-
le der Verbraucher zu wahren, wird es darauf ankommen, 
frühzeitig einen verlässlichen und vorhersehbaren regulato-
rischen Rahmen und damit ein möglichst gutes Investitions-
klima zu gewährleisten. Der Nachbildbarkeitsansatz könnte 
in diesem Sinne als vermittelnde Lösung zwischen der strik-
ten Ex-ante-Entgeltkontrolle und dem vollständigen Verzicht 
auf eine Zugangsregulierung angesehen werden. Gegenüber 
der strikten Kostenorientierung würde sich dieser Ansatz als 
ein flexibleres Instrument erweisen, um den großen Unwäg-
barkeiten, die im Hinblick auf den Glasfaserausbau bestehen, 
Rechnung zu tragen. Indem die Festlegung regional differen-
zierter Vorleistungs- und Endkundenpreise erleichtert werden 
würde, könnten regional divergierende Ausbaukosten be-
rücksichtigt werden, was eine schnellere Amortisation der 
Investitionen ermöglichen würde. Ein wirtschaftlich tragfähi-
ger Ausbau hochleistungsfähiger Infrastruktur würde damit 
insbesondere in ländlichen Regionen erleichtert und der Be-
darf an öffentlichen Fördermitteln auf das notwendige Mini-
mum begrenzt. Darüber hinaus könnten Endkundenpreise 
im Markt durchgesetzt werden, die der im Zeitverlauf wach-
senden Zahlungsbereitschaft entsprächen. So könnte in der 
Phase der Marktdurchdringung über eine differenzierte Preis-
gestaltung die Nachfrage nach den schnellen Anschlüssen 
angeregt werden. Gleichzeitig wäre aber auch sichergestellt, 
dass sich die Vorleistungsentgelte auf einem Niveau befän-
den, das es effizient wirtschaftenden Wettbewerbern ermög-
lichen würde, die Angebote des marktbeherrschenden Un-
ternehmens nachzubilden. Eine missbräuchliche Verdrän-
gung von Wettbewerbern würde dadurch verhindert und die 
Wahlmöglichkeiten der Endnutzer blieben gewahrt.

Blick in die Zukunft: Die aktuelle europäische 
Diskussion

Auch die Europäische Kommission befürwortet in dem im 
September 2016 veröffentlichten Richtlinienvorschlag zur 
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Überarbeitung des europäischen Rechtsrahmens für elekt-
ronische Kommunikation, sich beim regulatorischen Um-
gang mit dem Ausbau neuer, hochleistungsfähiger Netze an 
einem Nachbildbarkeitsansatz zu orientieren. Dieser sollte 
dann, wenn eine nachweisliche Dämpfung der Endkunden-
preise durch andere (kupferbasierte) Zugangsprodukte und/
oder alternative Infrastrukturen vorhanden ist und ein diskri-
minierungsfreier Netzzugang sichergestellt wird, an die Stel-
le der für Kupfernetze üblichen strikten Kostenorientierung 
treten. Damit wird der Grundgedanke aus der Nichtdiskri-
minierungs- und Kostenrechnungsmethoden-Empfehlung 
vom 11. September 2013 in den Vorschlag für den neuen 
Rechtsrahmen umgesetzt. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
die Gewährung höherer Preissetzungsspielräume für inves-
tierende Unternehmen als zentrale Voraussetzung für den 
Breitbandausbau gesehen wird. 

Die Bundesnetzagentur wird sich auch weiterhin aktiv an 
dem Diskussionsprozess um den künftigen europäischen 
Rechtsrahmen und insbesondere den künftigen regulatori-
schen Umgang mit der neu zu errichtenden Infrastruktur 
beteiligen. Zentrale Zielsetzung bleibt dabei, einen vorher-
sehbaren und verlässlichen Ordnungsrahmen zu bieten, der 
den Akteuren ausreichend Flexibilität gewährt und Planungs-
sicherheit einräumt, um in einem wettbewerblichen Umfeld 
effiziente Infrastrukturinvestitionen zu tätigen.
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Netze für die Gigabitgesellschaft: 
Je schneller desto besser?

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft Deutsch-
lands liegt in der Digitalisierung. Innovationen, die Entwick-
lung neuer Geschäftsfelder und die Digitalisierung der In-
dustrie sind dabei auf hochleistungsfähige Telekommunika-
tionsnetze angewiesen. Nur mit diesen Netzen können Wett-
bewerbsfähigkeit, Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutsch-
land erhalten werden. 

Wer über die Netze der Zukunft und die damit verbundenen 
Herausforderungen sprechen will, muss die Digitalisierung in 
ihrer gesamten Dimension richtig verstehen. Während es in 
der Vergangenheit in erster Linie darum ging, mit Hilfe der 
Telekommunikation, Menschen und Unternehmensstandor-
te zu verbinden und den Zugang zum Internet zu ermögli-
chen, sehen wir uns künftig einem revolutionären nächsten 
Schritt gegenüber: Alles was digitalisiert werden kann, wird 
digitalisiert. Derzeit wird ein neuer Standard entwickelt, der 
erstmals Mobilfunk und Festnetze vereinigt. Dieser Standard 
heißt nicht ganz zutreffend »5G«, d.h. fünfte Generation Mo-
bilfunk. Mit den Netzen, die, auf diesem Standard basierend, 
spätestens ab 2020 gebaut werden, wird alles was digitali-
siert werden kann, auch vernetzt. Mit der Internet Protocol 
Version 6 (IPV6) sind die Voraussetzungen geschaffen wor-
den, dass fast jeder Gegenstand auf dieser Welt eine Inter-
netadresse erhalten kann. Mit 5G gelingt die Anbindung von 
Milliarden von Endgeräten und Sensoren aller Art an das 
Internet und deren intelligente Vernetzung. Schätzungen ge-
hen davon aus, dass es im Jahr 2020 weltweit mehr als 
50 Mrd. vernetzte Geräte im sog. Internet of Things (IoT) 
geben wird, die Datenverkehre werden um rund 22% pro 
Jahr wachsen und jeder Endnutzer wird mehr als zehn mo-
bile Geräte besitzen. Zwei Drittel des gesamten Internetver-
kehrs werden von mobilen und drahtlosen Geräten generiert 
werden.

Wolfgang Kopf*

 * Wolfgang Kopf ist Leiter Politik und Regulierung der Deutschen Telekom 
AG.
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Heute steht bei der Diskussion über hochleistungsfähige 
Netze vor allem die Übertragungsgeschwindigkeit für die 
privaten Haushalte und die räumliche Abdeckung im Fokus. 
Diese Anforderungen werden künftig erweitert und damit 
auch relativiert werden müssen. Zur Realisierung vieler An-
wendungen im Bereich der Mobilität, des vernetzten und 
automatisierten Fahrens, des Internet of Things (IoT), von 
Industrie 4.0 und E-Health sowie Smart Grids werden sich 
die Anforderungen an die Netze erweitern. Kommunikation 
in Echtzeit, permanente Verfügbarkeit, geringste Verzöge-
rungszeiten (Latenz), die Energieeffizienz und natürlich die 
Sicherheit werden ausschlaggebend sein.

Digitalisierung und Breitbandausbau als 
politische Ziele

Das Wort „digital“ war eines der am häufigsten gebrauchten 
Schlagworte im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013. Die 
Chancen der Digitalisierung für alle wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Bereiche wurden schon damals erkannt und 
Weichen dafür gestellt. Wichtigster Baustein sind leistungs-
fähige Telekommunikationsnetze. In der Digitalen Agenda 
der Bundesregierung wurde das Ziel erneuert, mittels eines 
effizienten Technologiemixes eine flächendeckende Breit-
bandinfrastruktur mit einer Downloadgeschwindigkeit von 
mindestens 50 MBit/s bis 2018 zu schaffen. Aktuell werden 
politisch bereits „Gigabit-Glasfasernetze für Deutschland bis 
2025“ gefordert. Kein Zweifel: Wir brauchen in Deutschland 
mehr Glasfaser in den Telekommunikationsnetzen. Ob es 
aber tatsächlich das Ziel sein muss, jedem privaten Haushalt 
einen eigenen Glasfaseranschluss zur Verfügung zu stellen 
(sog. Fiber to the Home / Building, FTTH/B), darf angesichts 
der geringen Nachfrage dort, wo diese Netze bereits vor-
handen sind, und der geringen Zahlungsbereitschaft für 
mehr Bandbreite bezweifelt werden – ganz abgesehen von 
den Kosten von 80 bis 90 Mrd. Euro für ein flächendecken-
des Angebot. Technologieziele sind zudem sehr riskant. Kei-
ner kann in einer so dynamischen Branche wie der Telekom-
munikation mit einem Zeithorizont von zehn Jahren vorher-
sagen, wohin sich die Technologien und die Anwendungen 
entwickeln werden. Noch vor wenigen Jahren war es bei-
spielsweise undenkbar, dass sich auf einer Kupferleitung 
Geschwindigkeiten von 11 GBit/s erreichen lassen – mittels 
der innovativen XG-FAST Technologie. 

Eine einseitige Fixierung auf eine ganz bestimmte An-
schlusstechnologie wäre eine Fehlsteuerung mit nicht ab-
schätzbaren finanziellen und politischen Risiken. »Große« 
FTTH-Länder, wie die Schweiz und die Niederlande, ändern 
bereits ihre Ausbaustrategien. Sogar Google Fiber setzt jetzt 
mit der Übernahme des Funkanbieters Webpass in den USA 
auf einen Technologiemix. Im Übrigen versorgt die Deutsche 
Telekom, wie auch ihre Wettbewerber, die Masse ihrer Kun-
den über einen Mix aus Glasfaser und Kupferleitungen  
(FTTC/Vectoring, Fiber to the Curb, d.h. Glasfaser bis zu 

den Kabelverzweigern, das sind die »grauen Schaltkästen« 
am Straßenrand; von dort aus geht es dann weiter mit Kup-
ferkabel in die Häuser), die Koaxial-Netze der Kabelunter-
nehmen bestehen zum Großteil aus Kupfer und können 
trotzdem hohe Download-Bandbreiten liefern. Wir brauchen 
in Deutschland und Europa also keine Debatte um die ver-
meintlich »richtige« Anschlusstechnologie, sondern eine Ori-
entierung an den Herausforderungen differenzierter Anwen-
dungsfelder und den Handlungsspielraum für die Netzbe-
treiber, die jeweils am besten geeignete Lösung umzusetzen. 
Erst technologieneutrale und wettbewerbsoffene Breitband-
ziele schaffen den Spielraum für Innovationen und sichern 
die Finanzierbarkeit des Breitbandausbaus.

Wo stehen wir heute? Das deutsche Breitbandziel »mindes-
tens 50 MBit/s bis 2018 für alle« bleibt richtig und wichtig. 
Denn zuallererst muss es darum gehen, alle Haushalte und 
Unternehmen mit hohen Bandbreiten zu versorgen. Dies ist 
auch wohlfahrtsökonomisch der richtige Weg. Eine digitale 
Spaltung zwischen städtischen und ländlichen Räumen zu 
verhindern, muss Vorrang haben vor Maximalbandbreiten 
für einige wenige Prozent der Bevölkerung in den Ballungs-
räumen und ausgewählten Gebieten mit staatlicher Förde-
rung. Dies ist wirtschaftlich nur mit einem intelligenten und 
effi zienten Einsatz aller verfügbaren Festnetz- und Mobil-
funktechnologien zu schaffen. Die Deutsche Telekom leistet 
mit ihrer integrierten Netzstrategie und einem bundesweiten 
Ausbauansatz, der städtische wie ländliche Regionen glei-
chermaßen umfasst, einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
dieses gesellschaftspolitischen Ziels.

Breitbandausbau im Technologiemix

Mit einer Breitbandstrategie, die auf technologieneutrale Zie-
le und eine Förderung des Infrastrukturwettbewerbs setzt, 
ist Deutschland sehr erfolgreich unterwegs. In der derzeiti-
gen Diskussion wird eines übersehen: Deutschland gehört 
schon jetzt zu den führenden Breitbandnationen in Europa, 
und der Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen schreitet 
dynamisch voran. Dazu einige Kennzahlen:

• Nach Angaben der EU-Kommission liegt in Deutschland 
die Abdeckung mit Next-Generation-Zugangsnetzen 
(NGA) mit 81% der Haushalte deutlich über dem euro-
päischen Durchschnitt von 71%. Damit liegt Deutschland 
vor Spanien (77%), Schweden (76%) und Frankreich 
(45%).

• Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit ist in 
Deutschland nach Messungen des US-amerikanischen 
Netzwerkbetreibers Akamai von 2014 auf 2015 um 46% 
gestiegen. Dieses Wachstum zählt zu den höchsten in 
Europa.

• Im Mobilfunk liegt die Abdeckung mit LTE lt. EU-Kom-
mission bei 94%, in ländlichen Gebieten bei 84%. Der 
EU-Durchschnitt beträgt 86% bzw. nur 36%.
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• FTTH/B wird in Deutschland insbesondere dort gebaut, 
wo es sich aufgrund der Nachfrage und der Kostensitu-
ation wirtschaftlich rechnet (Städte, Neubaugebiete). Die 
Abdeckung in Deutschland beträgt derzeit 6,5% der 
Haushalte, der Marktanteil liegt bei 1,6%.

Generell ist festzustellen, dass Länder mit hohem FTTC-An-
teil wie etwa Deutschland eine höhere Abdeckung mit 
schnellem Breitband erzielen als Länder mit hohem FTTH/B 
Anteil (dazu zählen etwa Frankreich, Spanien oder Schwe-
den). Länder wie Schweden weisen zwar höhere Durch-
schnittsgeschwindigkeiten auf, liegen aber bei der Versor-
gung ländlicher Räume weit hinter Deutschland. Das be-
deutet: Deutschland überwindet die digitale Spaltung zwi-
schen Stadt und Land besser als andere Länder in Europa. 
Das liegt vor allem auch an der hohen Anzahl und Dichte an 
Kabelverzweigern, die derzeit großflächig mit Glasfaser an-
gebunden werden (FTTC). Glasfasernetze auf Basis von  
FTTC können sehr schnell gebaut werden und in drei bis 
vier Jahren eine Flächendeckung erreichen. Das Entschei-
dende mit Blick auf die Zukunft ist jedoch, dass diese weit-
räumige Präsenz der Glasfaser »bis an jede Straßenecke« 
wichtige Voraussetzung für den kommenden übergreifenden 
Kommunikationsstandard 5G sein wird.

Künftige Breitbandziele von 5G her denken und 
definieren

5G wird eine Netzarchitektur mit sich bringen, die für die 
industrielle Fertigung und die Logistik von Gütern und Daten 
ebenso wichtig und neuartig ist, wie für Endkunden. Bei 5G 
werden Festnetz und Mobilfunk miteinander verschmelzen: 
5G wird das »Netz der Netze« sein, das heutige Infrastruk-
turen überspannt, Kapazitäten aus verschiedenen Netzen 
zu virtuellen Netzen zusammenschaltet und das gesamte 
Spektrum der Anforderungen der Gigabitgesellschaft erfüllt 
– auch bezüglich der erforderlichen, differenzierten Band-
breiten. 

Per Software werden dabei mehrere logische Netzwerke auf 
gemeinsamer physischer Infrastruktur (sog. »Slices«) defi-
niert, um flexible und maßgeschneiderte digitale Lösungen 
zu ermöglichen. Durch die Digitalisierung und Vernetzung 
der Industrie können ungeahnte Produktivitätsschübe und 
neues wirtschaftliches Wachstum freigesetzt werden. Zu-
dem verbessert 5G deutlich die Breitbandversorgung der 
privaten Haushalte, denn mit jedem neuen 5G-Knoten wer-
den auch die Glasfasernetze ein Stück weiter ausgebaut 
werden müssen. 

Viele Anwendungen werden durch 5G erst möglich, da 5G 
jederzeit und überall die Echtzeitvernetzung von Milliarden 
von Endgeräten – auch mobil – ermöglicht. Entscheidend 
dafür ist eine hohe Dichte der Antennenstandorte und 
Luftschnittstellen sowie eine leistungsfähige Anbindung der 

Funkstationen (Backhaul) auf Basis von Glasfaser, d.h. eine 
möglichst flächendeckende Glasfaserinfrastruktur in 
Deutschland bis in jede Straße (»FTT5G«). Der umfassende 
Glasfaserausbau bis zu den Kabelverzweigern am Straßen-
rand (FTTC) wird eine wichtige Grundlage für ein möglichst 
lückenloses 5G-Netz in Deutschland sein. Gleichzeitig ist 
nicht überall FTTH/B notwendig. Auch die Rechenleistung, 
also die IT, muss näher zum Anwender, denn die Nähe ist 
entscheidend für eine Echtzeit-Reaktionsfähigkeit.

Damit die Netzbetreiber diesen technischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wer-
den und einen zügigen 5G-Aufbau gewährleisten können, 
benötigen sie einen entsprechenden investitionsfreund-
lichen Handlungsrahmen. Muss ein Netzinvestor davon 
ausgehen, dass die Regulierung dazu zwingt, neuerrichte-
te Netze für Konkurrenten zu öffnen, wird er sehr vorsichtig 
mit Investitionen sein. Nur wenn neue Produktideen und 
zusätzliche Ertragserwartungen die Investitionen rechtfer-
tigen, kann die TK-Industrie die Netze wie erwartet aufbau-
en. Auf EU-Ebene wurde mit der Formulierung eines neuen 
Rechtsrahmens für die TK-Industrie begonnen. Dieser 
muss 5G ebenso wie neue, im Wettbewerb errichtete Glas-
fasernetze von der Anwendung heutiger Zugangsregelun-
gen weitgehend freistellen. Eines steht fest: Mit einem »Wei-
ter so« bei der Regulierung werden wir in Deutschland und 
Europa sicher nicht die Voraussetzungen für die nächste 
industrielle Revolution schaffen.

Während im Bereich des privaten Konsums und der Unter-
haltung (Smartphones, Social Media, Online Shopping, 
Shar ing Economy) amerikanische und asiatische Unterneh-
men dominieren und kaum mehr einzuholen sind, hat gera-
de Deutschland als führender Industriestandort in Europa 
die Chance, die »zweite Halbzeit« zu gewinnen. Dies kann 
durch 5G und die richtigen politischen Weichenstellungen 
gelingen. Voraussetzung dafür ist, dass die Politik sich nicht 
zu einseitigen Technologiefestlegungen überreden lässt.
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Deutschland auf dem Weg in die 
Gigabitgesellschaft

Wie viel Breitbandausbau ist genug für Deutschland? Die-
se Frage wurde in den zurückliegenden Monaten wohl ge-
nauso intensiv diskutiert wie die Frage nach dem »und wie 
schaffen wir das?«. 

Bereits 2013 hatte die Bundesregierung sich vorgenommen, 
eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s bis Ende 
2018 zu schaffen. Bund und Länder haben dazu gemeinsam 
mit der Wirtschaft bis heute Erhebliches geleistet. Deutsch-
land ist auf gutem Wege, die gesteckten Ziele der Breitband-
strategie umzusetzen und bis 2018 für 100 % der Haushal-
te einen Breitbandzugang mit mindestens 50 Mbit/s zu er-
möglichen. 

Fakt ist aber auch: Derzeit erfasst die Digitalisierung mit gro-
ßer Dynamik alle Branchen. Und damit steigen die Anforde-
rungen an die Netze kontinuierlich weiter. Deutschland kann 
bei der Digitalisierung in vielen Bereichen gut mithalten, ist 
aber kein Vorreiter. Hier können, hier müssen wir besser 
werden und unsere Chancen noch besser nutzen. So haben 
wir es beispielsweise selbst in der Hand, uns an die Welt-
spitze des Internet der Dinge (IoT) zu setzen. Mit unserer 
weltweit anerkannten Industrie- und Ingenieursleistung so-
wie einem starken Mittelstand haben wir hervorragende Aus-
gangsvoraussetzungen, nach der Digitalisierung im Konsu-
mentensegment nun in der digitalen Revolution des B2B 
Segments zu punkten.

Hierfür benötigen wir die geeignete Infrastruktur. Und im Feld 
»Infrastruktur« sind wir im internationalen Vergleich bislang 
eher auf den hinteren Plätzen. Dabei sind Gigabitnetze und 
der milliardenschwere Infrastrukturausbau kein Selbst-
zweck: Wir brauchen die besten Netze, um erfolgreich die 
digitale Transformation zu meistern und damit letztlich die 
Basis für künftigen Wohlstand zu sichern.

Kein Mensch und kein Unternehmen kann es sich leisten, 
von den digitalen Chancen abgeschnitten zu sein.

Ökonomische Trends und wirtschaftliche Wachstumsmög-
lichkeiten erfordern den Bau eines Netzes der nächsten Ge-
neration. Es ist die Basis für eine Gigabitgesellschaft und 
sichert damit Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit gegen-
über digitalen Spitzenreitern wie den USA, Südkorea oder 
Japan. 

Die nächste Wachstumswelle wird getrieben durch verän-
dertes Nutzungsverhalten und das Internet der Dinge – und 
mithin größerem Datenverbrauch. 

Das Internet der Dinge wird schon in wenigen Jahren um 
ein vielfaches größer sein als das heutige Internet. Bis Ende 
dieses Jahrzehnts soll die Zahl der vernetzten Geräte auf 
34 Milliarden steigen (vgl. Business Insider Intelligence 
2015). Das wäre dann rund das Vierfache des Jahres 2015. 
Auf jeden einzelnen Menschen kämen dann vier mit dem 
Internet verbundene Geräte. Das alles ist – so viel steht fest 
– nur der Anfang. Künftig werden Produktionsmaschinen 
automatisch ihre eigene Wartung vornehmen und Ersatztei-
le ordern, noch bevor es zum Ausfall kommt. Lkws werden 
autonom im Konvoi fahren und Waren transportieren. Das 
Ergebnis: Weniger Unfälle und ein deutlich geringerer Sprit-
verbrauch. 

Eines ist all diesen Beispielen gemeinsam: Sie erzeugen und 
benötigen fortlaufend Daten. Allein in diesem Jahr werden 
rund um den Globus insgesamt mehr als 9000 Exabyte Da-
ten produziert werden, so die Voraussage von Experten (vgl. 
Wirtschaftswoche und Sopra Steria Consulting 2016). Bis 
2020 soll sich diese Zahl mehr als vervierfachen. Dann läge 
das jährlich produzierte Datenvolumen bei rund 40 Zetta byte 
(IDC-Studie 2012). Zur Einordnung der gewaltigen Dimen-
sion: Ein Zettabyte entspricht in etwa dem Datenvolumen 
von rund 250 Mrd. DVDs (vgl. The Guardian 2011). 

Ging es bisher vor allem um die digitale Kommunikation 
zwischen Menschen, werden künftig also nicht nur Millionen, 
sondern Milliarden Gegenstände, Sensoren oder Maschinen 
miteinander kommunizieren. Dafür brauchen wir quantitativ 
und auch qualitativ eine neue Dimension von Netzen.

Zudem sind Breitbandanschlüsse heutzutage ein enorm 
wichtiger Standortfaktor. Der Bedarf nach hochleistungsfä-
higen Anschlüssen steigt kontinuierlich – so sollen Unter-
nehmen in zehn Jahren angeblich mehr als das zehnfache 
ihrer heutigen Internetkapazität benötigen, um schnell und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Deutschland benötigt mithin einen digitalen Quantensprung 
und eine mutige, ambitionierte Zielsetzung für seine digitale 
Agenda 2030: Ein bundesweites Gigabitnetz! Hierzu gehö-
ren im Festnetzbereich Glasfasernetze, im Mobilfunkbereich 

Valentina Daiber*

 * Valentina Daiber ist Director Corporate Affairs bei Telefónica Germany.
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sprechen wir hierbei vom nächsten Standard, dem soge-
nannten 5G. 

Studien zufolge können durch Investitionen, welche die Ab-
deckung mit Hochgeschwindigkeitsbreitband in Deutsch-
land um 25 Prozentpunkte erhöhen, schätzungsweise 
561 000 Arbeitsstellen und 109 Mrd. Euro an zusätzlichem 
BIP-Wachstum generiert werden (vgl. Katz 2009). 

Wir müssen deshalb jetzt die Gigabit-Gesellschaft in den 
Blick nehmen, also beim Ausbau dranbleiben. 

Doch wie schaffen wir das?

Bundesminister Dobrindt hat zu Beginn der letzten Wahlpe-
riode gemeinsam mit der Telekommunikationswirtschaft die 
Netzallianz Digitales Deutschland gegründet. Telefónica 
Deutschland arbeitet von Beginn mit. 

In den kommenden Wochen wird dort über die Anforderun-
gen der Gigabitgesellschaft beraten werden. Klar ist: Es geht 
nicht mehr nur um »immer schneller«, sondern wir brauchen 
auch Klarheit über notwendige Qualitäten und weitere Stell-
schrauben. 

Es ist wichtig, möglichst genau herauszufinden, wie sich der 
Bedarf nach 2018 entwickelt, was Industrie und Gesellschaft 
wirklich brauchen. Daraus müssen dann konkrete Ziel- und 
Handlungsvorschläge für die Politik abgeleitet werden.

Am Ende benötigen wir ein gemeinsames Verständnis, wie 
unser Weg in die Gigabitgesellschaft aussieht. Und dann 
muss auch jeder Player, Politik wie Unternehmen, mit ganzer 
Kraft seinen Beitrag zum Erfolg leisten!

Bessere Vernetzung erfordert große Investitionen und die 
deutschen Telekommunikationsunternehmen werden auch 
in Zukunft erhebliche Summen investieren. Allein in diesem 
Jahr haben die Mitgliedsunternehmen der Netzallianz Digi-
tales Deutschland mindestens 8 Mrd. Euro Investitionen in 
den Ausbau zugesagt. 

Was wir dabei nicht gebrauchen können sind Hürden, wel-
che die Investitionen erschweren. 

Hier ein paar Beispiele für solche Hürden:

• Wir haben in Deutschland mit die höchsten Frequenz-
kosten in Europa. Es darf bei der Vergabe keinesfalls um 
Gewinnmaximierung für den Staat gehen. Dies würde 
lediglich der ausbauenden Industrie im Nachgang die 
Investitionen erschweren. Denn jeder Euro, der für Fre-
quenzen bezahlt wird, fehlt beim Netzausbau. 

• Dass das Bundeswirtschaftsministerium in seiner »Digi-
talen Strategie 2025« im Zusammenhang mit der geplan-
ten Neuvergabe der 2-GHz-Frequenzen 2018 bereits 

heute von einer Versteigerung spricht, ist das völlig fal-
sche Signal. Die gesetzlichen Voraussetzungen dafür sind 
noch nicht einmal geprüft. 

• Beim Thema Roaming schießt die Politik momentan aus 
populistischem Antrieb heraus übers Ziel hinaus. Hier 
würde ein einfaches Modell gebraucht, das Dumping-
wettbewerb auf Kosten der investierenden Unternehmen 
wirksam einen Riegel vorschiebt, gleichzeitig aber die 
Verbraucher zu ihrem Recht kommen.

• Es geht auch um innovationshemmende Regulierung zur 
Netzneutralität. Wir wollen ganz klar keine Diskriminierung 
und erst recht keine Zensur. Aber technische Priorisie-
rungen müssen möglich sein. Beim autonomen Fahren 
muss zum Beispiel Sicherheit Priorität haben und nicht 
das Musik-Streaming.

Im Festnetzbereich ist dringend ein neuer Ansatz zum Aus-
bau der Infrastruktur erforderlich, um ein bundesweites Gi-
gabitnetz bis spätestens 2030 zu realisieren – denn die wirt-
schaftlichen Realitäten setzen einer solchen Investition durch 
die Telekommunikationsindustrie enge Grenzen. Nicht um-
sonst basiert die heutige Infrastruktur vorwiegend auf FTTC/
xDSL- und HFC-Technologie. Glasfaser bis zum Endkunden 
wird nur sehr eingeschränkt ausgebaut.

Verschiedenen Studien zufolge wird die Erschließung aller 
Haushalte in Deutschland mit Glasfaser mit Kosten zwischen  
70 und 100 Mrd. Euro veranschlagt und die Ausbaudauer 
eines Gigabitnetzes auf mehr als zehn Jahre geschätzt. Heu-
te sind nach Aussage der Bundesnetzagentur nur etwa 
2 Millionen der 40,7 Mio. Haushalte in Deutschland mit Glas-
faser versorgt (vgl. Bundesnetzagentur 2015). Damit gehö-
ren wir in Puncto FTTH Versorgung gemeinsam mit Kroa tien 
und Polen zu den Schlusslichtern der Glasfaserversorgung 
in Europa (vgl. IDATE Consulting 2016) und liegen im Ver-
gleich zu digitalen Spitzenreitern wie Japan und Südkorea 
weit zurück. Dies kann als klarer Beweis dafür gelten, dass 
die bisherigen Bemühungen der Politik, mit staatlicher För-
derung den Ausbau in unterversorgten Regionen anzuschie-
ben, nicht ausreichen.

Um all diesen Faktoren erfolgreich zu begegnen, braucht es 
ein bundesweites, von der Industrie getragenes und der EU 
unterstütztes Modell mit zielgerichteter Unterstützung des 
Staates. Je schneller dieses angestoßen wird, desto eher 
werden wir es schaffen, Deutschland an die Spitze der Di-
gitalisierung zu setzen!
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Möglichkeiten technologischer 
Innovationen und welche Rolle dabei die 
politisch gesetzten Rahmenbedingungen 
spielen 

Die einheitliche Definition der »Gigabitgesellschaft« steht 
noch aus. Einige sehen darin die flächendeckende Verfüg-
barkeit von Internetzugängen mit einer Datenübertragung 
von einem Gigabit oder mehr für jedermann. Oft verbinden 
sich damit die Schlagworte »Fiber to the Building (FTTB)« 
oder »Fiber to the Home« (FTTH). 

Erreichen wir tatsächlich mit einer »Vollverglasung« die Gi-
gabitgesellschaft in Deutschland? Es stellt sich die Frage, 
ob dieser neue Schritt allein durch Technik erreichbar ist – 
und ob die Technik sich im scharfen Wettbewerb überhaupt 
schnell genug ausbauen lässt. Die Betonung liegt dabei auf 
»schnell genug«: Damit die fünfte Mobilfunkgeneration 
durchstarten kann, müssen vor 2020 die Basisstationen per 
Glasfaser an das Festnetz angeschlossen sein. 

Wie viel Bandbreite braucht diese Gesellschaft in Zukunft? 
Wo und wann muss sie zur Verfügung stehen? Welche Pa-
rameter werden in Zukunft wichtig – sind es kurze Reak-
tions- und Antwortzeiten (Latenz), garantierte Verfügbarkeit 
oder Skalierbarkeit? Brauchen wir Zugang zum Internet über 
das Festnetz an allen Orten, oder gibt es Szenarien, in de-
nen das mobile Internet die bessere Wahl ist? Um Fahrzeu-
ge und Produktionsprozesse zu steuern, setzen wir mit LTE 
heute schon auf das mobile Internet; mit 5G wird dies in 
Zukunft noch umfassender. Wird 5G letztlich Festnetzzu-
gangstechnologien auch für Privathaushalte ablösen und 
zum universellen Netz werden? 

Gigabitgeschwindigkeiten ermöglichen die Entwicklung neu-
er digitaler Geschäftsmodelle hier in Deutschland; ein Feld, 
das bislang oft globalen Internetkonzernen überlassen wur-
de. Reicht die »Vollverglasung« also aus, um Deutschland 
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im internationalen Vergleich bei der anstehenden Digitalisie-
rung von Industrie, Verwaltung und Gesellschaft einen Vor-
sprung oder zumindest den Anschluss an andere Na tionen 
zu sichern?

Auf diese Vielzahl an Fragen möchte ich im Nachfolgenden 
Antworten geben. Dabei lasse ich mich von technologischen 
Innovationen leiten, die die Telekommunikationsbranche 
derzeit entwickelt und umsetzt, wie auch von Annahmen 
über die weitere Entwicklung der Breitbandinfrastruktur und 
damit des Breitbandmarktes in Deutschland.

Wesentlich für die Digitalisierung betrieblicher Abläufe ist 
neben ausreichender Rechenleistung der IT-Systeme die 
Vernetzung von Gegenständen – untereinander und mit 
Menschen, die sie nutzen – dem »Internet der Dinge«. Die 
ersten Ansätze dafür zeigen sich bereits: Digitale Bordkarten 
erleichtern den Check-in am Flughafen, per Apps können 
wir bargeldlos U-Bahn-Tickets in einer fremden Stadt kaufen 
oder die Parkgebühren bezahlen. Gerade für die digitale 
Generation ist das Smartphone ein selbstverständlicher Zu-
gang zum Internet; viele junge Menschen tragen ihre kom-
plette digitale Identität ständig bei sich. Das gilt aber nicht 
nur für das Privatleben, auch die industriellen Prozesse wer-
den zunehmend über und mit Hilfe des Internets gesteuert 
und überwacht. 

Für die Zukunft wird es essentiell, dass stabile Telekommu-
nikationsnetze überall und jederzeit verfügbar sind: Entlang 
aller Verkehrswege wie Straßen, Autobahnen, Bahntrassen 
und Schifffahrtsstraßen. Bereits jetzt findet ein solcher Aus-
bau statt: Immer mehr Fahrzeuge, Züge und demnächst 

auch Flugzeuge sind direkt mit dem Internet vernetzt. Fahr-
zeuge werden über das Netz gesteuert und automatisiert. 
In Städten ist eine Breitbandinternetverbindung im öffentli-
chen Raum ohnehin selbstverständlich. Die jeweils genutz-
ten Anwendungen bestimmen, in welcher Qualität und mit 
welchen Eigenschaften die Internetverbindung zur Verfü-
gung gestellt wird. 

Von der technischen Warte aus gesehen, wird es sich beim 
Netz für die Gigabitgesellschaft um eine wechselnde Mi-
schung aus Festnetz- und Mobilfunktechnologien handeln. 
Wo notwendig, werden die Telekommunikationsnetze der 
Zukunft Rechenleistung »vor Ort« zur Verfügung stellen. Das 
können Server in Basisstationen entlang der Autobahn sein, 
die die für die Verkehrssteuerungsfunktionen notwendigen 
Berechnungen direkt vor Ort ausführen. Sie werden bei-
spielsweise benötigt, um autonom fahrende Autos bei Über-
holvorgängen zu steuern oder vor einem noch nicht sicht-
baren Stauende zu warnen. Die Netze werden zudem intel-
ligenter. 

Ein genauerer Blick auf die Netze zeigt, dass die Gigabitge-
sellschaft nicht nur neue Zugangstechnologien (wie 5G) be-
nötigt. Die sogenannten Kernnetze, in denen große Daten-
mengen in hoher Geschwindigkeit transportiert und verar-
beitet werden, müssen mit den wachsenden technischen 
Anforderungen gleichziehen. Bei der klassischen Bereitstel-
lung von Telekommunikationsdiensten – etwa Sprache, mo-
biles Internet oder Fernsehen – waren diese Dienste fest mit 
einer bestimmten Netzinfrastruktur gekoppelt. Telefonie und 
schmalbandige Datendienste wurden über das Telefonnetz, 
wahlweise analog oder im digitalen ISDN-Netz, abgewickelt. 

Anmerkung: Die Transformation der Netze hat begonnen: Wurden bislang Telekommunikationsdienste auf einer jeweils eigenen Netzinfrastruktur erbracht, 
nutzen sie zukünftig gemeinsame Diensteplattformen und das IP-Protokoll auf der Transportebene.

Quelle: Nokia Deutschland.

Abb. 1
Transformation der Netze
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Das Fernsehen empfing der Nutzer über Satellit, Koaxkabel 
und terrestrische Rundfunknetze. Breitbanddienste, wie das 
Streaming von Videos auf den heimischen PC, wurden über 
die xDSL-Zugangsnetztechniken ermöglicht. Mobilfunknet-
ze mit jeweils eigener Infrastruktur erlauben die Nutzung 
mobiler Anwendungen und Dienste.

Im Netz der Gigabitgesellschaft hingegen werden alle Diens-
te auf Basis des Internetprotokolls (IP) übertragen, andere 
Technologien werden dadurch ersetzt. Dieser gemeinsame 
Unterbau ermöglicht es, integrierte Serviceplattformen und 
ein einheitliches Transportnetz für Zugangsnetze unter-
schiedlicher Ausprägung zu nutzen. Die Zugangsnetze wer-
den sich technisch deutlicher voneinander unterscheiden 
als das Kernnetz, kommt es doch darauf an, ob die letzten 
Meter zum Nutzer über Glasfaser-, Kupfer-, Koaxkabel oder 
per Funk überbrückt werden. Die folgende Darstellung ver-
anschaulicht beispielhaft den Übergang auf eine konvergen-
te »All-IP«ßNetzinfrastruktur.

Durch die Umstellung auf IP wird das Netz radikal verein-
facht. Einheitliche Netzkomponenten reduzieren die Kom-
plexität, neue Dienste lassen sich unabhängig vom jeweili-
gen Übertragungsmedium (Funk oder Kabel) und Zugangs-
netz entwickeln und realisieren. Die Verbraucher erhalten 
schneller neue Angebote, für die Netzbetreiber gestaltet sich 
deren Einführung einfacher. 

Viele Entwicklungen im Umfeld von Entertainment, E-Health, 
E-Learning, Internet der Dinge, Virtual Reality oder Gaming 
erfordern konvergente All-IPßNetze. Auch für IT-Lösungen 
für Geschäftskunden wie »Plug&Play«-und »Customer- 
Self-Services«-Angebote ist All-IP die Grundlage. Für den 
Kunden soll es keine Rolle mehr spielen, wie er sich mit dem 
Internet verbindet; über jeden Zugang lassen sich die glei-
chen Dienste und Anwendungen nutzen. 

Alle heute verfügbaren Zugangstechnologien befinden sich 
auf dem Weg zu Gigabitgeschwindigkeiten. Deshalb gehe 
ich davon aus, dass in einer Gigabitgesellschaft zwar wei-
terhin unterschiedliche Zugangstechnologien genutzt wer-
den, dies aber für die Nutzer so transparent erfolgt, dass sie 
jederzeit zwischen verschiedenen Zugängen wechseln kön-
nen, ohne dass dies Einbußen bedeutet. So kann man be-
reits jetzt zu Hause über sein WLAN Musik auf sein Handy 
streamen und nahtlos weiterhören, selbst wenn man sich 
aus dem WLAN-Bereich wegbewegt. Das Smartphone er-
kennt den Verbindungsverlust und schaltet die Datenüber-
tragung automatisch auf das mobile Internet um. Für den 
Anwender geschieht das ohne persönliches Zutun. 

All diesen Technologien ist gemein, dass sie Glasfaserkabel 
in den Tiefen des Netzes (Backbone) verwenden. Mit dem 
weiteren Ausbau kommt die Glasfaser deutlich näher zum 
Kunden. Bei der Anbindung mit DSL reicht sie bis zum Ka-
belverzweiger auf der Straße. Bei der nächsten Technolo-

giegeneration reicht sie dann bereits bis an das Gebäude. 
Wie bereits eingangs erwähnt, müssen auch für die nächs-
te Mobilfunkgeneration 5G alle Basisstationen mit Glasfaser 
angebunden werden. 

Welche Konsequenzen haben diese technologischen Ent-
wicklungen nun für eine politische Weichenstellung? Weil 
Fest- und Mobilfunknetze auf technischer Ebene teilweise 
verschmelzen, könnte die gemeinsame Glasfaserinfrastruk-
tur im Backbone für unterschiedliche Zugangsnetze genutzt 
werden. Idealerweise werden solche Backbone-Glasfaser-
netze deshalb auch nur einmal für alle Zugangsnetze geplant 
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xDSL-Zugänge

Anmerkung: Bei den xDSL-Zugängen sind schon heute mit Vplus und G.fast 
Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s möglich; sie werden in den kommenden 
Jahren weiter steigen. 
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Anmerkung: Auch bei den Glasfaserzugängen bis in das Gebäude oder die 
Wohnung bringen neue Technologien einen Bandbreitenschub mit sich.
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und gebaut. Das ist heute noch nicht der Fall. Veränderte 
politische Rahmenbedingungen könnten solche Synergien 
beim Glasfaserausbau befördern. Skandinavische Länder 
und Osteuropa zeigen, wie sich ein solcher Ausbau realisie-
ren lässt. In Litauen können 100% der Haushalte Glasfaser 
nutzen; entsprechend stark kann das Land die eigene Digi-
talisierung vorantreiben. 

Aus meiner Sicht ist es wichtig, ein klares Ziel für Deutsch-
land vorzugeben, wann und wo Gigabit-Netze verfügbar 
sein sollen. Dies könnte beispielsweise in Verbindung mit 
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DOCSIS-Spezifikation

Anmerkung: Mit Hilfe der DOCSIS-Spezifikation lassen sich über die Fernseh-
kabelnetze große Datenmengen immer schneller übertragen.

DOCSIS 2.0

DOCSIS 3.0

DOCSIS
 1.0 - 1.1

Pre-DOCSIS

DOCSIS 3.1

XG-Cable

100 Mbit/s

10 Gbit/s

10 Mbit/s

1 Gbit/s

1 Mbit/s

Abb. 4
den regulatorischen Rahmenbedingungen für die nächste 
Mobilfunkgeneration 5G erfolgen. Notwendig ist ein mög-
lichst flächendeckender Ausbau, der alle Haushalte, Indus-
triestandorte und wichtige Verkehrswege ohne Ausnahme 
beinhaltet.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Netze der Gigabitge-
sellschaft ist eine frühzeitige Zusammenarbeit der ITK-Bran-
che mit denjenigen Branchen, die von Gigabitgeschwindig-
keiten am meisten profitieren. Dies sind neben der Automo-
bilindustrie das Transportwesen, der Maschinenbau und das 
Gesundheitswesen. Wichtig ist, dass diese »Anwenderbran-
chen« ihre Anforderungen frühzeitig formulieren. Sie sollten 
bereits in die Standardisierung neuer Telekommunikations-
technologien einfließen. Im nächsten Schritt steht an, ge-
meinsam neue Anwendungen zu entwickeln – für den nati-
onalen wie für den internationalen Markt. Die Politik kann 
hier mit entsprechenden Initiativen helfen, die verschiedenen 
Branchen zusammenzubringen. Zum anderen kann sie Er-
probungsräume für neue Anwendungen schaffen, wie es 
bereits im 5G-Testfeld in Berlin geschieht. Hier können Un-
ternehmen aus den unterschiedlichsten Feldern bereits heu-
te die eigenen Anwendungen und Dienstleistungen im Rah-
men einer 5G-Infrastruktur erproben und so fit für die Zukunft 
machen. 

Machen wir uns nichts vor, wir brauchen ein wirklich flächen-
deckendes, schnelles und hochverfügbares Internet, das 
jedem Unternehmen und jedem Haushalt den Schritt in die 
digitale Gesellschaft ermöglicht. Anwenderindustrie, IKT-In-
dustrie und Politik müssen gemeinsam die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaffen, so dass wir von Anfang an 
vorne dabei sind und neue Wachstumsimpulse für Deutsch-
land generieren. 
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Mobilfunk

Anmerkung: Im Mobilfunk ist der Weg zu 5G mit Datenübertragungsraten von 
mehreren Gbit/s fest vorgezeichnet.
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Drei Thesen zum Breitbandausbau in 
Deutschland – Implikationen für die 
aktuelle Debatte

Deutschland benötigt eine flächendeckende Versorgung mit 
modernen gigabitfähigen Netzen, um seine Position als füh-
render Wirtschaftsstandort in Europa auch langfristig zu ver-
teidigen. Hierüber besteht weitgehende Einigkeit. Umstritten 
ist jedoch, über welche Netzinfrastrukturen dies am effizien-
testen geschehen kann, wie dieses Ziel erreicht werden soll 
sowie welche rechtlichen und regulatorischen Rahmenbe-
dingungen hierfür erforderlich sind. 

Das WIK hat in den zurückliegenden Monaten verschiede-
ne Aspekte der Breitbanddebatte untersucht. Hier sollen 
wesentliche Erkenntnisse in drei Thesen zusammengefasst 
und Empfehlungen für die weitere Diskussion abgeleitet 
werden.2 

These 1: Investitionen in den Roll-out neuer 
hochperformanter Infrastrukturen erfolgen in 
Deutschland zu einem wesentlichen Teil durch 
kleine Anbieter 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden in 
Deutschland Breitbandanschlüsse mit Ge-
schwindigkeiten von 50 Mbit/s und mehr im 
Download aktuell durch eine Reihe von An-
bietern, mehrheitlich jedoch durch die Ka-
belnetzbetreiber, zur Verfügung gestellt. 
Durch DOCSIS 3.0 und vor allem perspek-

 2 Vgl. Wernick, Strube Martins et al. (2016); Wernick, 
Gries et al. (2016); Wernick und Henseler-Unger 
(2016); Gries et al. (2016); Neumann und Schwab 
(2015).

tivisch DOCSIS 3.1 können die Kabelnetze Übertragungs-
geschwindigkeiten im Gigabitbereich erreichen. Schon heu-
te werden in großen Teilen des Ausbaugebiets der Kabel-
netze Bandbreiten von bis zu 400 Mbit/s im Download ver-
marktet. 

7,1% der Haushalte sind in Deutschland heute über reine 
Glasfasernetze bis in das Haus (FTTB/H-Netze) und damit 
mit hochperformanten Netzen erreichbar. Über aufgerüste-
te Kupfernetze dagegen können heute 28% der Haushalte 
zwar Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr beziehen, aber 
auch aufgerüstete Kupfernetze können aus physikalischer 
Sicht keine Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabitbe-
reich erreichen. Vor allem fehlen aufgerüsteten Kupfernetzen 
Eigenschaften, die z.B. für die modernen Anwendungen des 
Internet-of-Things sowie für Cloud-Dienste, Industrie 4.0 
und M2M erforderlich sind: Symmetrische Up- und Down-
load-Geschwindigkeit, Echtzeitübertragung, geringe Paket-
verluste u.v.m.

Der Footprint der Kabelnetzbetreiber ist in den vergangenen 
Jahren weitgehend konstant geblieben. Die Deutsche Tele-
kom verfolgt eine Strategie, die insbesondere die letzte Mei-
le bis zum Kunden noch in Kupfer (FTTC und Vectoring) 
belässt und die auch aus ihrer Sicht auf einer Übergangs-
technologie basiert. Sie investiert nur in wenigen Fällen in 
nachhaltige Glasfaseranschlüsse bis zum Kunden. Der Aus-
bau reiner Glasfaserinfrastrukturen (FTTB/H) erfolgt hinge-
gen fast ausschließlich durch alternative, überwiegend re-
gionale Anbieter. An den mit FTTB/H erschlossenen Haus-
halten beträgt ihr Anteil (Stand: Ende 2015) 80%. (vgl.  
BREKO 2016). Kommunal geprägte Glasfaserinvestoren 
profitieren hierbei von Unterschieden im Investitionskalkül, 
die bei gegebenem Mitteleinsatz einen großflächigeren Aus-
bau ermöglichen. Dies beinhaltet die Möglichkeit der Quer-
subventionierung innerhalb von Ausbauprojekten sowie län-
gere Amortisationszeiten für die getätigten Investitionen (vgl. 
Wernick, Gries et al. 2016).
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These 2: Es besteht ein Bedarf für 
Gigabit-Netze

Die Veröffentlichung unternehmensinterner 
Bedarfsprognosen der Deutschen Telekom 
(vgl. WirtschaftsWoche vom 18. Septem-
ber 2015) hat vor einem Jahr eine intensive 
Debatte über die zukünftige Breitbandnach-
frage nach sich gezogen. Damals wurde 
berichtet, dass nach Ansicht dieses Unter-
nehmens selbst ein besonders internetaffi-
ner Vier-Personen-Haushalt in zehn Jahren 
nur einen Maximalbedarf von 208 Mbit/s 
beim Download und von 50 Mbit/s beim 
Upload aufweisen wird.

Die aktuellen Geschäftszahlen der Kabel-
netzbetreiber zeichnen jedoch ein anderes 
Bild. Breitbandkabelkunden können schon 
heute in vielen Fällen Produkte mit Down-
load-Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s beziehen und 
unterliegen daher kaum Bandbreitenrestriktionen. Im zwei-
ten Quartal 2016 haben 80% der Neukunden von Unityme-
dia Produkte mit mehr als 120 Mbit/s im Download bestellt 
(vgl. Liberty Global 2016). Im Breitbandkabelnetz nutzen 
bereits heute 30% der Endkunden Internetanschlüsse mit 
mindestens 100 Mbit/s (vgl. ANGA 2016). Auch Produkte 
mit Bandbreiten von 400 Mbit/s im Download werden nach-
gefragt. Internationale Vergleiche bestätigen das Anziehen 
der Nachfrage nach hochperformanten Anschlüssen (vgl. 
Neumann und Schwab 2015). Auch die Zahlen der Bundes-
netzagentur im Jahresbericht für 2015 verweisen auf eine 
Verschiebung hin zu Anschlussprodukten mit hohen Band-
breiten (vgl. Bundesnetzagentur 2016).

Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und 
dass bis zum Jahr 2025 rund drei Viertel aller privaten 
Haushalte schwerpunktmäßig Breitbandanschlüsse mit 
mind. 500 Mbit/s im Download und 300 Mbit/s im Upload 
nutzen werden (vgl. Abb. 2). Dieser Anteil ist auch bei al-
ternativ unterstellten Nutzungsszenarien unseres Modells 
relativ stabil. Treiber hierfür werden Anwendungen wie 
IPTV, Videokommunikation, VPN und Cloud Computing 
sein, die nicht nur hohe Download-, sondern auch hohe 
Upload-Geschwindigkeiten, also auch symmetrische 
Bandbreiten erfordern. Darüber hinaus werden auch die 
Anforderungen an Qualitätsparameter wie Latenz oder 
Paket verlust durch Anwendungen wie Gaming, E-Health 
und E-Home steigen.

Genau diese Anforderungen bestehen bei gewerblichen 
Kunden noch in viel größerem Maße. Sie benötigen den 
Zugang zu hochperformanten Breitbandinfrastrukturen, da-
mit sie an den Potenzialen und Chancen von Entwicklungen 
wie Industrie 4.0 partizipieren können (vgl. Wernick, Strube 
Martins et al. 2016).

These 3: Ein profitabler Glasfaserausbau ist 
möglich

Die Ausbaukosten für die Erschließung mit FTTB/H- 
An schlüssen sind hoch. Die Analyse des WIKs aus dem Jahr 
2011 beziffert die Gesamtkosten einer Vollerschließung (oh-
ne Berücksichtigung bereits vorhandener Infrastrukturen) in 
Abhängigkeit der gewählten FTTH-Technologie mit einem 
Betrag zwischen 70 Mrd. Euro und 73 Mrd. Euro (vgl. Jay, 
Neumann und Plückebaum 2011). Da die entsprechenden 
Infrastrukturen jedoch nicht komplett neu errichtet werden 
müssen, sondern erhebliche Synergien realisierbar sind (z.B. 
durch die Mitnutzung vorhandener Leerrohre und die Mit-
verlegung mit anderen Infrastrukturen), ist Stand heute rea-
listischerweise von einem Investitionsbedarf in Höhe von ca. 
45 Mrd. Euro für ein flächendeckendes FTTH-Netz in 
Deutschland auszugehen (vgl. Gries et al. 2016, S. 35). Will 
man einen weitgehend kommerziell getriebenen Ausbau, so 
ist die Vermarktung wesentlich für den Erfolg. Die Festlegung 
verbindlicher Vermarktungsquoten als Voraussetzung für 
den Beginn der Baumaßnahmen ist zentral. Einzelne Anbie-
ter erreichen über 50% der anschließbaren Kunden mit ihren 
Produkten. 

Auch den Umsätzen, die über diese neu ausgerollten Infra-
strukturen generiert werden, kommt in der Business-Case- 
Betrachtung hohe Relevanz zu. FTTB/H-Produkte bieten 
dabei – technologisch, qualitativ und prozessual – diverse 
Anknüpfungspunkte für Preisdifferenzierungen, z.B.:

 – garantierte Bandbreiten,
 – hohe Bandbreiten,
 – symmetrische Bandbreiten (auch bei hohen Bandbreiten 

im Gigabitbereich),
 – Skalierbarkeit,
 – eine geringe Störungsanfälligkeit,
 – hohe Qualitätsparameter,

„High Medium“-Nachfrage: 
500–1000 Mbit/s downstream 

„Medium Level“-Nachfrage: 

„Top Level“-Nachfrage: 
1 Gbit/s und mehr downstream
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„Low Level“-Nachfrage: 
bis zu 150 Mbit/s downstream
bis zu 100 Mbit/s upstream 

� Ca. 3,04 Mio. Haushalte
Ca. 590.000 Unternehmen
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100%∑ ca. 40,7 Mio.
(Haushalte)
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Bandbreitennachfrage von Privathaushalten 2025

300–600 Mbit/s upstream 

150–500 Mbit/s downstream 
100–300 Mbit/s upstream 
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Quelle: WIK-Marktpotenzialmodell.

Die Nachfrageschätzungen für Unternehmen wurden nicht aktualisiert, sondern ohne neue Berechnungen in die Ergebnisse der 
Fortschreibungen für Privathaushalte integriert.

Vgl. Gries et al. (2016, S. 35).
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 – geringe Latenz,
 – eine hohe Energie- und Ressourceneffizienz sowie
 – kurze Bereitstellungs- und Entstörfristen und persönli-

chen Service, der bei FTTB/H-Anschlüssen komplett in 
Eigenregie realisiert werden kann (vgl. Wernick und Hen-
seler-Unger 2016).

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Zahlungsbereit-
schaft in ländlichen Regionen höher ist, was damit zusam-
menhängt, dass dort der Wettbewerbsdruck niedriger und 
der Leidensdruck der Nachfrager höher ist. Wie wir im Rah-
men einer aktuellen Studie gezeigt haben, gelingt es regio-
nalen Anbietern im Wettbewerb mit Kabel- und Kupferan-
bietern, Preisaufschläge für Glasfasernetze durchzusetzen 
(vgl. Wernick und Henseler-Unger 2016). Gleiches gilt auch 
für die Kabelnetzbetreiber, die trotz Preisaufschlägen zuneh-
mend hochleistungsfähige Anschlussprodukte verkaufen. 
Je stärker die Marktkräfte genutzt werden, desto weniger 
staatliche Mittel sind für den Ausbau ländlicher Regionen 
nötig.

Implikationen für Politik und Regulierung

Initiativen, wie die Digitale Strategie 2025 des BMWi, die 
Netzallianz des BMVI und die der EU-Kommission, zeigen, 
dass auch die Politik die Relevanz der Gigabitnetze als  
Voraussetzung für die Wirtschaftsstärke Deutschlands und 
Europas erkannt hat. Wir empfehlen daher nun, ein politi-
sches Ziel zu definieren, das das Breitbandziel der Bundes-
regierung für das Jahr 2018 (50 Mbit/s flächendeckend) 
ersetzt. Es springt zu kurz und verzögert implizit den Aus-
bau einer nachhaltigen Breitbandinfrastruktur. Der Ausbau 
flächendeckender Gigabitnetze, möglichst bis 2025, sollte 
im Mittelpunkt stehen. Die Bundesrepublik könnte beispiels-
weise dem Vorbild Schleswig-Holsteins folgen, wo anstelle 
eines Bandbreitenziels ein solches Infrastrukturziel festge-
legt wurde.

Regulierung und Förderung sollten sich an diesem politi-
schen Infrastrukturziel orientieren und Investitionen in hoch-
leistungsfähige Infrastrukturen in den Fokus rücken. Augen-
maß ist erforderlich, wenn der privatwirtschaftlich finanzier-
te Ausbau im Mittelpunkt stehen soll. In Deutschland bau-
en fast ausschließlich die Wettbewerber ihre Netze giga-
bitfähig aus. Wettbewerb muss daher auch in Zukunft der 
wesentliche Treiber für den Aufbau neuer Netze sein, die 
Deutschland für die Gigabitgesellschaft präparieren. Dabei 
sollte auch die Heterogenität des Marktes und deren Be-
deutung für den Wettbewerb und den Ausbau neuer hoch-
leistungsfähiger Infrastrukturen angemessene Berücksich-
tigung finden.
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Breitbandausbau und Vectoring in 
Deutschland2

Eine moderne Telekommunikationsinfrastruktur ist für die 
wirtschaftliche Entwicklung von hoher Bedeutung, wie zahl-
reiche Studien immer wieder demonstriert haben, seitdem 
Röller und Waverman (2001) die prinzipielle Bedeutung von 
Kommunikationsinfrastrukturen für die wirtschaftliche Ent-
wicklung belegt haben (vgl. etwa Koutroumpis 2009; Czer-
nich et al. 2011; Falck et al. 2014; Gruber et al. 2014; OECD 
2015; Minges 2015). So führt die OECD (2016, S. 43) in 
ihrem jüngsten Economic Outlook aus: »Investment spen-
ding has a high-multiplier and good-quality infrastructure 
projects, including additional spending on clean energy pro-
jects, education, skills and telecommunication, would help 
to support future growth and the capacity of the economy 
to deliver higher living standards. (…) Options for telecom-
munication include investment in high-speed broadband 
networks and deeper fibre deployment.« Weiter heißt es 
dort: »More specifically, increasing investment in public in-
frastructure that effectively raises growth potential in the 
medium term (e.g. high-speed broadband networks) and 
can stimulate private investment in the short term« (OECD 
2016, S. 46). Die Bedeutung effizienter Investitionen in eine 
moderne Kommunikationsinfrastruktur ist erheblich und da-
her auch als eines der Ziele im Telekommunikationsgesetz 
(TKG) angelegt.

Dem Digital Scoreboard der Europäischen Kommission 
(2016) zufolge ist die Breitbandversorgung in Deutschland 
im europäischen Vergleich überdurchschnittlich, aber nicht 
in der Spitzenklasse.3 So ist ein fester Breitbandanschluss 
in Deutschland für 98% aller Haushalte verfügbar (97% in 

 2 Dieser Beitrag basiert in Teilen auf einem Gutachten, das die Autoren im 
Auftrag der Deutschen Telekom AG verfasst haben (Haucap, Heimeshoff 
und Lange 2016a).

 3 Vgl. für die folgenden Zahlen: https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/scoreboard/germany.

der EU), und auch sogenannte NGA (»Next Generation  
Access«) Anschlüsse stehen 81% aller deutschen Haushal-
te (71% in der EU) zur Verfügung. Auch in ländlichen Ge-
genden können 93% der Haushalte einen Breitbandan-
schluss erhalten. Nachholbedarf besteht in Deutschland 
allerdings bei schnellen Breitbandanschlüssen mit mehr als 
30 Mbit/s Download-Geschwindigkeit sowie bei mobilem 
Breitband. Nur 21% der deutschen Haushalte beziehen ei-
nen schnellen Festnetzzugang zum Internet; hier liegt 
Deutschland in der EU auf Platz 17. Und auch bei mobilem 
Breitband ist Deutschland mit 66 Anschlüssen auf 100 Ein-
wohner (75 in der EU) unterdurchschnittlich.

Um die Versorgung mit schnellen Internetzugängen im deut-
schen Festnetz zu verbessern, will die Deutsche Telekom 
AG (DTAG), das sogenannte Vectoring auch im Nahbereich 
einsetzen. Vectoring ist eine Technologie, die die Geschwin-
digkeit des Kupferkabels noch einmal deutlich steigert. Ty-
pischerweise entstehen beim Datenverkehr über Kupferlei-
tungen elektromagnetische Störungen, die den Datenfluss 
stören und verlangsamen. Besonders problematisch ist das 
sogenannte »Übersprechen«, bei dem sich unterschiedliche 
Signale aus verschiedenen Kabeladern überlagern. Genau 
diese Probleme werden durch die Vectoring-Technologie 
eliminiert, so dass eine schnellere Internetverbindung mög-
lich wird. Allerdings liegt ein Problem des Vectoring-Ein-
satzes darin, dass an jedem Kabelverzweiger nur ein Anbie-
ter Vectoring einsetzten kann, da die Kontrolle des Kupfer-
kabels in einer Hand liegen muss, um die elektromagneti-
schen Störungen erfolgreich herauszufiltern. Somit entsteht 
ein prinzipielles Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb 
einerseits und einer höheren Qualität/Leistungsfähigkeit an-
dererseits.

Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2018 bei rund 80% aller 
Haushalte in Deutschland die Breitbandversorgung auf eine 
Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s zu erhöhen. Mit 
Vectoring steht dafür eine Übertragungstechnologie zur Ver-
fügung, bei der Glasfaser in Deutschland ausgebaut und mit 
Vectoring kombiniert wird (vgl. Falck et al. 2014). Ein we-
sentlicher Vorteil des Vectorings liegt darin, dass eine Ver-
sorgung mit mindestens 50 Mbit/s kurzfristig und relativ kos-
tengünstig nahezu flächendeckend möglich wird. Damit ent-
stehen Innovationschancen mit positiven Effekten für das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum, was sich wiederum po-
sitiv auf die Nachfrage auswirken und den Glasfaser(voll)- 
ausbau beschleunigen kann. Die Verfügbarkeit moderner 
Breitbandanschlüsse kann durch den Einsatz von Vectoring 
in Deutschland somit kosteneffizient erreicht werden.

Dadurch wird auch der Subventionsbedarf für sogenannte 
NGA-Flecken geringer als bislang veranschlagt. Der Breit-
bandausbau mit Hilfe von Vectoring kann zugleich evolu-
tionär vorangehen und sich am tatsächlichen Bedarf der 
Nachfrager orientieren, d.h., es steht eine nachfragebasier-
te Methode zur Verfügung, die nicht politische Ex-ante-Fest-
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legungen auf bestimmte Bandbreiten vor aussetzt. Solche 
Festlegungen können sehr schnell veralten, weil kaum zu 
prognostizieren ist, welche Bandbreiten von den Verbrau-
chern künftig wann nachgefragt werden. Eine Ausrichtung 
der Bandbreiten an den Zahlungsbereitschaften der Konsu-
menten lässt den Markt über die konkreten Ausbauerforder-
nisse entscheiden. 

Neuere empirische Forschungsbeiträge zeigen nämlich ge-
rade, dass die aggregierte Breitbandpenetration, und damit 
implizit auch die aggregierten Investitionen in den Breitband-
ausbau, zu einem nicht unwesentlichen Teil nachfragege-
trieben sind. Der Umfang der Nachfrage und dementspre-
chend auch die Zahlungsbereitschaft der Haushalte wird 
dabei von diversen Faktoren wie dem Bildungsniveau sowie 
dem Grad der Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologie durch die Bevölkerung signifikant beein-
flusst (vgl. Trkman et al. 2008; Lin und Wu 2013). Des Wei-
teren zeigen Haucap, Heimeshoff und Lange (2016b) sowie 
weitere Studien, dass der Intra-Plattform-Wettbewerb sich 
wesentlich weniger auf die Breitbandpenetration auswirkt 
als der Inter-Plattform-Wettbewerb zwischen Kabel-TV- und 
Telekommunikationsnetzen. 

Vectoring bietet hier eine Technologie, die dafür sorgt, dass 
auch im Telekommunikationsnetz kurzfristig höhere Band-
breiten kosteneffizient erzielt werden können und langfristig 
eine Erweiterung des Glasfaserausbaus möglich ist.4 Durch 
die Erhöhung der Übertragungsraten wird erstmals wirksa-
mer Infrastrukturwettbewerb mit den Kabelnetzbetreibern 
ermöglicht (vgl. Monopolkommission 2015, S. 25, Rd. 38). 
Letztere besitzen bislang eine dominierende Position beim 
Angebot höchster Bandbreiten (vgl. Idate 2015). Neben dem 
direkten Wettbewerb zwischen der Deutschen Telekom und 
den Kabelnetzbetreibern ermöglicht der Zugang der Wett-
bewerber durch ein sogenanntes VULA-Produkt oder, falls 
dieses aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein sollte, ein 
Layer-2-Bitstrom-Zugangsprodukt den Wettbewerb auf 
Diensteebene für Wettbewerber der DTAG gegenüber den 
Kabelnetzen. Erst mit der Möglichkeit, Bandbreiten im 
50-Mbit/s-Bereich anzubieten, können Wettbewerber in 
Konkurrenz zu den Kabelnetzbetreibern treten. Folglich sind 
es nicht zuletzt die Wettbewerber auf dem Netz der Deut-
schen Telekom, die von den getätigten Investitionen in Vec-
toring maßgeblich profitieren, denn sie erhalten Zugang zu 
immer höheren Bandbreiten, wodurch sich neue Absatz-
möglichkeiten erschließen. Somit wird der lokale Wettbe-
werb durch den weiteren Vectoring-Ausbau nicht gemindert, 
sondern gestärkt. Erst dadurch wird es sowohl für die DTAG 
als auch über neue Zugangsprodukte für die Wettbewerber 
möglich, den Kabelnetzbetreibern im hochbitratigen Bereich 
deutlich Konkurrenz zu machen.

 4 Zur Vorteilhaftigkeit des flächendeckenden Breitbandausbaus in 
Deutschland vgl. Mattes und Pavel (2012).

Ohne den Einsatz von VDSL2-Vectoring bliebe vielerorts den 
Kunden die Möglichkeit vorenthalten, Datengeschwindig-
keiten von 50 Mbit/s und mehr nachzufragen. Wettbewerb-
liche Angebote wären in ländlichen und suburbanen Gebie-
ten ohne Vectoring gänzlich ausgeschlossen. Aus wohlfahrts-
ökonomischer Pers pektive ist jedoch die Nicht-Einführung 
von Innovationen deutlich schädlicher als potenziell mögli-
che Einschränkungen des Wettbewerbs, sofern diese zu 
erwarten wären.

Durch den geplanten Ausbau im Nahbereich kann intermo-
daler Wettbewerb somit (a) dort neu entstehen, wo erstmals 
Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr angeboten werden 
können, und (b) überall dort intensiviert werden, wo der 
hochbitratige Breitbandausbau die verbesserten Angebote 
mit erhöhter Down- und Uploadgeschwindigkeit zukünftig 
wettbewerbsfähig bleiben lässt. Letzteres kann auch da-
durch gesichert werden, dass perspektivisch höhere Daten-
raten als die heute möglichen 50 oder 100 Mbit/s über die 
letzte Meile realisiert werden können. Dies entspricht in etwa 
einer Verdoppelung der Downstream- und einer Vervier-
fachung der Upstream-Geschwindigkeit gegenüber dem 
herkömmlichen VDSL2 ohne Vectoring. Mit Angeboten wie 
G.fast5 oder Bonding6, die auf den geplanten VDSL-Netzen 
aufbauen, sind flächendeckend Geschwindigkeiten von 
250 Mbit/s bis zu 1 Gbit/s technisch realisierbar. Dies ist ein 
weiterer Schritt zur zeitnahen Versorgung der Bevölkerung 
mit schnellem Internet und zur Umsetzung der »Digitalen 
Agenda für Europa« (Europäische Kommission, Mitteilung 
KOM(2010)245).

Als Fazit bleibt, dass die kurzfristig angestrebten mindestens 
50 Mbit/s für viele ländliche und halbstädtische Gebiete ei-
ne signifikante Qualitätsverbesserung und damit einen nicht 
zu vernachlässigbaren Faktor im Rahmen von Ansiedlungs-
entscheidungen von Unternehmen sowie der Erschließung 
neuer Wohngebiete darstellen. Dies ist für die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland insgesamt bedeutend, aber 
auch für die regionale Entwicklung. In der Literatur wird be-
legt, dass die Verfügbarkeit breitbandigen Internets eine we-
sentliche Determinante im Rahmen von individuellen Ansied-
lungsentscheidungen ist (vgl. Kolko 2012; Mack et al. 2011 
und Mack und Grubesic 2009). Der Bundesnetzagentur ist 
es insgesamt gelungen, einen angemessenen Ausgleich 

 5 G.fast ist ein Akronym für »fast access to subscriber terminals«, zu 
Deutsch: Schneller Zugang zu Kundenendgeräten. G.fast basiert, eben-
so wie VDSL2, auf Vectoring und ermöglicht über die Teilnehmeran-
schlussleitung (TAL) Übertragungsraten bis zu 1 Gbit/s. G.fast ist nach 
heutigem Stand nur auf relativ kurzen Entfernungen von 250 Metern wirk-
sam, daher wird davon ausgegangen, dass in Zukunft ein gemischter 
Betrieb von G.fast und anderen xDSL-Technologien zur Anwendung 
kommen wird.

 6 Bonding bezeichnet die Kombination mehrerer (bis zu 4) TALen. Bei 
VDSL Bonding werden vom Anbieter meist zwei Kupferdoppeladern zu 
einem VDSL-Bonding-Anschluss zusammengeschaltet. Diese Technik 
erlaubt Datenraten von über 200 Mbit/s. Durch die zusätzliche Kombina-
tion von Bonding und Vectoring werden die möglichen Bandbreiten sogar 
noch weiter gesteigert, so dass bis zu 300 Mbit/s möglich sind.
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zwischen Investitionsanreizen und Schutz des Wettbewerbs 
zu gewährleisten.

Gleichwohl muss angemerkt werden, dass der Breitband-
ausbau allein nur ein notwendiger Baustein ist, um die Di-
gitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Zum einen hat 
Deutschland ohnehin gewisse natürliche Standortnachteile 
für solche Innovationen, die Verbraucher direkt betreffen wie 
etwa Amazon, Google, Facebook, AirBnB, Uber, Ebay etc. 
Im Gegensatz zu den USA und anderen Märkten ist Englisch 
nicht unsere Muttersprache, zudem ist der deutsche Markt 
ohnehin schon kleiner als die USA oder auch China. Inno-
vationen für Verbraucher werden daher sicher nur selten 
zuerst in Deutschland entwickelt und getestet. 

Zum anderen sind aber auch die Rahmenbedingungen in 
Deutschland für Gründer und Innovatoren oftmals wenig 
gut, da beispielsweise die Regulierung vieler Bereiche sehr 
strikt ist wie etwa der tendenziell unternehmensfeindliche 
Datenschutz. In der Kombination können natürliche und 
institu tionelle Standortnachteile eine toxische Mischung für 
den Standort ergeben. In der Tat ist heute unter den 
20 größten Internetunternehmen der Welt kein einziges 
europäisches. Unter den 20 größten Tech-Unternehmen 
der Welt ist immerhin SAP, allerdings auch seit langem das 
einzige deutsche Unternehmen. Deutschland droht den 
Anschluss in diesem wichtigen Zukunftsfeld zu verlieren. 
Es wird daher auch nicht ausreichen, noch mehr und 
schnelleres Breitband zu vergraben, wenn die Rahmenbe-
dingungen nicht stimmen, um interessante Dienste und 
Inhalte zu entwickeln.7 Die Entwicklung interessanter An-
gebote und Plattformen scheitert vielmehr an anderen Din-
gen, wie z.B. die Rückständigkeit von Behörden und öf-
fentlichen Institutionen im Bereich der Digitalisierung. Die 
Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) 
der Bundesregierung hat in ihrem jüngsten Bericht vom 
17. Februar 2016 von einer »digitalen Service-Wüste in 
deutschen Amtsstuben« gesprochen (vgl. EFI 2016). Die 
Europäische Kommission (2016) hat Deutschland in ihrem 
jährlichen European Digital Progress Report im Bereich 
E-Government unter den 28 EU-Staaten gerade auf Platz 
18 gerankt.8 Auch bei der Verfügbarkeit öffentlicher Daten 
(Open Data) liegt Deutschland zurück.9 Da aber gerade in 
der digitalen Welt viele neue Dienste auf der Verarbeitung 
und intelligenten Nutzung von Daten basieren, ist ein Knau-
sern mit öffentlichen Daten eher innovationshemmend. Der 
strikte Datenschutz sowie die regelmäßige Untersagung 
oder mindestens strikte Regulierung neuer Geschäftsmo-
delle tut ihr Übriges.

 7 Zur Interdependenz von Breitbandausbau und -regulierung einerseits 
und der Entwicklung innovativer Dienste andererseits vgl. Haucap und 
Klein (2012).

 8 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi sowie 
 http://www.zeit.de/digital/internet/2016-05/e-government-digitalisie-

rung-deutschland-fortschrittsbericht. 
 9 Vgl. etwa https://okfn.de/blog/2016/01/statements_open_data_vor-

saetze/. 

Die kommende Bundesregierung sollte nach der nächsten 
Bundestagswahl eine neue Deregulierungskommission ein-
setzen, die die Blockaden für die Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle analysiert (vgl. Haucap 2016). Die regu-
latorischen Blockaden für die Digitalisierung sind so vielfältig 
und betreffen so unterschiedliche Rechtsgebiete, vom Per-
sonenbeförderungsgesetz über diverse Regelungen des 
Gesundheitsmarktes bis hin zum Telemediengesetz, dass 
Einzelmaßnahmen nur begrenzt wirken. Die Arbeit der De-
regulierungskommission Anfang der 1990er Jahre hat wich-
tige Impulse für die Liberalisierung der Telekommunikation 
und anderer Branchen gegeben. Eine systematische Aufar-
beitung der Hindernisse für die Digitalisierung könnte jetzt 
wichtige Impulse für eine innovations- und digitalisierungs-
freundliche Politik geben.
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Breitbandausbau in Deutschland: »Need 
for Speed«?

Das Voranschreiten der Digitalisierung erfordert eine zuneh-
mend leistungsfähige Breitbandinfrastruktur. Welche Tech-
nologien den mittel- und langfristigen Anforderungen am 
besten gerecht werden, ist derzeit jedoch umstritten. Zent-
ral in dieser Diskussion sind unterschiedliche Vorstellungen 
hinsichtlich des künftigen Bandbreitenbedarfs. Während das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi 2016) 
beispielsweise künftig Breitbandanschlüsse mit einer Emp-
fangsgeschwindigkeit mehrerer Gigabit pro Sekunde für er-
forderlich hält, rechnet die Deutsche Telekom AG mittelfris-
tig mit einem Bedarf von 208 Mbit/s1 (vgl. Berke 2015). Ziel 
dieses Beitrags ist es, dieser Unsicherheit einen Blick in die 
aktuelle Versorgungslage sowie neue Forschungsergebnis-
se gegenüberzustellen und daraus Implikationen für die 
deutsche Breitbandpolitik abzuleiten. 

Hohe Bandbreiten werden nur wenig genutzt

Bislang verzichtet die Mehrzahl der Deutschen auf die Mög-
lichkeit, mit Höchstgeschwindigkeiten im Internet zu surfen. 
So betrug der Marktanteil von Breitbandanschlüssen mit 
einer Empfangsgeschwindigkeit von mehr als 50 Mbit/s im 
Jahr 2015 gerade einmal 23,1%.2 Auch Anschlüsse mit 
mehr als 16 Mbit/s machten nur 43,3% des Marktes aus, 
obwohl 85,9% der deutschen Haushalte Empfangsge-
schwindigkeiten von mindestens 16 Mbit/s zur Verfügung 
standen und 78,5% (69,8%) der Haushalte sogar Zugang 
zu 30 Mbit/s (50 Mbit/s) und mehr hatten. Folglich nutzte 

 1 Den Berechnungen liegt ein besonders internetaffiner Vier-Perso-
nen-Haushalt zugrunde.

 2 Da Daten zur TV-Koaxialkabel-Nutzung nicht nach Geschwindigkeit 
unterteilt verfügbar sind, gehen wir davon aus, dass alle TV-Koaxialkabel-
nutzer Bandbreiten größer 50 Mbit/s nutzen. Die dargestellten Marktan-
teile sind somit als Obergrenzen zu betrachten.
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also nur etwa die Hälfte aller Haushalte, denen Breitbandan-
schlüsse mit einer Download-Geschwindigkeit von mehr als 
16 Mbit/s zur Verfügung standen, einen derartigen An-
schluss (vgl. Dialog Consult und VATM 2015; TÜV Rheinland 
2015). 

Eine deutliche Diskrepanz zwischen Nutzung und Verfüg-
barkeit von Breitbandanschlüssen findet sich nicht nur für 
Privathaushalte, sondern auch unter Unternehmen. Dabei 
fällt auf, dass vor allem kleinere Unternehmen verfügbare 
Kapazitäten im Jahr 2015 nicht nutzten. So gaben 41% der 
Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten an, das Internet 
nur mit einer vertraglich zugesicherten Geschwindigkeit von 
unter 10 Mbit/s zu nutzen. Nur 9% dieser kleinen Unterneh-
men nutzten Höchstgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s und 
mehr (vgl. Statistisches Bundesamt 2015a). 

Das Auseinanderfallen von Verfügbarkeit und Nutzung deu-
tet letztlich darauf hin, dass Zahlungsbereitschaften für 
schnelle Internetverbindungen aktuell begrenzt sind. Dies 
stellen auch Ahlfeldt, Koutroumpis und Valletti (2016) fest. 
In ihrer Studie untersuchen die Autoren, ob sich die Verfüg-
barkeit von Breitbandinternet in den vergangenen Jahren 
auf Hauspreise in England ausgewirkt hat. Dabei kommen 
sie zu dem Schluss, dass lediglich bis zu einer Geschwin-
digkeit von 6 Mbit/s signifikant höhere Hauspreise zu beob-
achten waren, die Verfügbarkeit darüber hinausgehender 
Bandbreiten sich allerdings nicht in Hauspreisen niederge-
schlagen hat. 

Herkömmliches Telefonnetz dominiert den Markt

Ein Blick auf die nutzungsseitige Verbreitung der verschie-
denen kabelgebundenen Breitbandinfrastrukturen zeigt, 
dass das herkömmliche Telefonnetz den Markt im Jahr 
2015 noch immer dominierte. So belief sich der Marktanteil 
von Breitbandanschlüssen, die über das herkömmliche Te-
lefonnetz realisiert wurden, auf 77,6%, während nur 20,8% 
aller Breitbandanschlüsse per TV-Koaxialkabel und 1,6% 
über Glasfaser bis zum Endkunden (FTTH/B) realisiert wur-
den. Diese Marktanteile entsprachen einem Adoptionsgrad 
(also dem Verhältnis von Nutzung und Verfügbarkeit) von 
80,2% für das herkömmliche Telefonnetz im Vergleich zu 
32,7% für das TV-Koaxialkabel und 23,9% für FTTH/B. Da-
mit lag der Adoptionsgrad des herkömmlichen Telefonnet-
zes beispielsweise um mehr als 56 Prozentpunkte über 
jenem von FTTH/B. 

Diese Popularität des herkömmlichen Telefonnetzes zur Re-
alisierung von Internetverbindungen per (V)DSL erscheint 
umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, dass Breit-
bandverbindungen über TV-Koaxialkabel oder FTTH/B deut-
lich höherer Bandbreiten von mehreren 100 Mbit/s bis hin 
zu Gigabitgeschwindigkeiten ermöglichen (vgl. Dialog 
Consult und VATM 2015; TÜV Rheinland 2015). Für eine 

begrenzte Anzahl an Nutzern ermöglichen neue technolo-
gische Entwicklungen es inzwischen allerdings auch, hohe 
Bandbreiten über das herkömmliche Telefonnetz zu realisie-
ren. So können mit Hilfe von Vectoring Bandbreiten von bis 
zu 100 Mbit/s über Kupferadern erreicht werden, und Su-
per-Vectoring soll künftig sogar Verbindungen mit bis zu 
400 Mbit/s Empfangsgeschwindigkeit erlauben (vgl. Sawall 
2016). 

Unterschiede zwischen Stadt und Land

In Deutschland gab es im Jahr 2015 sowohl hinsichtlich 
verfügbarer Bandbreiten als auch in Bezug auf die Verbrei-
tung verschiedener Technologien erhebliche Unterschiede 
zwischen Stadt und Land.3 So hatten in städtisch geprägten 
Gebieten beispielsweise 96,6%4 (85,8%) der deutschen 
Haushalte Zugang zu 16 Mbit/s (50 Mbit/s) und mehr, wo-
hingegen dies auf nur 61% (28,3%) der Haushalte in ländlich 
geprägten Gebieten zutraf. Empfangsgeschwindigkeiten 
von 50 Mbit/s und mehr konnten in ländlich geprägten Re-
gionen nur 1,6% (13,9%) der Haushalte per FTTH/B (über 
das herkömmliche Telefonnetz) realisieren, im Vergleich zu 
10,8% (33,8%) in städtischen Gebieten (TÜV Rheinland 
2015).

Im Gegensatz dazu fielen die Unterschiede hinsichtlich der 
Nutzung zwischen großen Städten und eher ländlichen Re-
gionen im Jahr 2015 deutlich geringer aus. Zwar lag gemäß 
einer Studie der Initiative D21 der Anteil der Breitbandnutzer 
in kleineren Städten mit weniger als 5 000 Einwohnern 
knapp 9 Prozentpunkte unter dem Anteil der Breitbandnut-
zer in Großstädten mit mindestens 500 000 Einwohnern, 
allerdings gab es kaum Unterschiede in der digitalen Nut-
zung, der digitalen Kompetenz sowie der digitalen Offenheit 
zwischen ländlichen Gebieten und großen Städten. Insge-
samt kann also davon ausgegangen werden, dass der in-
dividuelle Bandbreitenbedarf in ländlichen und städtischen 
Gebieten ähnlich ausfällt (vgl. Initiative D21 e.V. und TNS 
Infratest 2015).

Mobile Technologien auf der Überholspur

Drahtlose und mobile Technologien5 waren im Jahr 2015 in 
Deutschland weit verbreitet. So hatten mit 98,2% und min-
destens 95,7% fast alle deutschen Haushalte Zugang zu 
drahtlosem, bzw. mobilen Breitband mit Empfangsge-
schwindigkeiten von mindestens 1 Mbit/s. Dank des schnell 
voranschreitenden LTE-Ausbaus hatten darüber hinaus be-

 3 Stadt: Gemeinden mit einer Bevölkerung größer als bzw. gleich 500 Ein-
wohner/km². Land: Gemeinden mit einer Bevölkerung kleiner 100 Ein-
wohner/km².

 4 Dies bezieht sich auf die Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien, 
also kabelgebundene und drahtlose Technologien hinweg.

 5 Drahtlose Technologien: UMTS/ HSDPA, LTE, WiMAX, WLAN/ WiFi. 
Mobile Technologien: UMTS/ HSDPA, LTE.
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reits 85,8% (84,2%) der Haushalte Zugang zu mindestens 
6 Mbit/s (vgl. TÜV Rheinland 2015). Der stetige technologi-
sche Fortschritt verspricht auch im mobilen Bereich künftig 
steigende Bandbreiten. Technologien des Mobilfunkstan-
dards der fünften Generation (5G) sollen beispielsweise 
schon bald Datenverbindungen mit bis zu hundertfacher 
Geschwindigkeit heutiger LTE-Netze ermöglichen (vgl. 
LTE-Anbieter.info 2016). 

Die weitläufige Verfügbarkeit drahtloser (mobiler) Breitband-
verbindungen traf im Jahr 2015 auf eine große Nachfrage. 
So gaben 70% der Deutschen an, regelmäßig mobile6 Breit-
bandverbindungen zu nutzen (vgl. Statistisches Bundesamt 
2015b). Mobiles Internet wurde von 48% der Bevölkerung 
auch im Haushalt für den Zugang zum Internet verwendet. 
Im Jahr 2011 belief sich dieser Anteil noch auf 15% (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2011; 2015b). Gerade im Hinblick 
auf Hybridzugänge, die kabelgebundene Zugänge zum In-
ternet und mobile Datenverbindung kombinieren, ist zu er-
warten, dass dieser Anteil weiter steigt. Darüber hinaus ist 
zu erwarten, dass ein stetiger Anstieg verfügbarer Bandbrei-
ten mobiler Technologien zunehmend auch zu (substituti-
vem) Wettbewerb zwischen kabelgebundenen und drahtlo-
sen Technologien führt (vgl. Briglauer 2014; Srinuan, Srinuan 
und Bohlin 2012; Grzybowski et al. 2014).

Implikationen für den Breitbandausbau

Insgesamt zeigt sich, dass der aktuelle Bandbreitenbedarf 
hinter seiner Verfügbarkeit zurück bleibt, denn sowohl von 
Privathaushalten wie Unternehmen werden verfügbare 
Bandbreiten häufig nicht genutzt. Darüber hinaus illustriert 
die geringe Adoption von leistungsfähigen, aber oft teuren 
FTTH/B-Anschlüssen, dass Zahlungsbereitschaften für sehr 
schnelle Internetverbindungen begrenzt sind. Zumindest 
mittelfristig scheint deshalb eine Fokussierung auf einen flä-
chendeckenden FTTH/B-Ausbau, der Milliardeninvestitio-
nen erfordert, weder notwendig noch finanzierbar. 

Auch scheint ein sich gegenseitiges Überbieten bei den aus-
gerufenen nationalen Bandbreitenzielen generell wenig ziel-
führend. Vielmehr sollte sich der Ausbau an lokalen Gege-
benheiten orientieren. Zum Beispiel würde eine Fokussie-
rung auf einen FTTH/B-Ausbau in ländlichen Gebieten eine 
hohe öffentliche Beteiligung erfordern, weil der Ausbau für 
viele privaten Anbieter dort zumindest gegenwärtig nicht 
tragfähig ist. Erfolgt die Breitbandförderung dagegen tech-
nologieneutral – also unabhängig von der jeweiligen Tech-
nologie, die zum Einsatz kommt – kann sie nachlaufend 
erfolgen. So wird die Ermittlung der am besten geeigneten 
technischen Lösung den Marktteilnehmern überlassen und 
sichergestellt, dass der Ausbau zu möglichst geringen Kos-
ten erfolgt. Darüber hinaus bleibt der Anreiz zur Weiterent-

 6 UMTS, HSDPA, LTE, mobiles WiMAX.

wicklung der bestehenden und Erforschung alternativer 
technologischer Lösungen erhalten. Letztlich sprechen die 
in den letzten Jahren erforschten und entwickelten techno-
logischen Neurungen, wie Vectoring, aber insbesondere 
auch die zunehmende Verbreitung von mobilen Funkverbin-
dungen oder Hybridzugängen für eine derartige flexible und 
lokale Ausgestaltung der Breitbandförderung. 
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Ausweg aus der europäischen Schuldenkrise oder 
ordnungspolitischer Irrweg?

Die Etablierung eines gemeinsamen Euro-Finanzministers: 

Michael Clauss* und Stefan Remhof**

Seit der Etablierung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion klafft eine Lücke zwischen 

einer einheitlichen geldpolitischen Verantwortung und den nationaler Fiskalpolitik. Angedachte 

Regelmechanismen zeigten in der Folge nicht die erwartete Wirkung. Spätestens mit dem Wieder-

aufflammen der Euro- und Griechenlandkrise im Jahr 2015 wird von verschiedenen Seiten die Ein-

richtung einer obersten fiskalischen Autorität in Form eines europäischen Finanzministers gefor-

dert. Befördert wird die aktuelle Debatte durch die Brexit-Entscheidung von Juni 2016 die nach 

Vorstellung der EU-Kommission eine weitere Vertiefung und fortschreitende Integration als Reak-

tion haben sollte. Der Beitrag geht der Frage nach, ob der Vorschlag eines gemeinsamen europäi-

schen Finanzministers als weiterer Integrationsschritt für die Währungsunion interpretiert werden 

kann oder ob sich die Eurozone damit (weiter) auf den Weg des ordnungspolitischen Sündenfalls 

begibt, der die Schulden- und Transferunion endgültig zementiert.

Von den grundsätzlichen 
Ursprüngen der Idee

Bereits bei der Konzipierung der Euro-
päischen Wirtschafts- und Währungs-
union (EWU) wurde das Ungleichge-
wicht zwischen gemeinsamer geldpoli-
tischer Verantwortung und den nationa-
len Fiskalpolitiken thematisiert. Die Ab-
sicherung durch einen Regelmechanis- 
mus (Stabilitäts- und Wachstumspakt, 
Fiskalpakt) erwies sich bisher angesichts 
mangelnder Stringenz in der Anwen-
dung als un wirksam. 

Ähnliche Probleme zeigten sich beim Fi-
nanzierungsfonds EFSF bzw. ESM, mit 
dem die EU-Mitgliedstaaten durch eine 
Zwischenfinanzierung Zeit für langfristig 
wirksame Strukturreformen (Deflationie-
ren) gewinnen sollten. Diese zielen darauf 
ab, den Zugang zum Kapitalmarkt wieder 
zu gewinnen und die Zahlungsfähigkeit 
langfristig zu sichern (vgl. Bundesminis-
terium der Finanzen o. J.). Nach anfäng-
lich positiven Erfahrungen in Irland und 
Portugal geriet die Glaubwürdigkeit dieser 
Strategie zunehmend durch Umkehrung 
der Maßnahmen nach dem Ausscheiden 
aus dem Reformprogramm (Portugal) 
oder sogar noch während der Laufzeit 
des Programms (Griechenland) in Miss-
kredit. 

Die Einrichtung einer obersten fiskali-
schen Autorität in Form eines europäi-
schen Finanzministers wird deshalb spä-

testens seit Wiederaufflammen der Grie-
chenlandkrise im Jahr 2015 wieder ernst-
haft diskutiert mit dem Ziel, das Ungleich-
gewicht aufzulösen. Die Etablierung eines 
gemeinsamen europäischen Finanzminis-
ters wurde sowohl von politischer wie 
auch von ökonomischer Seite gefordert. 
Die daraus resultierenden Vorschläge sind 
primärer Gegenstand der folgenden Ana-
lyse. Das Votum der Briten, die EU zu ver-
lassen, dürfte die Diskussion entschei-
dend beeinflussen.

Kann dieser Vorschlag als weiterer Inte-
grationsschritt für die Währungsunion 
gelten und die Lösung der europäischen 
Schuldenkrise darstellen? Oder bereitet 
sich die Eurozone auf einen ordnungspo-
litischen Sündenfall vor, der die Schul-
den- und Transferunion verfestigt? Zum 
Berichtszeitpunkt war noch keine eindeu-
tige Tendenz zu erkennen – weder zu ei-
ner Forcierung der finanzpolitischen Dis-
kussion noch zu einer Rückverlagerung 
von Kontrollrechten auf die nationale 
Ebene. 

Die aktuelle Diskussion ist vielfältig – so-
wohl, was die Diagnose der mit der Schul-
denkrise augenfällig gewordenen Proble-
me des Euroraums angeht, als auch, was 
ihre Behandlung betrifft. So wird die Pro-
blematik entweder in der Höhe der öffent-
lichen Schulden und die damit verbunde-
ne Solvenz einiger Staaten oder in der 
inadäquaten Anreizwirkung (Trittbrettfah-
rerproblematik) aufgrund des Auseinan-
derfallens von europäischer Geldpolitik 
und nationaler Fiskalpolitik gesehen. Ent-
sprechend konzentriert sich die Diagnose 
entweder auf 
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• die Mechanismen zur Schuldenrückführung wie Verlage-
rung der Haftung auf den Privatsektor (und damit Erhö-
hung nationaler Haftung) oder auf 

• die Möglichkeit der Kompetenzverlagerung auf die euro-
päische Ebene. 

Überlagert wurde die Diskussion um die Dimension Begrün-
dung der EU entweder als Staatenbund zur Sicherung grö-
ßeren internationalen Gewichts und effizienterer Handlungs-
möglichkeiten für die Nationalstaaten oder als Bundesstaat 
und damit Plattform für erweiterte politische Entscheidungs-
prozesse (vgl. Weidenfeld 2013). 

Bei näherem Hinsehen geht es jedoch aktuell weniger um 
die Finalität der EU als um das zugrunde liegende Ordnungs-
prinzip. So schließen diejenigen, die sich auf die Schulden-
problematik konzentrieren, letztlich nicht die Vergemein-
schaftung der Fiskalpolitik im Ergebnis aus, betonen aber 
das Primat der Märkte (vgl. Deutsche Bundesbank 2016). 
Demgegenüber setzen die Befürworter einer gemeinsamen 
Fiskalpolitik eine staatlich und institutionell beförderte In te-
g ration voraus. Insofern wäre die Vergemeinschaftung für 
die Absicherung nationaler Fiskalautonomie instrumentali-
siert. 

Im folgenden Beitrag geht es einerseits darum, das Inte-
grationsparadoxon von scheinbaren Befürwortern und Skep-
tikern einer einheitlichen Finanzpolitik aufzuzeigen. Anderer-
seits sollen Wege zu seiner Auflösung dargelegt werden. 

Brexit-Entscheid fokussiert die aktuelle 
Diskussion

Als Reaktion auf den unerwarteten Entscheid der Briten ge-
gen einen Verbleib in der Europäischen Union scheint die 
Lösung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Jun-
cker in einer weiteren Vertiefung und fortschreitenden In-
tegration der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten zu liegen 
(vgl. Mussler 2016). 

Auf wissenschaftlicher Seite, insbesondere in Deutschland, 
überwiegt jedoch die Skepsis. Nach Ansicht von Hans-Wer-
ner Sinn liegen diese »Vergemeinschaftungsaktionen« (Sinn 
2016b, S. 55) in der Einrichtung eines »kreditfinanzierten 
Eurobudget unter der Kontrolle eines gemeinsamen Finanz-
ministers […], um auf diese Weise […] weitere Gemein-
schaftsaufgaben zu finanzieren« (ebd.). Sinn sieht darin er-
hebliche Risiken und warnt davor, dass »die Vergemein-
schaftungsaktionen […] die Misere der Eurozone auf ewig 
zementieren« könnten (vgl. ebd.). 

Auf die Bremse tritt auch die Mehrheit des Sachverständi-
genrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die 
Zeit unterstreichen die Wirtschaftsweisen Christoph 

M.  Schmidt, Lars P. Feld, Isabel Schnabel und Volker 
Wieland das Prinzip der Subsidiarität, das die Reform- und 
Integrationsdebatte anführen sollte. Eine vertiefte Integration 
und gemeinschaftliche Vorgehensweise sollte nur in ausge-
wählten Politikfeldern stattfinden, etwa bei der Sicherheits-, 
Asyl- und Klimapolitik (vgl. Schmidt et al. 2016).

Theoretische Anmerkungen zur Verbindung von 
Geld- und Fiskalpolitik

Aus ordnungspolitischer Sicht tritt die Trittbrettfahrerproble-
matik, resultierend aus dem Zusammenhang zwischen den 
beiden Hauptbereichen der Wirtschaftspolitik – einerseits 
der Fiskalpolitik, andererseits der Geldpolitik –, in den Vor-
dergrund. Deshalb waren beide Politikbereiche vor der EWU 
in den meisten Mitgliedstaaten durch die nationalen Finanz-
ministerien verantwortet worden. Die Ausnahme war 
Deutschland mit der unabhängigen Bundesbank. Grund-
sätzlich geht es um das Primat eines der beiden Politik-
bereiche:

1. Im Rahmen von aktiver Konjunktur- bzw. Nachfrage-
politik wird die Notwendigkeit der Unterstützung von ex-
pansiver Fiskalpolitik durch die Geldpolitik hervorgeho-
ben (vgl. Mankiw 2011).

2. Demgegenüber wird seitens der Monetaristen und der 
mit ihnen verwandten Anhänger der Angebotspolitik die 
Sinnhaftigkeit einer aktiven Konjunkturpolitik und damit 
ein Primat der Fiskalpolitik per se in Frage gestellt. Viel-
mehr soll sich die Geldpolitik am Wachstumspotenzial 
und dem Ziel der Preisstabilität orientieren. Ihre Zieler-
reichung kann durch angebotsseitige Maßnahmen wie 
die Stärkung der Marktkräfte durch Deregulierung und 
Privatisierung, aber auch durch Zurückdrängung des 
Staatssektors und Konsolidierung öffentlicher Haushalte 
unterstützt werden (vgl. Klump 2013). Derartige Struk-
turreformen wiederum begünstigen die Wahrung von 
Preisstabilität, insbesondere, wenn sie von einer stetigen 
Geldmengenpolitik begleitet werden. Niedrige Zinsen 
sind dann die Folge, nicht der Ausgangspunkt der Wirt-
schaftspolitik. 

Die Sichtweise der Vorrangstellung lässt sich jedoch teilwei-
se auflösen, wenn man die Fristigkeit der Wirkungen beider 
Politikkonzeptionen betrachtet. Während nachfrageorien-
tierte Konjunkturpolitik in der Regel kurzfristig ausgerichtet 
ist, dagegen bei längerem oder wiederholtem Einsatz an 
Wirkung verliert, wird durch monetaristische bzw. angebots-
orientierte Konjunkturpolitik letztlich auch die Wirksamkeit 
kurzfristiger nachfrageorientierter Maßnahmen erhöht. 

In einer Währungsunion können Teilgebiete letztlich von den 
Strukturreformen in anderen Teilgebieten profitieren. Die Ka-
näle hierbei sind erhöhte Importnachfrage seitens der 
schneller wachsenden »reformierten« Staaten, z.B. Deutsch-
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land vs. Italien, und niedrigere Zinsen im gesamten Wäh-
rungsgebiet, die sich sowohl auf die Kreditnachfrage als 
auch auf die Vermögensbewertung positiv auswirken. 

Deshalb sind Staaten trotz unzureichender Haushaltskon-
solidierung und mangelnder Strukturreformen in der Privat-
wirtschaft in den Genuss niedriger Zinsen gekommen. Es 
bestehen mithin sogar politisch motivierte Tendenzen zu ei-
ner Verstärkung kurzfristig wirksamer Nachfragepolitik (vgl. 
Sachverständigenrat 2011; Dams et al. 2014). 

Theoretische Diskussion: Fiskalföderalismus vs. 
Überwachung 

Politischer Ausgangspunkt für die Etablierung eines gemein-
samen europäischen Finanzministers ist der Fünf-Präsiden-
ten-Bericht vom August 2015, verfasst von den jeweiligen 
Vorsitzenden der EU-Institutionen. Unterstützung fand die-
ser Bericht vor allem vom französischen Wirtschaftsminister 
Emmanuel Macron, traf jedoch auch bei Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble zu dieser Zeit auf sehr positive 
Resonanz. In einer anfänglichen Reaktion sah Schäuble den 
gemeinsamen Finanzminister sogar als Herr über einen ei-
genständigen Etat der Währungsunion. Dieser Etat sollte 
nach den Vorstellungen des deutschen Finanzministers aus 
dem Aufkommen der Mehrwert- und Einkommensteuer der 
Mitgliedsstaaten finanziert werden (vgl. Spiegel 2015).

Die deutsch-französische Übereinstimmung in dieser Frage 
kann auch auf die beiden Notenbanken der zwei größten 
Volkswirtschaften der EU und Eurozone übertragen werden. 
In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Süddeutsche Zei-
tung forderten der Präsident der Deutschen Bundesbank, 
Jens Weidmann, sowie sein französischer Kollege, François 
Villeroy de Galhau, eine stärkere finanzpolitische Integration. 
Dies sollte nach Angaben der Autoren der Wiederherstellung 
des Vertrauens in der Eurozone dienen. Als einen Eckpunkt 
identifizierten die beiden Notenbankpräsidenten die »Schaf-
fung eines gemeinsamen Finanzministeriums für den Euro-
raum in Verbindung mit einem unabhängigen Fiskalrat […]« 
(Villeroy de Galhau und Weidmann 2016, online), was mit 
einem erheblichen Souveränitätsverlust sowie Übertragung 
der Befugnisse auf die europäische Ebene einherginge. Als 
Alternative zu dieser umfassenden Union und vertieften In-
tegration schlugen Villeroy de Galhau und Weidmann eine 
stärkere Ausgestaltung und Einhaltung des Fiskalpaktes so-
wie eine stärkere Einbindung privater Anleger in die ESM-Ret-
tungsprogramme – bei Beibehaltung der nationalen Souve-
ränität der Euro-Mitgliedstaaten – vor (vgl. ebd.). 

Weidmann hat seine Idee nach einem gemeinsamen Euro-Fi-
nanzminister jedoch nach sehr kurzer Zeit bereits wieder 
korrigieren, indem er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung aufführte, dass er »gegenwärtig keine politischen 
Mehrheiten für eine solche zentrale Lösung« sehe (Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung 2016). Der Bundesbankpräsident 
führte weiter an, dass die Einrichtung eines gemeinsamen 
europäischen Finanzministeriums allenfalls eine theo retische 
Option sei. Zugleich wiederholte Weidmann seine Forderung 
nach einer Stärkung der geltenden Regeln, basierend auf 
dem Maastricht-Vertrag (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
2016), was sich mit dem Prinzip Überwachung abdecken 
ließe. Im Gegensatz zur deutschen Posi tion wurde die For-
derung von französischer Seite durch Notenbankpräsident 
Villeroy de Galhau im Frühsommer dieses Jahres in einem 
Interview mit der Tageszeitung Die Welt abermals bekräftigt. 
Allerdings sieht Villeroy de Galhau diesen nicht als »per se 
[…] neue Institution« (Villeroy de Galhau 2016), ohne diese 
Aussage weiter zu definieren. 

Im Hinblick auf die Einordnung sowie das Kompetenzfeld 
eines möglichen europäischen Finanzministers sieht Villeroy 
de Galhau diesen durch den Europäischen Rat und das Eu-
ropäische Parlament legitimiert (vgl. ebd.).

Fiskalföderalismus

Aus theoretischer Sicht lässt sich die aktuelle Diskussion mit 
den Termini »Fiskalföderalismus«  vs. »Überwachungsprin-
zip« kennzeichnen (Hinarejos 2013).

Im Rahmen eines Fiskalföderalismus wird der EU ein eige-
ner Verantwortungs- und Haushaltsbereich zugeordnet, für 
den diese ausschließlich verantwortlich ist. Im Gegenzug 
haften die Nationalstaaten für ihre Haushalte. Dies ist die 
Grundidee des Gründers der Theorie des Fiskalföderalis-
mus, Wallace E. Oates (1972), der eine Abstimmung von 
Aufgabenzuweisung und Steuerhoheit fordert. Als Prota-
gonisten dieser Grundidee gelten im Wesentlichen geldpo-
litische Entscheidungsträger wie Jean-Claude Trichet oder 
europäische Forschungsinstitute wie das Delors Institut aus 
Berlin (s.u.) und die Faculty of Law der Universität Cambrid-
ge mit Hinarejos (2013). Der Gedanke des Fiskalföderalis-
mus hebt sich deutlich vom bisherigen System der Kont-
rolle nationaler Haushalte ab, das nach wie vor von vielen, 
vor allem deutschen, Ökonomen verteidigt wird. Im Folgen-
den sollen diese beiden Ansätze fokussiert dargestellt wer-
den. Hierbei seien die Sichtweisen der gerade genannten 
Jean-Claude Trichet (2011) sowie Enderlein und Haas 
(2015) vom Delors Institut näher behandelt:

Die Vorschläge gehen zwar davon aus, dass der Euro-Fi-
nanzminister zunächst Aufgaben der gegenwärtigen Kons-
tellation, also nach dem Überwachungsprinzip, übernimmt 
(Punkt 1). Weitergehende Aufgaben lassen jedoch eine di-
rekte Einflussnahme auf die Finanzpolitik (Punkt 2) oder eine 
eigenständige Durchführung einer Euro-Fiskalpolitik 
(Punkt 3) und damit einen Übergang zum Fiskalföderalismus 
erkennen. Punkt 4 (Vertretung bei internationalen Institutio-
nen) wäre grundsätzlich dem Prinzip des Fiskalföderalismus 
zuzuordnen.
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Punkt 1: Trichet (2011) plädiert für einen ge-
meinsamen Finanzminister mit der Aufgabe 
der Aufsicht über die Haushaltspolitik und 
Wettbewerbsfähigkeit. Dies sollte auch den 
Zugriff auf die Wirtschaftspolitik derjenigen 
Mitgliedstaaten sowie eine direkte Einfluss-
nahme durch Ins titutionen des Eurogebiets 
auf die Wirtschaftspolitik der einzelnen Mit-
gliedstaaten umfassen. Die Autoren des 
Delors Instituts sehen den Aufgabenbereich 
in analoger Weise in der Überwachung der 
Koordina tion von Haushalts- und Wirt-
schaftspolitik. Hierzu schlagen die Autoren 
der Studie eine Zusammenlegung der Pos-
ten des zuständigen EU-Kommissars sowie 
des Präsidenten der Eurogruppe vor, um 
damit »eine starke Stimme für den Euro-
raum« (Enderlein und Haas 2015, S. 6) zu 
erschaffen. 

Punkt 2: Die direkte Einflussnahme auf die Finanzpolitik um-
fasst die Durchsetzung von Regeln im Fall der Nichteinhal-
tung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik. In der Konzep-
tion sollte der europäische Finanzminister das Durchset-
zungsverfahren im Fall von Regelverletzungen leiten. Seitens 
des Delors Instituts wird dabei eine bessere Steuerung der 
politischen Eigenverantwortung sowie der demokratischen 
Kontrollmechanismen in Form einer Ex-ante-Überwachung 
und Ex-post-Durchsetzung der geltenden Vorschriften kon-
zipiert (vgl. Enderlein und Haas 2015). Nach den Vorstellun-
gen Trichets (2011) agiert das Euro-Finanzministerium als 
Gegenpart zur einheitlichen Geldpolitik inklusive aller Zustän-
digkeiten im Rahmen des integrierten Finanzsektors.

Punkt 3: Im Rahmen der Durchführung einer Euro-Fiskalpo-
litik sieht Trichet (2011) einen »Durchgriff auf die Wirtschafts-
politik der Länder« (Trichet 2011). Das Delors Institut sieht 
den Kompetenzbereich in der Unterstützung bei der Dämp-
fung regionaler Schocks. Die Aufgabe eines europäischen 
Finanzministers läge in einer Unterstützung der Mitgliedstaa-
ten des Euroraums mit Transferzahlungen. Hierzu sollte der 
Minister mit einem flexiblen Investitionsbudget ausgestattet 
werden (vgl. Enderlein und Haas 2015).

Punkt 4: Innerhalb der Vertretung des Euroraums bei inter-
nationalen Institutionen und Foren würde ein Euro-Finanz-
minister in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der EZB 
sowie unter Beachtung der Entscheidungskompetenz der 
EZB die Gesamtinteressen des Euroraums in den relevanten 
Institutionen und Foren vertreten. Diese Aufgabenkonzep-
tion sollte nach Ansicht des Delors Instituts nicht mit einer 
weiteren Entsendung von eigenen Vertretern durch große 
Mitgliedstaaten in Gremien wie die G 7 oder G 20 kollidieren 
(vgl. ebd.). Im Gegensatz zu den Ausführungen des Delors 
Instituts bleibt eine weitere Bestimmung der internationalen 
Institutionen bei Trichet (2011) aus. 

Überwachung bei Eigenverantwortung

Demgegenüber setzen die bereits erwähnten deutschen 
Ökonomen sowie die Bundesbank auf eine Weiterentwick-
lung des bisherigen Prinzips der Überwachung und Eigen-
verantwortung (vgl. Busch und Matthes 2015; Sachverstän-
digenrat 2015; Weidmann 2015). Dies ist insofern bereits 
eine Abweichung vom seit 2013 gültigen Fiskalpakt, als die 
Fiskalpolitik und die Finanzmarktordnung über den Krisen-
mechanismus explizit miteinander verzahnt werden. Insofern 
steht dem europäischen Krisenmechanismus ESM, mit dem 
eine gegenseitige Unterstützung für Anpassungsmaßnah-
men festgeschrieben wird, eine Insolvenzordnung gegen-
über, wie Abbildung 1 aufzeigt. Diese führt durch Feststellung 
einer nicht mehr vorhandenen Schuldentragfähigkeit de fac-
to eine Obergrenze gemeinschaftlicher Haftung ein. Damit 
wird eine Aufteilung von Schuldenrisiken zwischen Staaten 
und Gläubigern und damit deren Kalkulierbarkeit erreicht. 

Auch der ESM selbst erhält nach den Vorschlägen, die von 
der Bundesbank weiterentwickelt wurden, eine neue Qua-
lität, indem er sowohl an den Verhandlungen zwischen Gläu-
bigern und betreffenden Schuldnerstaaten beteiligt wird als 
auch als Letztinstanz im Falle einer Ablehnung der Anpas-
sungsprogramme dient. 

Die Umsetzung der Vorschläge zur Stärkung von Fiskalüber-
wachung und Marktdisziplin wird von der Deutschen Bun-
desbank (2016) weiter konkretisiert: 

• Zum einen wird das Verfahren von der Antragstellung bis 
zur Freigabe von Hilfsmitteln auf etwa zehn Wochen fest-
gelegt. Diese werden in drei Abschnitte »Bestandsauf-
nahme«, »Verhandlungen« und »Abschluss« un terteilt. 

• Bereits nach Antragstellung erfolgt eine automatische 
Verlängerung der Laufzeit um zehn Wochen, nach Ab-
schluss der Vereinbarung dann eine Verlängerung um 
mindestens drei Jahre, um den wirtschaftspolitischen An-

Abb. 1
Ein stabiler Ordnungsrahmen für den Euroraum: Maastricht 2.0

Quelle: Sachverständigenrat (2015, S. 28).
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passungen Rechnung zu tragen. Bei Schuldenschnitt 
oder Folgeprogrammen wird eine Laufzeitenverlängerung 
individuell festgelegt. Jedoch muss diese länger sein als 
das Anpassungsprogramm. 

• Das Vermittlungsverfahren zur Einbeziehung der Gläubi-
ger (Collectice Action Clause – CAC) wird auf ein einstu-
figes Vorgehen gestrafft. Statt einzelner Anleihen wird die 
Gesamtheit von ausstehenden Anleihen des betreffenden 
Staates als Bezugsgröße genommen, um eine Torpedie-
rung durch hold outs zu verhindern. 

• Schließlich wird die Rolle des ESM, wie bereits erwähnt, 
gestärkt (vgl. Deutsche Bundesbank 2016; Schmidt et 
al. 2016).

Aus der Sicht von Fiskalföderalisten kann dies zwar als 
Rückschritt in Richtung »Nationalisierung« gesehen werden 
(vgl. Bofinger 2016). Unter ordnungspolitischen Gesichts-
punkten scheint die Wiederherstellung von nationaler Ent-
scheidungsverantwortung in den Bereichen der Fiskal-, Ar-
beitsmarkt- sowie Sozialpolitik bei gleichzeitigem Aus-
schluss einer gemeinsamen Haftung für Staatsschulden 
unabdingbar. 

Vertreter des Prinzips von Überwachung und Marktdisziplin 
wie Sinn schließen einen späteren Übergang zum Prinzip 
des Fiskalföderalismus nicht aus. Entscheidend dafür wäre 
jedoch, dass die Gliedstaaten ähnlich wie in den USA für 
ihre Haushalte selbst verantwortlich bleiben, ein Haushalts-
ausgleich nur auf Kredit bereitgestellt wird und ein Zugang 
zur Notenbankfinanzierung ausgeschlossen wird. Ein sol-
ches System hält Sinn zwar für erstrebenswert, jedoch set-
ze dies einen föderalen Aufbau voraus, zu dem derzeit der 
politische Wille fehle (vgl. Sinn 2016a). 

Ordnungspolitische Sicht: Synchronisierung von 
Kompetenzen und Haftung sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler Ebene

Aus ordnungspolitischer Perspektive lohnen sich eine his-
torische Einordnung und der Verweis auf Ludwig Erhard. 
Bereits Ende der 1950er Jahre warnte er vor einem Verlust 
staatlicher Souveränität und Übertragung derselben auf die 
supra nationale Ebene: 

»Die Vorstellungen, dass fortschreitend einzelne Sachberei-
che der nationalen Souveränität entzogen und supranatio-
naler Verwaltung übergeben werden sollten und dass dann 
von einem bestimmten Augenblick an das Gewicht des su-
pranationalen Einflusses automatisch zu einer totalen Über-
windung nationaler Zuständigkeiten führen würde, erscheint 
mir wenig realistisch und hält einer wirtschaftstheoretischen 
Durchleuchtung nicht stand.« (Erhard 2014, S. 331). 

Auch erkannte Erhard früh, dass die Einrichtung suprana-
tionaler Institutionen zwar politisch gewollt sei, nicht aber 

zur Lösung ökonomischer Probleme beitragen könne (vgl. 
ebd.).

Im Spannungsfeld Subsidiarität gegen Übertragung der 
Kompetenzen auf eine suprastaatliche Ebene findet sich 
auch die Argumentation des Sozialphilosophen und deut-
schen Ökonomen Wilhelm Röpke:

»Es ist die föderative Struktur, die es erlaubt, das Gewicht 
der politischen Macht zwischen den kleineren und größeren 
Einheiten innerhalb des Staates und im Verhältnis der Staa-
ten untereinander so zu verteilen, dass den jeweils Größe-
ren nur diejenigen Aufgaben zufallen, die sich für die Klei-
neren als zu universell herausgestellt haben. Diese Struktur 
lässt jedem unteren Glied sein Eigenrecht, ohne die not-
wendige Zusammenfassung in den jeweils umfassenden 
Verbänden zu gefährden.« (Röpke 1979, S. 69). 

Übertragen auf die behandelte Fragestellung zur Etablierung 
eines europäischen Finanzministers erscheinen diese histo-
rischen Einschätzungen nach wie vor aktuell. 

Insbesondere aus deutscher Sicht wären im Falle einer Etab-
lierung eines gemeinsamen Finanzministers vor allem zwei 
Anforderungen zu erfüllen:

• Belastbarer Beitrag des Euro-Finanzministers zu einer 
nachhaltigen Ausgabenpolitik durch Umsetzung von 
Schuldenbremsen und Eingriffsrechten. Dies wurde be-
reits im Fiskalpakt vorgesehen (Artikel 3), aber noch nicht 
glaubwürdig umgesetzt.

• Langfristige Entschuldungsperspektive für nationale 
Haushalte (vgl. Sachverständigenrat 2011).

Vor allem die Übertragung der Aufsicht und der Abwicklung 
von Banken führt zu einer grundsätzlichen Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse zwischen nationaler und Unionsebene.

Die Forderung nach einem Euro-Finanzminister wird folglich 
vor allem im Rahmen der Koordination von Fiskal- und Geld-
politik erhoben. Neben der Ausrichtung der Wirtschaftspo-
litik insgesamt werden in der Literatur vielfältige Verflechtun-
gen beider Politikbereiche gesehen. Zu nennen sind hierbei 
die Rolle der Zentralbank als Fiskalagenten, die Währungs-
politik sowie die Regulierung des Bankwesens. Mit der Er-
richtung der Bankenunion wird seit 2014 die Verantwortung 
für die Banken auf die europäische Ebene übertragen; 
gleichzeitig wird mit der Gläubigerhaftung eine Entflechtung 
von staatlichen Schuldenrisiken und Solvenzrisiken der Ban-
ken betrieben (vgl. Deutsche Bundesbank 2016; Europäi-
scher Rat 2012). 

In die gleiche Richtung gehen die derzeitigen Vorschläge für 
eine gemeinsame Einlagensicherung, die als Vervollkomm-
nung der Bankenunion betrachtet wird (vgl. Gros und 
Schoenmaker 2014). Die Übertragung der politischen Ver-
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antwortung auf ein Euro-Finanzministerium wird insbeson-
dere von Seiten der Geldpolitik als konsistente Entwicklung 
gesehen. 

Die wissenschaftliche Diskussion des Projekts eines gemein-
samen Finanzministeriums wird vor allem unter den Themen 
»Kanäle zwischenstaatlicher Risikoübernahme«, »Verhältnis 
von Geld- und Fiskalpolitik« sowie »synchrone Entwicklung 
von Staats- und Bankrisiken« geführt. 

Im Hinblick auf die zwischenstaatliche Risikoübernahme – 
der Kehrseite der Trittbrettfahrerproblematik – hat sich mit 
der Währungsunion, der Einrichtung des ESM sowie der 
Europäischen Bankenunion eine zunehmende Erweiterung 
und Vertiefung vollzogen. War es im Rahmen der EWU zu-
nächst ausschließlich der Währungskanal, über den sich 
Risiken zwischen Euroländern übertrugen, kam mit dem 
ESM auch die fiskalische Haftung in Form von Garantiever-
sprechen hinzu. Dadurch würden sich letztlich Solvenzpro-
bleme einzelner Euroländer auch auf die Bonitäten des Eu-
roraums insgesamt übertragen, also über den Kreditkanal. 
Eine weitere Intensivierung erfolgt durch die Bankenunion, 
wenngleich diese gerade einer Ansteckung über den Kre-
ditkanal entgegenwirken soll. 

Insofern wäre der europäische Finanzminister eine Fortset-
zung dieses Weges der Vergemeinschaftung. Gerade die 
genannten drei Stufen der Risikoteilung haben sich aber aus 
ordnungspolitscher Sicht als für Deutschland nicht zufrie-
denstellend erwiesen. Bei der Bankenunion fehlt allerdings 
noch eine hinreichende Evidenz. Die gegenwärtigen Diskus-
sionen und Reaktionen aus dem Brexit-Entscheid legen die 
Vermutung nahe, dass die meisten Mitgliedstaaten der Eu-
rozone derzeit nicht zu einem weiteren Verzicht an Souve-
ränität bei gleichzeitiger Stärkung der supranationalen Ebe-
ne bereit wären (vgl. Sinn 2016a). Selbst die Nationalität und 
Herkunft des gemeinsamen Finanzministers drohten bereits, 
zu einem konfliktträchtigen Politikum zu werden.
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und Sondersteuer
Der Elternunterhalt: Zwischen Solidarbeitrag

Karl-Heinz Tödter*

Der Elternunterhalt wird von vielen potenziell Betroffenen als finanzielles Damoklesschwert emp-

funden. Die finanzielle Belastung hängt nämlich davon ab, welcher von beiden Ehepartnern (zufäl-

lig) betroffen ist und wie das Einkommen der Ehepartner verteilt ist. Fragwürdig ist auch, dass 

höheres Einkommen unterhaltsmindernd wirkt, wenn Vermögen zum Elternunterhalt herangezogen 

wird. Dieser Beitrag diskutiert den Elternunterhalt aus ökonomischer und steuerlicher Perspekti-

ve, allgemein sowie anhand von Fallbeispielen. Wie hoch ist die Durchschnitts- und Grenzbelas-

tung des Nettoeinkommens, und welchen Einfluss hat der Elternunterhalt auf die Gesamtbelastung 

des Bruttoeinkommens, wenn Sozialabgaben und Steuern berücksichtigt werden? Wie wirkt sich 

Vermögen auf den Elternunterhalt aus, und welche Rolle spielt das Einkommen dabei? Ein Vor-

schlag zur Reform des Elternunterhalts schließt sich an.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB, §1601) sind »Verwandte in gerader 
Linie (...) gesetzlich verpflichtet, einander 
Unterhalt zu gewähren.« Reicht das Ein-
kommen unterhaltsberechtigter Eltern 
nicht aus und ist ihr Vermögen erschöpft, 
dann wird von den Sozialämtern geprüft, 
ob deren Kinder zum Elternunterhalt ver-
pflichtet werden können. Kinder werden 
zum Elternunterhalt herangezogen, wenn 
bei ihrer Mutter oder ihrem Vater ein Not-
bedarf vorliegt und sie selbst leistungsfä-
hig sind. Der Primat der Eigenverantwort-
lichkeit wird somit von den betroffenen 
Personen und ihren Ehepartnern auf die 
Kinder ausgeweitet. Erst wenn deren fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit erschöpft ist, 
greift die Allgemeinheit im Sinne des So-
zialstaatsprinzips unterstützend ein. Ob 
der Elternunterhalt eher als familiärer So-
lidarbeitrag angesehen wird oder als eine 
Sondersteuer mit Zwangsabgabencha-
rakter, hängt von den gesetzlichen Rege-
lungen und ihrer konkreten Anwendung 
durch die Sozialämter im Einzelfall ab. 

Der Elternunterhalt konzentriert sich auf 
die Eltern-Kind-Beziehung. Die Leis-
tungsfähigkeit des nicht verwandten Ehe-
partners des Kindes wird indirekt berück-
sichtigt. Dadurch unterscheidet er sich 
maßgeblich von der Behandlung von 
Ehen im Steuerrecht. Bei der Einkom-
mensteuer haben Ehepaare die Wahl der 
Einzel- oder Zusammenveranlagung 

(EStG, §26). Diese Option gibt es beim 
Elternunterhaltsrecht nicht. Der Unter-
halts tarif ist progressiv, mit einer hohen 
Grenzbelastung des Nettoeinkommens. 
Doch sobald Vermögen beim Elternunter-
halt berücksichtigt wird, geht vom Ein-
kommen ein unterhaltsmindernder, re-
gressiver Effekt aus.

Dieser Beitrag diskutiert den Elternunter-
halt aus ökonomischer und steuerlicher 
Perspektive. Abschnitt 1 erläutert den El-
ternunterhalt allgemein und anhand von 
Fallbeispielen. Abschnitt 2 betrachtet die 
Durchschnitts- und Grenzbelastung des 
Nettoeinkommens. Im Abschnitt 3 erwei-
tert die Analyse auf die Gesamtbelastung 
des Bruttoeinkommens mit Sozialabga-
ben, Steuern und Elternunterhalt. Ab-
schnitt 4 geht auf die Anrechnung von 
Vermögen im Elternunterhalt ein. Ab-
schnitt 5 enthält einen Vorschlag zur Re-
form des Elternunterhalts. Abschnitt  6 
zieht ein kurzes Fazit.

1. Bedeutung und Konstruktion 
des Elternunterhalts 

Fürsorge und Pflege von Eltern sind Akte 
familiärer Solidarität. Wegen drohender 
finanzieller Belastungen wird der Eltern-
unterhalt von unterhaltspflichtigen Kin-
dern jedoch oft als Damoklesschwert 
empfunden (vgl. Brandstetter 2015). In 
Deutschland leben 2,6 Mio. pflegebedürf-
tige Menschen, darunter 2,2 Millionen im 
Alter von 65 Jahren und darüber.1 Die Ten-

 1 Vgl. Destatis (2015a). Die Angaben beziehen sich 
auf das Jahr 2013. Von den Pflegebedürftigen 
wurden 700  000 in Pflegeheimen stationär 
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denz ist steigend, für das Jahr 2030 werden bereits 3,5 Mio. 
Pflegebedürftige erwartet. Ein Platz in einem Pflegeheim 
kostete 2013 in der Pflegestufe III durchschnittlich 3 017 Eu-
ro pro Monat, davon zahlte die gesetzliche Pflegeversiche-
rung 1 612 Euro. Den Rest müssen die Betroffenen in der 
Regel selbst aufbringen (vgl. Destatis 2015a). Das wirft die 
Frage auf, wie weit die Verantwortung der Familie reicht (vgl. 
Andres et al. 2006).

Bei 700 000 stationären Pflegefällen und durchschnittlichen 
Heimpflegekosten von 2 410 Euro im Monat belaufen sich 
allein die Kosten für die Heimpflege in Deutschland auf rund 
20 Mrd. Euro im Jahr.2 Der Elternunterhalt kann angesichts 
seiner überschaubaren Ergiebigkeit und der hohen Verwal-
tungskosten als ineffizient bezeichnet werden.3 Aus sozial-
politischer Perspektive wird kritisiert, dass Werte wie Soli-
darität, familiäre Bande und Fürsorge vorgeschoben wür-
den, wo es in Wirklichkeit darum gehe, den Staat finanziell 
zu entlasten: »Heute ist es ja so, dass die Leistungen für 
eine Pflegeversicherung plus eine reguläre Rente die Kos-
ten für eine stationäre Pflege im Regelfall nicht decken. 
Dann geht’s an das Vermögen der betreffenden Menschen. 
Ist das Vermögen aufgebraucht, zahlt erst einmal die Kom-
mune Pflegeleistungen über die Sozialhilfe, und die Kom-
mune prüft dann, gibt es Kinder, von denen wir uns das 
wiederholen können.«4 Wie so oft in der Sozialpolitik geht 
es im Kern um die Frage, was Aufgabe des Einzelnen und 
was Aufgabe der Gemeinschaft sein soll. 

Ein einheitliches Gesetz zum Elternunterhalt gibt es in 
Deutschland nicht. Die gesetzlichen Grundlagen sind viel-
mehr dem BGB sowie dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII) entnommen. In beiden Gesetzeswerken kommt 
der Begriff Elternunterhalt nicht vor. Zahlreiche Einzelfragen 
unterliegen deshalb zwangsläufig der Gestaltung und Inter-
pretation durch die Rechtsprechung. 

Zur konkreten Berechnung des Elternunterhalts hat das Ur-
teil des BGH (2010) einige Klarheit geschaffen. Danach ist 
der Elternunterhalt ein stückweise linearer Tarif mit einem 
Selbstbehalt in Form eines Freibetrages. Die Grundformel 
für den monatlichen Elternunterhalt (U) lautet:

gepflegt. Die stationäre Pflege erfolgte in 13  000 Pflegeheimen mit 
685 000 Beschäftigen, entsprechend 491 000 Vollzeitäquivalenten. Die 
übrigen 1,9 Mio. Pflegebedürftigen wurden von Angehörigen sowie von 
12 700 ambulanten Pflegediensten mit 320 000 Beschäftigten zu Hause 
versorgt. Die Betreuungsquote (Patienten pro Pflegekraft) belief sich in 
der ambulanten Pflege auf 5,8 und in der stationären Pflege auf 1,6. 

 2 Bei der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim betrug die monatliche 
Vergütung für Pflege, Unterkunft und Verpflegung in der Pflegeklasse [I; 
II; III] im Durchschnitt [2 059; 2 527; 3 017] Euro pro Monat. Im gewoge-
nen Durchschnitt belief sich die monatliche Vergütung auf 2 410 Euro 
(vgl. Destatis 2015a, S. 18–23).

 3 Durch den Sozialhilferegress werden lediglich 12 Mio. Euro an fiskalisch 
wirksamen Einnahmen generiert, was auch an den hohen Verwaltungs-
kosten liegt (vgl. Soliman 2016).

 4 Karl-Josef Laumann, Pflegebeauftragter der Bundesregierung, zitiert 
nach Soliman (2016).

(1)   U = β (YF – S)/(1 + λ).

Darin ist YF das bereinigte monatliche (Familien-)Nettoein-
kommen. Es setzt sich zusammen aus dem Einkommen 
des Unterhaltspflichtigen (YU) sowie einem Saldo von Zu- 
und Abschlägen (XS), die von den Sozialämtern zur Berei-
nigung des Einkommens vorgenommen werden.5 Bei Ver-
heirateten kommt das Einkommen des nicht unterhalts-
pflichtigen Ehepartners (YN) hinzu: 

(2)   YF = YU + YN + XS.

Gemäß einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG 
2005) muss dem Unterhaltspflichtigen eine eigene Alters-
vorsorge und ein angemessener Lebensstandard verblei-
ben. Vom bereinigten Nettoeinkommen (YF) wird deshalb 
ein (Familien-)Selbstbehalt (S) abgezogen. Dieser beträgt 
derzeit für un verheiratete (verheiratete) Unterhaltspflichtige 
1 800 (3 240) Euro. Bei Unverheirateten6 wird das über dem 
Selbstbehalt liegende Einkommen zur Hälfte (ß = 0,50) zum 
Elternunterhalt herangezogen, was damit begründet werden 
kann, dass ja ein Unterhaltsrisiko für beide Elternteile be-
steht.7 Bei Verheirateten unterstellen die Sozialämter eine 
Haushaltsersparnis von 10% bei den Lebenshaltungskos-
ten, so dass ß = 0,55 gilt.

Das Einkommen des Ehepartners wird in (1) zudem durch 
das Verhältnis

(3)   λ ≡ YN/YU

berücksichtigt. Bei verheirateten Unterhaltspflichtigen mit 
einem nicht erwerbstätigen Ehepartner (Alleinverdiener, 
YN = 0) ist λ = 0. Haben umgekehrt verheiratete Unterhalts-
pflichtige kein eigenes Einkommen (YU = 0), wird diesen 
mindestens ein Taschengeld in Höhe von 5% des Nettoein-
kommens des Ehepartners zugerechnet, so dass 
λ = 0,95/0,05 = 19. Der Elternunterhalt kann somit eine 
Spannweite zwischen X und 20*X Euro aufweisen und zum 
Beispiel zwischen 50 und 1 000 Euro im Monat liegen. Wie 
hoch der Elternunterhalt konkret ausfällt, hängt maßgeblich 
von drei Faktoren ab: Welcher der beiden Ehepartner ist 
betroffen, wie hoch ist das Haushaltseinkommen, und wie 
verteilt es sich auf die beiden Ehepartner? 

 5 Vgl. Klein (2015, S. 17–19), Schausten (2015, S. 13–23), Lindemann-Hinz 
(2013, S. 50–57). Abschläge werden für den Schuldendienst für Kredite, 
Versicherungsprämien oder die Kosten für unterhaltsberechtigte Kinder 
vorgenommen, Zuschläge für den Wohnwertvorteil eines selbstbewohn-
ten Eigenheims oder ein rechnerisches Vermögenseinkommen. Letzteres 
wird im Abschnitt 4 behandelt. 

 6 Als unverheiratet gelten hier alle Personen, die ledig, geschieden oder 
verwitwet sind. 

 7 Bei einer Bevölkerung von 16,9 Millionen und rund 2,2 Mio. Pflegebedürf-
tigen im Alter von 65 Jahren und darüber betrug das Pflegefallrisiko älte-
rer Menschen rund 13%. Das Unterhaltsrisiko dürfte deutlich niedriger 
sein, da nur ein Teil der Pflegebedürftigen zugleich auch unterhaltsbe-
dürftig ist und leistungsfähige Kinder hat. 

Fortsetzung Fußnote 1:
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Elternunterhalt fällt an, sobald das bereinigte 
Nettoeinkommen den Selbstbehalt über-
schreitet, höchstens jedoch bis zur Höhe des 
ungedeckten Bedarfs (B) des pflegebedürf-
tigen Elternteils. Das ist die Differenz zwi-
schen den monatlichen Unterhalts- und Pfle-
gekosten und dem Einkommen des Unter-
haltsberechtigten. Die vollständige Formel 
für den Elternunterhalt lautet:8

(1‘)   U = Min[Max[ β (YF – S) / 
        (1 + λ), 0], B]

Im Folgenden werden vier Fallbeispiele be-
trachtet, wobei angenommen wird, dass der 
Elternunterhaltspflichtige selbst keine unter-
haltsbedürftigen Kinder (mehr) hat: 

Unterhaltspflichtiger ist unverheiratet: Fall A
Unterhaltspflichtiger ist verheiratet und ...
... Alleinverdiener (λ = 0): Fall Ba
... Ehepartner verdient gleichviel (λ = 1): Fall Bb
... Ehepartner verdient das Dreifache (λ = 3): Fall Bc

Verglichen mit Fall A ist das Pro-Kopf-Einkommen des Ehe-
paares halb so hoch (Ba), gleich hoch (Bb) bzw. doppelt so 
hoch (Bc). Das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 
wird in allen vier Fällen mit YU = 3 000 Euro angesetzt, hin-
zu kommt ein Zuschlag von XS = 500 Euro für den unter-
stellten Wohnwertvorteil einer selbstgenutzten Immobilie. 
Der ungedeckte Bedarf des unterhaltsberechtigten Eltern-
teils wird mit B = 1 500 Euro pro Monat angenommen. Ta-
belle 1 zeigt, in welcher Höhe Elternunterhalt pro Monat 
anfällt.

Bei gleichem Pro-Kopf-Einkommen zahlt ein verheirateter 
Unterhaltspflichtiger (Ba) mit 897 Euro mehr Elternunterhalt 

 8 Die Funktion Min(X, Y) liefert den kleineren der beiden Werte X, Y und 
Max(X, Y) den größeren.

als ein unverheirateter (A) mit 850 Euro. Das Einkommen 
des Ehepartners hat einen erheblichen Einfluss, wie ein 
Vergleich der Fälle Ba (143 Euro) und Bc (1 273 Euro) 
zeigt.9 

Abbildung 1 zeigt den Elternunterhalt als Funktion des Ein-
kommens des Unterhaltspflichtigen (YU). Es ist eine stück-
weise lineare Funktion mit drei Intervallen. Im unteren Inter-
vall fällt kein Elternunterhalt an (U = 0), und im oberen Inter-
vall fällt maximaler Unterhalt in Höhe des Bedarfs an (U = B). 
Im mittleren Einkommensintervall steig der Elternunterhalt 
linear an und liegt in den Grenzen 0 < U < B.

2. Durchschnitts- und Grenzbelastung durch den 
Elternunterhalt

Der Elternunterhalt ist ein linearer Tarif, der durch den Selbst-
behalt einer indirekten Progression unterliegt. Bezogen auf 
das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen beläuft sich 
die Durchschnittsbelastung (u) des Einkommens im mittleren 
Intervall auf

(4.1)   

Abbildung 2 zeigt die Durchschnittsbelas-
tung in den vier Fallbeispielen. Im unteren 
Einkommensintervall ist die Durchschnitts-
belastung null, sie nimmt im mittleren Inter-
vall bis zum Erreichen des Maximums zu und 
geht nach Erreichen des Bedarfs im oberen 
Intervall zurück. 

 9 Hätte umgekehrt der Unterhaltspflichtige im Fall Ba 
kein eigenes Einkommen (YU = 0) während der Ehe-
partner YN = 3 000 Euro bezieht, dann würde ihm 
Taschengeld von 5% zugerechnet und der Elternun-
terhalt betrüge 7 Euro.

Tab. 1 
Fallbeispiele zum Elternunterhalt 

 Fall A Ba Bb Bc 
Nettoeinkommen 
Unterhaltspflichtiger YU 3 000 3 000 3 000 3 000 
Nettoeinkommen Ehepartner YN   0 3.000 9 000 
Saldo der Zu- und Abschläge XS 500 500 500 500 
Bereinigtes Familieneinkommen YF 3 500 3 500 6 500 12 500 
(Familien-)Selbstbehalt S 1 800 3 240 3 240 3 240 
Einzusetzender Betrag YF-S 1 700 260 3 260 9 260 
Elternunterhalt  U 850 143 897 1 273 
Durchschnittsbelastung u 0,28 0,05 0,30 0,42 
Grenzbelastung υ 0,50 0,55 0,42 0,46 
ß = [0, 50; 0,55] für [Unverheiratete; Verheiratete]; B = 1 500 Euro. 

Quelle: Berechnungen des Autors. 
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Die Grenzbelastung (υ) gibt an, wieviel Elternunterhalt für 
den zuletzt verdienten Euro anfällt:10

(4.2)   

Eine hohe Grenzbelastung verzerrt Einkommensanreize und 
kann Ausweichreaktionen auslösen. Ein Unterhaltstarif ist 
linear (bzw. proportional) beim Nettoeinkommen YU, wenn 
die Grenzbelastung gleich der Durchschnittsbelastung ist 
(υ = u). Der Tarif ist für υ > u progressiv und für υ < u de-
gressiv. Ein regressiver Tarif liegt vor, wenn der Grenzsteu-
ersatz negativ ist (υ < 0). Wie sich zeigen lässt, ist der Eltern-
unterhaltstarif (1) progressiv, wenn der Saldo der Zu- und 
Abschläge kleiner ist als der Selbstbehalt (XS < S), was im 
Folgenden generell unterstellt wird. 

Wird Einkommen vom Unterhaltspflichtigen auf den Ehe-
partner verlagert, dann sinkt der Elternunterhalt in Höhe der 
Durchschnittsbelastung (dU = u*dYU). So würde der Eltern-
unterhalt im Fall Ba lediglich um 5 Euro im Monat sinken, 
wenn Einkommen in Höhe von 100 Euro auf den nicht un-
terhaltspflichtigen Ehepartner verlagert wird. Im Fall des gut-
verdienenden Ehepaares (Bc) ist der Anreiz zur Einkom-
mensumschichtung mit 42 Euro deutlich höher. 

Wie in Tabelle 1 ausgewiesen ist, bewegt sich die Durch-
schnittsbelastung des Nettoeinkommens mit Elternunter-
halt in den Fallbeispielen zwischen 5% (Ba) und 42% (Bc), 
in den Fällen A und Bb liegt sie bei 28 bzw. 30%. Die Grenz-
belastung ist höher als die Durchschnittsbelastung, d.h., 
der Tarif ist in allen Fällen progressiv. Die Grenzbelastung 
bewegt sich zwischen 42 (Bb) und 55% (Ba). Sie liegt damit 
nahe am bzw. über dem Spitzensteuersatz der Einkom-
mensteuer.11 Je höher die Grenzbelastung im Verhältnis zur 

 10 Das Verhältnis von Grenz- und Durchschnittsbelastung (υ/u) misst die 
Elastizität des Elternunterhalts bezüglich des Einkommens. 

 11 Bei der Einkommensteuer wird die maximale Grenzbelastung (Spitzen-
steuersatz) von 45% allerdings erst bei einem zu versteuernden Einkom-
men von 254 447 Euro im Jahr erreicht. 

Durchschnittsbelastung ist, desto stärker 
ausgeprägt ist die Progression des Unter-
haltstarifs. Wie Tabelle 1 zeigt, greift die Pro-
gression am stärksten im Fall des Ehepaares 
mit dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen 
(Ba). Beim gutverdienenden Ehepaar (Bc) 
liegt die Grenzbelastung dagegen nur noch 
wenig über der Durchschnittsbelastung, 
d.h., der Unterhaltstarif ist in diesem Fall na-
hezu linear.

3. Die Belastung des 
Bruttoeinkommens durch den 
Elternunterhalt

Der Elternunterhalt wird auf Basis des Netto-
einkommens berechnet, das bereits mit Sozialabgaben und 
Steuern belastet ist. Im Folgenden wird die Gesamtbelastung 
des Bruttoeinkommens mit Sozialbeiträgen, Steuern und El-
ternunterhalt betrachtet. Ein Unterhaltspflichtiger mit dem 
Nettoeinkommen (YU), der Sozialbeiträge und direkte Steu-
ern (Einkommensteuer) in Höhe von ZU zahlt, erzielt das 
Bruttoeinkommen. 

(5.1)   YBU ≡ YU + ZU.

Die Summe aus Sozialbeiträgen, Steuern und Elternunter-
halt ergibt die gesamte Abgabenbelastung (A):

(5.2)   A ≡ ZU + U.

Die auf das Bruttoeinkommen bezogene durchschnittliche 
Abgabenquote (a) ist demnach

(6.1)   

wobei zu ≡ ZU/YBU. Der Elternunterhalt trägt mit dem Anteil 
u(1 – zu) zur Gesamtabgabenquote bei. In marginaler Be-
trachtung ergibt sich die Grenzabgabenquote

(6.2)   

wobei z die marginale Quote der Sozialbeiträge und Steuern 
und υ die marginale Unterhaltsquote ist. 

Wie hoch ist die gesamte Abgabenbelastung in den obigen 
Fallbeispielen? Dazu wird angenommen, dass der Unter-
haltspflichtige ein monatliches Bruttoeinkommen aus un-
selbständiger Arbeit von jeweils YBU = 5 000 Euro erzielt, 
während der Ehepartner in den drei B-Fällen [0; 5 000; 
15 000] Euro bezieht. Die Beiträge zur gesetzlichen Renten-, 
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Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung wurden ge-
mäß den Beitragssätzen und Beitragsbemessungsgrenzen 
für 2016 auf Basis der Bruttoeinkommen berechnet, und 
zwar getrennt für den Unterhaltspflichtigen (YBU) und den 
Ehepartner (YBN). 

Vom Familienbruttoeinkommen wurde eine Werbungskos-
tenpauschale von 1 000 Euro (A, Ba) bzw. von 2 000 Euro 
(Bb, Bc) abgezogen. Die Beiträge zur gesetzlichen Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung wurden als Sonderaus-
gaben im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten berück-
sichtigt. In den B-Fällen wurde Zusammenveranlagung an-
genommen und die Splittingtabelle gemäß dem Steuertarif 
für 2016 angewandt. Die sich ergebende Einkommensteu-
er, der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer wurden 
gemäß ihrem Beitrag zum Bruttofamilienein-
kommen auf die beiden Ehepartner verteilt.12 
Die Ergebnisse sind im oberen Teil der Ta-
belle 2 zusammengefasst. Der Elternunter-
halt weicht wegen der unterschiedlichen 
Nettoeinkommen von den Angaben in Tabel-
le 1 ab.

Im unteren Teil der Tabelle 2 sind die durch-
schnittlichen und marginalen Abgabenquoten 
ausgewiesen. Danach hebt der Elternunter-
halt die durchschnittliche Abgabenlast in den 
Fällen A und Bb von 43% auf 59% an. Beim 

 12 Im Rahmen gewisser Obergrenzen des Einkommens 
(sog. Opfergrenze) können Unterhaltszahlungen 
unter Umständen steuerlich absetzbar sein, was hier 
nicht berücksichtigt wurde.

Alleinverdiener (Ba) steigt sie von 34 auf 40%, 
mit einem gutverdienenden Ehepartner (Bc) 
von 54 auf 73%. Auch die Grenzabgabenbe-
lastung steigt durch den Elternunterhalt in al-
len Fällen kräftig an, im Fall A von 55 auf 78% 
und im Fall Bb von 45 auf 67%. Beim allein-
verdienenden Unterhaltspflichtigen (Ba) steigt 
sie sogar von 43 auf 74%, mit einem gutver-
dienenden Ehepartner von 49 auf 72%. Ab-
bildung 3 zeigt, wie die marginale Abgaben-
belastung durch den Elternunterhalt ansteigt. 

4. Vermögen im Elternunterhalt

Verfügt der Unterhaltspflichtige über Vermö-
gen, so wird dieses beim Elternunterhalt be-
rücksichtigt, nicht jedoch das Vermögen des 
Ehepartners. Somit muss nicht nur das Ein-
kommen, sondern auch das Vermögen von 
Ehepaaren getrennt erfasst werden. Deshalb 
»... kann vorsorgende Gestaltung die Unter-
haltsverpflichtung deutlich verringern oder 
ganz entfallen lassen.« (Schausten 2015, 

S. 34, Hervorhebung im Original) Die Trennung von Einkom-
men und Vermögen ist bei Ehepaaren häufig schwierig. Das 
gilt insbesondere bei Selbständigen, deren Ehepartner im 
eigenen Unternehmen mit arbeiten. 

Die Rolle des Vermögens im Elternunterhalt ist komplex und 
die Rechtsprechung dazu noch im Fluss. Gesetz und Recht-
sprechung weisen diskretionäre Spielräume auf, die von den 
Sozialämtern unterschiedlich genutzt werden. Die folgenden 
Ausführungen orientieren sich an Schausten (2015). Danach 
gehören zum Gesamtvermögen des Unterhaltspflichtigen 
(GV) alle vermögenswerten Positionen wie Kapital- oder 
Rentenversicherungen, Ersparnisse, Wertpapiere, Edelme-
talle etc. Eine selbstgenutzte oder vermietete Immobilie 
(Haus oder Eigentumswohnung) zählt jedoch nicht dazu, 

Tab 2 
Fallbeispiele zum Elternunterhalt mit Sozialbeiträgen  
und Einkommensteuern 

  Fall A Ba Bb Bc 
Bruttoeinkommen 
Unterhaltspflichtiger YBU 5 000 5 000 5 000 5 000 
Bruttoeinkommen Ehepartner YBN   0 5 000 15 000 
Sozialbeiträge und Steuern 
Unterhaltspflichtiger ZU 2 156 1 692 2 156 2 722 
Sozialbeiträge und Steuern 
Ehepartner ZN   0 2 156 6 492 
Nettoeinkommen 
Unterhaltspflichtiger YU 2 844 3 308 2 844 2 278 
Nettoeinkommen Ehepartner YN   0 2 844 8 508 
Saldo der Zu- und Abschläge XS 500 500 500 500 
Elternunterhalt U 772 313 811 935 
Abgaben Unterhaltspflichtiger 
insgesamt A 2 928 2 004 2 967 3 656 
Quote der Sozialbeiträge und 
Steuern zu 0,43 0,34 0,43 0,54 
Elternunterhaltsquote u 0,27 0,09 0,29 0,41 
Abgabenquote insgesamt a 0,59 0,40 0,59 0,73 
Marginale Sozialbeitrags- und 
Steuerquote z 0,55 0,43 0,45 0,49 
Marginale 
Elternunterhaltsquote υ 0,50 0,55 0,40 0,44 
Marginale Abgabenquote a 0,78 0,74 0,67 0,72 

Quelle: Berechnungen des Autors. 
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auch wenn sie schuldenfrei ist. Die Mieteinnahmen bzw. der 
Wohnwertvorteil werden vielmehr als Zuschlag beim berei-
nigten Einkommen berücksichtigt. 

Auf das Vermögen des Unterhaltspflichtigen wird zugegriffen, 
sofern es höher ist als das individuelle Altersvorsorge-Schon-
vermögen (AVS). Dieser Vermögenssockel dient zur Siche-
rung des Lebensstandards des Unterhaltspflichtigen im Alter 
und ist dem Zugriff der Sozialämter entzogen. Schonvermö-
gen wird allerdings nur gewährt, wenn der Unterhaltspflichti-
ge die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (GRV) noch nicht erreicht hat. Ist das der Fall, dann muss 
das gesamte bis dahin angesparte Vermögen eingesetzt wer-
den (AVS = 0). Diese Regel entspricht im Grundsatz der Ab-
grenzung von Schonvermögen in der Grundsicherung.

Für Unterhaltspflichtige unterhalb der Regelaltersgrenze der 
GRV gilt ein Mindest-Schonvermögen (AVM). Dieses beträgt 
25 000 Euro, wenn ein eigenes Haus, eine Ei gentumswohnung 
oder eine vermietete Immobilie vorhanden ist, andernfalls 
75 000 Euro.13 Für einen Unterhaltspflichtigen unterhalb der 
Regelaltersgrenze der GRV beläuft sich das Altersvorsor-
ge-Schonvermögen auf 5% des Jahresbruttoeinkommens 
(12*YBU), das über den Zeitraum der Berufstätigkeit des 
Unterhaltspflichtigen verrentet wird:14

(7.1)   AVS = Max[0,05 (12YBU)aT ; AVM]

 13 Diese Mindestwerte können im Einzelfall aber auch höher ausfallen (vgl. 
Schausten 2015, S. 35).

 14 Vgl. Schausten (2015, S. 36), ähnlich Lindemann-Linz (2013, S. 60–66). 
Dagegen legt Klein (2015, S. 9–10) 5% des durchschnittlichen Einkommens 
»zzgl. Zinsen« in den Jahren der Berufstätigkeit zugrunde. Selbstständige 
dürfen mehr als die genannten 5% für die eigene Altersvorsorge zurückle-
gen, da sie i.d.R. nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

Der Faktor aT = (qT – 1)/(q –1) ist der Endwertfaktor einer 
nachschüssigen Rente über T Jahre, und q = 1,04 ist der 
unterstellte Zinsfaktor.15 Als Dauer der Berufstätigkeit (T) wird 
die Differenz zwischen dem Alter des Unterhaltspflichtigen 
und dem unterstellten Berufseintritt mit 18 Jahren angesetzt. 

Das für den Elternunterhalt einzusetzende Vermögen (VE) 
ist der (positive) Unterschied zwischen Gesamtvermögen 
(GV) und Altversvorsorge-Schonvermögen (AVS):16

(7.2)   VE = Max[GV – AVS; 0]

Dieses wird über die Lebenserwartung des unterhaltsbe-
rechtigten Elternteils in ein monatliches rechnerisches Ver-
mögenseinkommen, eine fiktive Rente (XR), umgerechnet:

(7.3)   XR = (VE/12)/vN.

Darin ist N die Lebenserwartung des unterhaltsberechtigten 
Elternteils, q = 1,04 der Zinsfaktor und vN = (bN + q*bN)/2 der 
mittlere Kapitalwert. Dieser wird als Durchschnitt aus dem 
nachschüssigen (bN) und dem vorschüssigen (q*bN) Renten-
barwertfaktor berechnet, wobei bN = (qN – 1)/((q – 1)*qN).17 Die 
fiktive Rente wird dem bereinigten Einkommen des Unter-

 15 Das OLG Nürnberg hat im Jahre 2012 den Zinsfuß nur noch mit 3% 
angesetzt. Dieser Entscheidung hat der BGH inzwischen aber widerspro-
chen (vgl. Schausten 2015, S. 36).

 16 Vom Gesamtvermögen kann ein sog. Notgroschen in Höhe von drei bis 
vier Nettomonatsgehältern abgesetzt werden, der im Folgenden jedoch 
vernachlässigt wird. 

 17 Schausten (2015, S. 53) rechnet für die Entsparphase mit einer Rendite 
von 5,5%, empfiehlt aber (S. 38): »Da der Bundesgerichtshof für die 
Ansparphase selbst nur von einer Rendite von 4% ausgeht, sollte man 
in diesen Fälle auch bei der Berechnung der Vermögenserträge maxi-
mal 4% als Rendite zu Grunde legen.« 

Tab. 3 
Einzusetzendes Vermögen (VE) und rechnerisches Vermögenseinkommen (XR) 

  Gesamtvermögen des Unterhaltspflichtigen (GV) 
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12 YBU AVS 25 000 50 000 75 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 
6 000 25 000 0 25 000 50 000 75 000 125 000 175 000 225 000 275 000 

12 000 49 021 0 979 25 979 50 979 100 979 150 979 200 979 250 979 
24 000 98 043 0 0 0 1 957 51 957 101 957 151 957 201 957 
36 000 147 064 0 0 0 0 2 936 52 936 102 936 152 936 
48 000 196 085 0 0 0 0 0 3 915 53 915 103 915 
60 000 245 107 0 0 0 0 0 0 4 893 54 893 
72 000 294 128 0 0 0 0 0 0 0 5 872 
84 000 343 149 0 0 0 0 0 0 0 0 
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25 000 50 000 75 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 
500   0 184 367 551 919 1 286 1 653 2 021 

1 000   0 7 191 375 742 1 109 1 477 1 844 
2 000   0 0 0 14 382 749 1 117 1 484 
3 000   0 0 0 0 22 389 756 1 124 
4 000   0 0 0 0 0 29 396 764 
5 000   0 0 0 0 0 0 36 403 
6 000   0 0 0 0 0 0 0 43 
7 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

AVM = 25 000 Euro, T = 37; a_T = 81,702 (q = 1,04); N = 15; v_N = 11,341 (q = 1,04). 

Quelle: Berechnungen des Autors. 
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haltsberechtigten zugeschlagen (Komponen-
te XS in Gl. 2).

Für T = 37 und N = 15 Jahre ergeben sich 
folgende Reaktionen der fiktiven Rente: 
Steigt das Vermögen (GV) um 1 000 Euro, 
so erhöht sich die fiktive Rente (XR) um 
7,35 Euro im Monat. Ein höheres Einkom-
men wirkt hingegen regressiv: Steigt das 
Bruttoeinkommen (YBU) um 100 Euro, so 
sinkt die fiktive Rente um 36 Euro im Monat.

Tabelle 3 zeigt für einige Kombinationen von 
Bruttoeinkommen und Gesamtvermögen 
das für den Elternunterhalt einzusetzende 
Vermögen (VE, oberer Teil) und die fiktive 
Rente (XR, unterer Teil). In der zweiten Vor-
spalte ist das Altersvorsorge-Schonvermö-
gen ausgewiesen.

Je höher das Bruttoeinkommen, desto höher ist das Schon-
vermögen und desto geringer das für den Elternunterhalt 
einzusetzende Vermögen (VE). Bei einem Gesamtvermögen 
von 250 000 Euro und einem monatlichen Bruttoeinkommen 
von 2 000 Euro beläuft sich das einzusetzende Vermögen 
auf 151 957 Euro und die fiktive Rente auf 1 117 Euro im 
Monat. Bei einem Bruttoeinkommen von 5 000 Euro und 
demselben Vermögen sinkt das einzusetzende Vermögen 
auf lediglich 4 893 Euro, und die fiktive Rente schrumpft auf 
36 Euro. Besonders ungünstig wirkt sich diese Regelung 
bei Unterhaltspflichtigen aus, die in der Vergangenheit trotz 
eines bescheidenen Einkommens wegen einer hohen Spar-
neigung ein relativ hohes Vermögen gebildet haben.

Tabelle 4 zeigt für die vier Fallbeispiele, wie sich Vermögen 
und unterstelltes Vermögenseinkommen bei unterschiedli-
chen Einkommen auf den Elternunterhalt auswirken. Ein un-
verheirateter Unterhaltspflichtiger (A) mit einem Bruttoein-
kommen von 2  000 Euro mit einem Vermögen von 
100 000 Euro wird mit 47 Euro im Monat zum Elternunterhalt 
herangezogen. Beträgt sein Vermögen 250 000 Euro, so 
steigt der Elternunterhalt auf 598 Euro. Bei einem Bruttoein-
kommen von 5 000 Euro würde der zu zahlende Elternun-
terhalt wegen des regressiven Einkommenseffekts dagegen 
lediglich von 772 auf 790 Euro steigen.

Ähnlich verhält es sich beim verheirateten Unterhaltspflich-
tigen mit einem gleichviel verdienenden Ehepartner (Bb): Bei 
niedrigem Einkommen steigt der Elternunterhalt von 9 auf 
312 Euro, bei hohem Einkommen lediglich von 811 auf 
821 Euro. Ist der Unterhaltspflichtige Alleinverdiener (Ba), so 
wirkt sich vorhandenes Vermögen wegen des nicht ausge-
schöpften Familienselbstbehalts zunächst nicht aus. Mit ei-
nem gutverdienenden Ehepartner (Bc) steigt der Elternun-
terhalt von 283 auf 429 Euro, wenn er 2 000 Euro verdient, 
jedoch nur von 935 auf 939 Euro, wenn er 5 000 Euro ver-

dient. Damit zeigt sich: Je höher das Einkommen des Un-
terhaltspflichtigen, desto schwächer wirkt sich vorhandenes 
Vermögen auf den Elternunterhalt aus. Durch den regressi-
ven Einfluss des Einkommens kann die Progression ausge-
hebelt und der Elternunterhalt in einen degressiven Tarif 
transformiert werden.18 

5. Ein Reformvorschlag 

Althammer kritisiert, dass das geltende Sozialrecht in der 
Frage des Elternunterhalts nicht konsistent ist, da der Eltern-
unterhalt beim Bezug von Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB II) weitgehend bis grundsätzlich ausgeschlos-
sen sei, sobald ein Elternteil jedoch pflegebedürftig ist, wird 
erwartet, dass die Kinder ihr gesamtes, den Selbstbehalt 
übersteigendes Einkommen und Vermögen einsetzen, be-
vor staatliche Fürsorgeleistungen gewährt werden. Für die-
se Ungleichbehandlung gibt es keine plausible Begründung; 
Eine Reform ist daher überfällig. (Althammer 2006, S. 18).

Wie die obige Analyse gezeigt hat, weist das geltende El-
ternunterhaltsrecht zwei besonders kritische Merkmale auf: 
(i) Bei Ehepaaren mit unterschiedlichen Einkommen hängt 
der Elternunterhalt maßgeblich davon ab, welcher der bei-
den Ehepartner durch unterhaltsbedürftige Eltern betroffen 
ist. (ii) Der Unterhaltstarif ist progressiv, doch wenn Vermö-
gen zum Elternunterhalt herangezogen wird, dann wirkt das 
Einkommen unterhaltsmindernd. Diese kritischen Punkte 
lassen sich durch zwei einfache Änderungen im Regelwerk 
des Elternunterhalts beheben: 

 18 Das BVG (2014) hat eine Satzung über die Zweitwohnungssteuer in 
Kons tanz wegen des degressiven Steuertarifs für rechtswidrig erklärt, 
weil dadurch weniger leistungsfähige Steuerschuldner prozentual höher 
belastet würden als wirtschaftlich leistungsfähigere Steuerschuldner. 

Tab. 4 
Elternunterhalt nach Einkommen und Vermögen 

Monatswerte in Euro Fall A Ba Bb Bc 

Vermögen Unterhaltspflichtiger  

 

GV = 100 000 

Bruttoeinkommen 
Unterhaltspflichtigera) 2 000 47 0 9 283 

" 3 000 301 0 292 507 

" 4 000 539 0 554 711 

" 5 000 772 313 811 935 

Vermögen Unterhaltspflichtiger  

 

GV = 250 000 

Bruttoeinkommen 
Unterhaltspflichtigera) 2 000 598 0 312 429 

" 3 000 679 108 500 600 

" 4 000 737 214 663 758 

" 5 000 790 332 821 939 
a) Monatliches Bruttoeinkommen des Unterhaltspflichtigen (YBU). 

Quelle: Berechnungen des Autors. 
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• Zusammenveranlagung von Ehepaaren bezüglich Ein-
kommen und Vermögen.

• Abschaffung des regressiven Einkommenseffekts beim 
Vermögen.

Eine Zusammenveranlagung von Ehepaaren zum Elternun-
terhalt würde das Zufallselement im geltenden Unterhalts-
recht beseitigen, die finanziellen Unterhaltsrisiken innerhalb 
der Familie bündeln und sie auf diese Weise reduzieren. Bei 
dem vorgeschlagenen Unterhaltstarif (8) ist es irrelevant, 
wessen Eltern unterhaltsbedürftig sind und wie sich das 
Einkommen auf die Ehepartner verteilt:

(8)   U* = Min[Max[ (β/a)(YH + XS – S), 0], B], 

Darin ist YH das monatliche Nettoeinkommen des Ehepaa-
res; es ersetzt die getrennten Einkommen (YU, YN) der gel-
tenden Regelung. Ferner ist a = 1(2) für unverheiratete (ver-
heiratete) Unterhaltspflichtige. Damit halbiert sich für Verhei-
ratete der Faktor β, womit dem verdoppelten Unterhaltsri-
siko von Ehepaaren durch die Zusammenveranlagung Rech-
nung getragen wird. 

Für unverheiratete (λ = 0) und Ehepaare mit gleichem Ein-
kommen (λ = 1) ergibt sich keine Änderung gegenüber der 
bisherigen Regelung (Fälle A und Bb).19 Dagegen werden 
Ehepaare entlastet, wenn der nach geltendem Recht nicht 
unterhaltspflichtige Ehepartner weniger verdient λ < 1, Fall 
Ba und sie werden belastet, wenn der Ehepartner mehr ver-
dient (λ > 1, Fall Bc). Die Grenzbelastung des Einkommens 
sinkt für Ehepaare auf υ* = β/2 = 0,275 und ist damit deut-
lich niedriger als bei der geltenden Regelung (vgl. Tab. 1). 
Solange der Selbstbehalt größer ist als der Saldo der Ein-
kommensbereinigungen (S > XS), ist auch der Tarif (8) indi-
rekt progressiv.

Wie beim Einkommen, so sollte auch beim Vermögen eine 
Zusammenveranlagung von Ehepaaren vorgenommen wer-
den. Der regressive Einkommenseffekt beim einzusetzenden 
Vermögen lässt sich durch ein vom Einkommen unabhän-
giges Mindest-Schonvermögen (AVM) beseitigen. Das un-
terstellte Vermögenseinkommen wird zu:

(9)   XR = δ((q – 1)/12) Max[GV – AVM; 0]

Darin ist δ ein freier Parameter, mit dem die Grenzbelastung 
des Vermögens justiert werden kann. Für GV > AVM ergibt 
sich ein konstanter, vom Einkommen unabhängiger Vermö-
genseffekt. Bei einem um 1 000 Euro höheren Vermögen 
steigt die fiktive Rente für q = 1,04 um δ*3,33 Euro pro Monat. 

Mit diesen beiden Korrekturen am Elternunterhaltstarif wür-
de die Einkommens- und Vermögensverteilung innerhalb 

 19 Selbst Ehepaare mit gleichen Einkommen (Fall Bb) würden bei der 
Zusammenveranlagung wegen der Bündelung der Unterhaltsrisiken und 
der damit verbunden Verringerung der Unsicherheit profitieren.

der Familie keine Rolle mehr spielen, und der regressive 
Einkommenseffekt bei vorhandenem Vermögen wäre besei-
tigt. Die Zusammenveranlagung bezüglich Einkommen und 
Vermögen bündelt das Unterhaltsrisiko bei Ehepaaren und 
schafft die bestehenden Anreize zu Umschichtungen inner-
halb der Familie ab. Außerdem wird die Veranlagung zum 
Elternunterhalt durch die Sozialämter erheblich vereinfacht, 
die Erhebungs- und Regresskosten würden sinken. 

6. Fazit

Wegen der zunehmenden Alterung bzw. steigenden Le-
benserwartung der deutschen Bevölkerung nimmt die Zahl 
von Pflegebedürftigen ständig zu. Immer mehr Personen mit 
pflegebedürftigen Eltern werden von den Sozialämtern zum 
Unterhalt verpflichtet. Einerseits wird familiäre Solidarität per 
Gesetz eingefordert, andererseits werden Ehepaare ökono-
misch hinsichtlich Einkommen und Vermögen getrennt be-
handelt, denn das geltende Elternunterhaltsrecht verlangt 
die Einzelveranlagung. Das führt zu Unsicherheit darüber, 
welcher der beiden Ehepartner durch unterhaltsbedürftige 
Eltern betroffen sein könnte und für die Sozialämter ist es 
mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden.

Der Elternunterhalt steigt mit dem Nettoeinkommen des Un-
terhaltspflichtigen progressiv an. Die Grenzbelastung ist be-
reits bei moderaten Einkommen höher als der Spitzensteu-
ersatz der Einkommensteuer. Die bereits bestehende Belas-
tung des Bruttoeinkommens mit Sozialabgaben und Steuern 
wird durch den Elternunterhalt nochmals kräftig angehoben. 
Vermögen wird beim Elternunterhalt berücksichtigt, doch je 
höher das Einkommen des Unterhaltspflichtigen ist, desto 
geringer fällt das einzusetzende Vermögen aus und kann die 
im Unterhaltstarif angelegte Progression aushebeln. 

Demgegenüber würde die vorgeschlagene Zusammenver-
anlagung von Ehepaaren bestehende Unsicherheiten besei-
tigen und Unterhaltsrisiken bündeln. Die Abschaffung des 
regressiven Einkommenseffekts beim Vermögen würde den 
Elternunterhalt sozialverträglicher gestalten. Beide Änderun-
gen würden zudem die bestehenden Anreize zur innerfami-
liären Umschichtung von Einkommen und Vermögen besei-
tigen und die Veranlagung zum Elternunterhalt durch die 
Sozialämter vereinfachen und beschleunigen. 
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US-Präsident?
Hillary Clinton oder Donald Trump – wer wird der bessere

Florian Dorn, Manuela Krause, Philipp Meier* und Niklas Potrafke

In der September-Umfrage des Ökonomenpanels von ifo und FAZ wurden Professoren für Volks-

wirtschaftslehre an deutschen Universitäten zu der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den 

Vereinigten Staaten von Amerika befragt. Die große Mehrheit der Teilnehmer würde dabei Hillary 

Clinton als Präsidentin wählen. Von einer Präsidentschaft Clintons erwarten die Teilnehmer im 

Vergleich zur Alternative Trump auch mehrheitlich bessere ökonomische sowie politische Impulse.

Am 8. November 2016 wird in den USA 
ein neuer Präsident gewählt. Bei den De-
mokraten setzte sich Hillary Clinton ge-
gen ihren innerparteilichen Konkurrenten 
Bernie Sanders durch. Für die Republi-
kaner tritt der milliardenschwere Unter-
nehmer Donald Trump an, der sich mit 
seiner stark polarisierenden Wirkung ge-
gen ein breites Bewerberfeld – unter an-
derem gegen die zuvor als Favoriten ge-
handelten Senatoren Ted Cruz und Mar-
co Rubio – durchsetzte. Donald Trump 
hat bisher keinerlei politische Erfahrung 
und macht in erster Linie durch populis-
tische Äußerungen auf sich aufmerksam. 
Hillary Clinton konnte hingegen bereits 
als ehemalige Senatorin von New York, 
Außenministerin und First Lady umfang-
reiche politische Erfahrungen sammeln. 
Allerdings gilt Clinton damit vielen als Ver-
treterin des Establishments und somit 
auch der politischen Stagnation. Beide 
Kandidaten sind in der US-amerikani-
schen Bevölkerung so unbeliebt wie 
kaum ein US-Präsidentschaftskandidat 
zuvor (vgl. u.a. Blake 2016; Enten 2016; 
Guskin 2016; Saad 2016). Zwar haben 
Außenseiterkandidaten wie der Libertäre 
Gary Johnson oder die Grüne Jill Stein 
aufgrund des Wahlsystems kaum Chan-
cen, ihre Anhänger könnten jedoch trotz-
dem wahlentscheidend werden.1 

In der September-Umfrage wurden die 
Ökonomen zunächst gefragt, wen sie 
zum Präsidenten wählen würden, wenn 
sie als US-Amerikaner bei der Präsident-
schaftswahl im November eine Stimme 
hätten. Neben den beiden Kandidaten 
der großen Parteien Hillary Clinton und 
Donald Trump standen den Befragten 
auch Gary Johnson (Libertäre Partei), 

 1 So beabsichtigen gerade junge, zuvor von San-
ders begeisterte Wähler für Stein oder Johnson 
und somit nicht für Clinton zu stimmen (vgl. 
Peters und Alcindor 2016).

Jill Stein (Grüne Partei) sowie der Wirt-
schaftsprofessor Laurence Kotlikoff als 
unabhängiger Bewerber zur Auswahl. Zu-
dem wurden sie zu ihrer Einschätzung be-
fragt, welche Auswirkungen eine Präsi-
dentschaft Clintons oder Trumps auf ver-
schiedene ökonomische und politische 
Aspekte sowie auf spezielle Politikfelder 
hätte. Die Rücklaufquote betrug 23,4%. 
91,3% der Teilnehmer beantworteten da-
bei den Fragebogen vollständig.

Deutsche Ökonomen würden 
Clinton wählen

Während in Umfragen in der US-amerika-
nischen Bevölkerung das Rennen um das 
Weiße Haus zwischen Hillary Clinton und 
Donald Trump weiterhin offen zu sein 
scheint,2 positionieren sich US-amerika-
nische Ökonomen eindeutig auf der Seite 
von Clinton. In einer Umfrage unter den 
Mitgliedern der National Association for 
Business Economics3 lag Clinton mit 55% 
deutlich vor Trump (14%), der sogar hinter 
den Libertären Gary Johnson (15%) zu-
rückfiel (vgl. NABE 2016).

Noch deutlicher als die US-amerikani-
schen Ökonomen positionieren sich 
Deutschlands Wirtschaftswissenschaft-
ler in ihren Antworten im Ökonomenpanel 
(vgl. Abb. 1). Befragt zu ihrer persönli-
chen Wahlentscheidung bei der Präsi-
dentschaftswahl im November, würde 

 2 Zwar konnte sich inzwischen Hillary Clinton in jün-
geren Umfragen etwas deutlicher von Donald 
Trump absetzen, allerdings ist der Abstand teils 
noch weiter innerhalb der Fehlertoleranz. Vgl. 
CNN and ORC International, Poll vom 2. Oktober 
2016; The Economist und YouGov, Poll vom 
3.  Oktober 2016, sowie The New York Times, 
Latest Election Polls 2016, verfügbar unter: 
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/
elections/polls.html?_r=0. 

 3 Die Mitgliedschaft in der NABE ist laut eigenen 
Angaben nicht begrenzt, sie richtet sich allerdings 
hauptsächlich an akademische und in der Privat-
wirtschaft tätige Wirtschaftswissenschaftler (vgl. 
www.nabe.com).

 * Philipp Meier war von August bis Oktober 2016 
Praktikant im ifo Zentrum für öffentliche Finanzen 
und politische Ökonomie.
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eine Mehrheit von 74% der Teilnehmer Hillary Clinton ihre 
Stimme geben. Mit deutlichem Abstand folgt auf Platz 2 
der als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehende Wirt-
schaftsprofessor Laurence Kotlikoff mit 15% aller Stimmen. 
Dahinter folgen der Kandidat der Libertären Partei, Gary 
Johnson, sowie die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, mit 
3% bzw. 2% der Stimmen. Lediglich 1% der Teilnehmer 
würde für Donald Trump stimmen. Ein größerer Anteil der 
Teilnehmer würde dabei lieber mit ungültiger Stimme wäh-
len (2%) oder überhaupt nicht zur Wahl gehen (2%), als 
Donald Trump zu wählen. 

Weiterhin dazu befragt, warum sie nicht zur Wahl gehen 
würden, nennt eine Mehrheit von zwei Dritteln der Teilneh-
mer, die nicht zur Wahl gehen würden, die zur Auswahl ste-
henden Kandidaten als Begründung. Ein Drittel würde da-
gegen grundsätzlich nicht zur Wahl gehen.

Teilnehmer, die bei der ersten Frage für einen anderen Kan-
didaten als Donald Trump oder Hillary Clinton gestimmt 
hatten, wurden schließlich gebeten, ihre 
Präferenz zwischen Hillary Clinton oder 
Donald Trump anzugeben, wenn sie sich 
zwischen diesen beiden entscheiden 
müssten. Dabei würde erneut eine abso-
lute Mehrheit von 97% dieser Teilnehmer 
Hillary Clinton ihre Stimme geben. Donald 
Trump wür de von 3% der Teilnehmer die 
Stimme er halten.

Bessere außen- und wirtschafts-
politische Impulse durch Clinton 
erwartet

Des Weiteren wurden die im Ökonomen-
panel befragten Professoren um ihre Ein-
schätzung zu den Auswirkungen der 

US-Präsidentschaftskandidaten auf ver-
schiedene ökonomische sowie politische 
Aspekte gebeten. Konkret wurden die Öko-
nomen gefragt, von welchem der beiden 
Kandidaten, Hillary Clinton oder Donald 
Trump, sie positivere Effekte im Hinblick auf 
wirtschafts- und außenpolitische Aspekte 
erwarten.

Die Mehrheit der Teilnehmer erwartet in na-
hezu allen thematischen Bereichen von Hil-
lary Clinton deutlich positivere Effekte als von 
Donald Trump. Bei einer Fokussierung auf 
ökonomische Aspekte rechnen die Teilneh-
mer vor allem im Hinblick auf die Handels-
beziehungen zwischen Amerika und Europa 
sowie zwischen Amerika und dem Rest der 
Welt mit positiveren Impulsen durch eine 

Präsidentschaft Hillary Clintons (vgl. Abb. 2). Derzeit haben 
die USA Freihandelsabkommen mit 20 Ländern und verhan-
deln mit der EU und elf pazifischen Staaten über die Ab-
kommen TTIP bzw. TPP.4 Donald Trump lehnt die geplanten 
Abkommen ab und möchte bestehende neu verhandeln; 
Hillary Clinton sprach sich in der Vergangenheit grundsätz-
lich für Freihandel aus, zeigte sich zuletzt aber auch skep-
tisch gegenüber TPP (vgl. Clinton 2012; 2016).

Neben der Handelspolitik sehen die Teilnehmer auch in Be-
zug auf ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum (72%), eine 
Stabilisierung des Staatshaushalts (67%) sowie eine Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit der USA (62%) unter Hil-
lary Clinton als US-Präsidentin deutlich positivere Effekte als 
unter Donald Trump. 

 4 Vgl. Office of the United States Trade Representative, Home – Trade 
Agreements – Free Trade Agreements, Stand: Oktober 2016; verfügbar 
unter: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. TTIP ist 
ein Akronym für Transatlantic Trade and Investment Partnership. TTP 
ist ein Akronym für Trans-Pacific Partnership. 
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Wahlentscheidung deutscher Ökonomen bei der im November anstehenden
Präsidentschaftswahl in den USA

Wenn Sie als US-Amerikaner bei der Präsidentschaftswahl im November eine Stimme hätten, wen würden Sie 
wählen?
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Erwartete Auswirkungen auf ökonomische Aspekte

Bei welchem Kandidaten erwarten Sie positivere Effekte im Hinblick auf die folgenden Aspekte?
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Im Hinblick auf die politischen Beziehungen zwischen den 
USA und anderen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, 
ist ebenfalls ein Großteil der befragten Ökonomen der An-
sicht, dass Hillary Clinton in dieser Hinsicht bessere Akzen-
te setzen kann als Donald Trump (vgl. Abb. 3). Insbesonde-
re die politischen Beziehungen zwischen Amerika und Eu-
ropa würden sich nach Ansicht der Teilnehmer unter Hillary 
Clinton deutlich besser entwickeln. Hinsichtlich der Bezie-
hungen zwischen Amerika und Russland gehen die Meinun-
gen der Teilnehmer auseinander. 45% der Teilnehmer erwar-
ten demnach unter Hillary Clinton bessere Akzente in den 
Beziehungen zu Russland; gleichzeitig erwarten hier aber 
auch 42% der Teilnehmer unter Donald Trump positivere 
Effekte. 

Die Meinung der befragten Ökonomen zu den 
Wahlprogrammen der Kandidaten im Hinblick auf 
einzelne Politikfelder

Befragt zu den Effekten einer Präsident-
schaft Clintons oder Trumps auf ausgewähl-
te Politikfelder ergibt sich ein ähnliches Bild 
wie zuvor. Auch hierbei erwartet jeweils eine 
absolute Mehrheit der Teilnehmer von Hillary 
Clinton bessere Impulse als von Donald 
Trump (vgl. Abb. 4). 

Steuerpolitik5

Auf bundesstaatlicher Ebene gibt es für die 
Unternehmensteuer derzeit acht verschie-
dene Steuerklassen mit Grenzsteuersätzen 
von 15 bis 39% (vgl. Tab. 1). 

 5 Da das Einkommensteuersystem der USA zu kom-
plex ist, um Reformvorschläge fundiert als Teilfrage 
im Ökonomenpanel unterzubringen, wurde von Fra-
gen zu diesem Punkt in dieser Umfrage abgesehen. 

Danach würde beispielsweise ein Unterneh-
men mit einem zu versteuernden Einkom-
men von 60 000 US-Dollar, 15% Steuern auf 
das Einkommen bis 50  000 US-Dollar 
(= 7 500 US-Dollar) zahlen und 25% auf das 
Einkommen ab 50 000 US-Dollar, insgesamt 
ergibt sich daraus eine Steuerlast von 
10 000 US-Dollar.

Donald Trump möchte das System refor-
mieren, die Steuerklassen abschaffen und 
die Unternehmenssteuer bei 15% deckeln 
(Trump 2016). Der Vorschlag findet nur bei 
21% der befragten Ökonomen Zustim-
mung, während 79%, wie auch Hillary Clin-
ton, eine Beibehaltung des derzeitigen Sys-
tems favori sieren.

Bei der Erbschaftsteuer gibt es derzeit einen Freibetrag von 
5,43 Mio. US-Dollar pro Person. Der durchschnittliche ef-
fektive Erbschaftsteuersatz beträgt 16,6%, kann aber in Ab-
hängigkeit vom Verwandtschaftsgrad auf bis zu 40% steigen 
(vgl. Huang und DeBot 2016). Hillary Clinton plant eine Er-
höhung des Spitzensteuersatzes auf 45% und eine Absen-
kung des Freibetrages auf 3,5 Mio. US-Dollar, was 62% der 
Befragten des Ökonomenpanels für sinnvoll halten. Donald 
Trumps Vorschlag einer vollständigen Abschaffung der Erb-
schaftsteuer unterstützen hingegen nur 8% der befragten 
Ökonomen, während sich 30% der Teilnehmer für eine Bei-
behaltung des Status quo aussprechen.

Energie- und Klimapolitik

In den letzten acht Jahren erlebten die Vereinigten Staaten 
durch Fracking einen Boom fossiler Brennstoffe, allerdings 
kam es unter der Obama-Regierung auch zu einem Ausbau 
der erneuerbaren Energien, einer stärkeren Regulierung der 
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Erwartete Impulse in der Außenpolitik

Bei welchem Kandidaten erwarten Sie positivere Effekte im Hinblick auf die folgenden Aspekte?
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Erwartungen für die einzelnen Politikfelder
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Treibhausgas-Emissionen und der Unterzeichnung des Pa-
riser Weltklimaabkommens (vgl. Tollefson 2015). 

Im Bereich der Klimapolitik plant Hillary Clinton eine Weiter-
führung des Kurses der Obama-Regierung. Sie verspricht 
eine gezielte Förderung der erneuerbaren Energien sowie die 
Streichung der Steuervergünstigung für die Ölförderung aus 
Schiefersand. Diese Vorschläge werden auch von den im 
Ökonomenpanel befragten Professoren für sinnvoll erachtet. 
Die Teilnehmer halten diese Vorschlagsliste sowohl im Hin-
blick auf eine nachhaltige Entwicklung der US-amerikani-
schen Wirtschaft (80%) als auch bezüglich der Konjunktur 
der US-amerikanischen Wirtschaft (59%) für vorteilhafter als 
den von Donald Trump eingebrachten Vorschlag oder die 
Beibehaltung des gegenwärtigen Status quo. Donald Trump 
plant im Bereich der Klimapolitik eine Aufkündigung aller Pro-
gramme zur Bekämpfung des Klimawandels sowie ein ver-
mehrtes Investment in Pipelines und fossile Rohstoffe. Diese 
Vorschläge finden unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nur 
sehr geringe Unterstützung bei den befragten Ökonomen 
(2%). Unter Konjunkturaspekten halten es zwar immerhin 
noch 13% der Teilnehmer für sinnvoll. Im Vergleich zu Trumps 
Vorschlägen bevorzugen aber immer noch mehr Teilnehmer 
den gegenwärtigen Status quo in der Klima politik.

Gesundheitspolitik

Im Hinblick auf die Gesundheitspolitik spricht sich Hillary 
Clinton für eine Ausweitung des unter der Obama-Regierung 
im Jahr 2010 verabschiedeten »Patient Protection and Af-
fordable Care Act« (Obamacare) aus, der US-Amerikaner 
verpflichtet, eine Krankenversicherung abzuschließen. Zu-
dem plant Clinton, die Arbeitsbedingungen im Gesundheits-
wesen zu verbessern. Diese Vorschläge hält eine absolute 
Mehrheit von 77% der Panelteilnehmer für sinnvoll, während 

sich 13% für die Beibehaltung des Status 
quo aussprechen. Die Vorschläge Donald 
Trumps, der für eine Abschaffung von Oba-
macare sowie für Einsparungen bei staatli-
chen Zuschüssen ins Gesundheitssystem 
wirbt, bevorzugen dagegen nur wenige Teil-
nehmer des Ökonomenpanels (10%). 

Migrationspolitik

In der Migrationspolitik hat sich die Zahl der 
illegalen Immigranten bei ca. 11 Mio. Men-
schen verfestigt. Verordnungen der Oba-
ma-Regierung, die zahlreiche von ihnen vor 
der Abschiebung schützen, führten aller-
dings zu innenpolitischen Auseinanderset-
zungen und Klagen (vgl. Passel und Cohen 
2016, S. 4, 10). 

Auch die beiden Kandidaten haben sich mit 
deutlich kontroversen Vorschlägen positio-
niert. Während Hillary Clinton eine liberale 

Migrationspolitik anstrebt und eine Amnestie für illegale Ein-
wanderer erlassen sowie erleichterte Einreisebedingungen für 
Einwanderer einführen möchte, steht Donald Trump für eine 
rigide Abschiebungspolitik im Hinblick auf illegale Einwande-
rer ein. Zudem spricht Trump sich aber auch dafür aus, das 
Bleiberecht von Migranten, die bereits seit Jahrzehnten in 
Amerika arbeiten, zu überprüfen. Bei einem Vergleich dieser 
Vorschläge erwartet eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer 
von Clintons Vorschlägen im Bereich der Migrationspolitik po-
sitivere Auswirkungen für die US-amerikanische Wirtschaft 
als von Trumps Ideen. So bevorzugen 54% der Teilnehmer 
Clintons Ideen, während lediglich 17% Trumps Position gut-
heißen. 29% der befragten Ökonomen würden allerdings lie-
ber den Status quo in der Migrationspolitik beibehalten und 
keines der beiden Programme umsetzen wollen.

Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik

Auch im Hochschulbildungsbereich erwarten die befragten 
Ökonomen von Hillary Clinton mehrheitlich bessere Impulse 
als von Donald Trump. In den letzten Jahren sind die Studi-
engebühren in den USA zunehmend gestiegen, was gerade 
jüngere Wähler als Problem ansehen (vgl. Harvard Public 
Opinion Project 2014, S. 9). Clinton wirbt im Wahlkampf 
unter anderem für eine einkommensabhängige Abschaffung 
von Studiengebühren für Colleges sowie für eine verbesser-
te Finanzierbarkeit der Universitätsgebühren durch staatliche 
Unterstützung. Diese Vorschläge würde auch eine absolute 
Mehrheit von 78% der Teilnehmer des Ökonomenpanels 
bevorzugen, im Vergleich zu 22%, die wie Donald Trump, 
den Status quo präferieren. 

Befragt dazu, welcher der Kandidaten im Bereich der Ar-
beitsmarktpolitik bessere Impulse setzen wird, spricht 

 
 
Tab. 1 
US-amerikanischer Unternehmenssteuertarif im Jahr 2015 

Steuerpflichtiges 
Einkommen (in US-
Dollar) 

Höhe der Steuer 

über … bis  

Steuer auf den 
erstgenannten 

Betrag  
(in US-Dollar) 

+ Steuersatz auf 
den über-

steigenden Betrag 
(in %) 

0–50 000   0  15 

50 000–75 000 7 500  25 

75 000–100 000 13 750  34 

100 000–335 000  22 250  39 

335 000–10 000 000  113 900  34 

10 000 000–15 000 000 3 400 000   35 

15 000 000–18 333 333  5 150 000  38 

über 18 333 333 6 416 667 35 

Quelle: Internal Revenue Service (2016); »2015 Instructions for Form 1120. 
U.S. Corporation Income Tax Return. Cat. No. 11455T«, S. 17. 
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sich auch hier die Mehrheit der Teilnehmer eindeutig für 
Hillary Clinton aus (70%, vgl. Abb. 4). Immerhin sind noch 
25% der Teilnehmer der Ansicht, dass es keine bedeu-
tenden Unterschiede zwischen beiden Kandidaten geben 
wird. 

Hillary Clinton warb im Wahlkampf unter anderem auch da-
für, den gegenwärtig gültigen bundesstaatlichen Mindest-
lohn von 7,45 US-Dollar pro Stunde auf 12 US-Dollar pro 
Stunde zu erhöhen. Dieser Vorschlag findet bei den befrag-
ten Ökonomen allerdings kaum Unterstützung. Eine Mehr-
heit von 64% der Teilnehmer bevorzugt den Status quo mit 
7,45 US-Dollar pro Stunde. 18% sprechen sich sogar für 
eine generelle Abschaffung des bundesstaatlichen Mindest-
lohns aus, während ebenfalls 18% der Teilnehmer eine Er-
höhung des Mindestlohns, wie von Clinton vorgeschlagen, 
bevorzugen (vgl. Abb. 5).

Wahl zwischen Pest und Cholera

Insgesamt setzt sich zwar die klare Präferenz der Ökonomen 
in der Wahlentscheidung für Clinton auch im direkten Ver-
gleich für die meisten ihrer Vorschläge fort. Dennoch spie-
geln die Kommentare der befragten Ökonomen wieder, dass 
grundsätzlich beide Kandidaten recht unbeliebt sind und 
Hillary Clinton schlussendlich oft nur als kleineres Übel an-
gesehen wird. Nachfolgend findet sich eine Auswahl an 
Kommentaren der Teilnehmer zur Kandidatenliste:

»Bei den beiden Hauptkandidaten: Wahl zwischen Pest und 
Cholera.«
»Donald Trump ist gar kein seriöser Kandidat, so dass es 
leider keine echte Wahlmöglichkeit gibt.«

»Ein Nominierungssystem, das solche Kandidaten hervor-
bringt, sollte (nein muss) man hinterfragen.«
»Für jeden einigermaßen klar Denkenden kann Donald 
Trump trotz sichtbarer Schwächen von Mrs. Clinton keine 
Wahl sein.«
»Die Kandidaten-Alternativen sind suboptimal.«

Als besonders negativ wird dabei Donald Trump charakte-
risiert, wie die Auswahl der nachfolgenden Kommentare wei-
ter verdeutlichen:

»Gott bewahre uns vor Trump!«
»Ein US-Präsident Trump wäre eine Katastrophe.«
»Donald Trump schadet den USA sehr.«
»Trump ist einfach unterirdisch – die Stimmung bei seinen 
Unterstützern ist aber ernst zu nehmen.«
»Trump würde die Staatsfinanzen und den Umweltschutz 
ruinieren und die Sicherheit gefährden – mit seinen Aussa-
gen über die NATO hat er schon das Kriegsrisiko in Europa 
erhöht.«
»Leider ist überhaupt nicht auszuschließen, dass Donald 
Trump die Wahl gewinnen wird. Dies wäre wirtschaftlich 
bereits ein Desaster, wenn er seine Ankündigungen zum 
Thema Wirtschaft auch nur zur Hälfte realisieren würde.« 
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Studierenden nach Deutschland – ein wichtiger Faktor für 
die Gewinnung von Fachkräften

ifo Migrationsmonitor: Die Zuwanderung von ausländischen

Katrin Oesingmann

In den letzten Jahrzehnten ist nicht nur die Anzahl der Studierenden in Deutschland insgesamt, 

sondern auch die Anzahl der ausländischen Studierenden gestiegen. Für die Analyse der Zuwan-

derung nach Deutschland sind die ausländischen Studierenden, die im Ausland ihre Hochschulzu-

gangsberechtigung erworben haben und anschließend zum Studieren nach Deutschland kommen, 

von Bedeutung. Deutschland gehört mit zu den beliebtesten Zielländern für ausländische Studie-

rende, jedoch können, wie die OECD und die EU in einer aktuellen Veröffentlichung kritisieren, zu 

wenige ausländische Studierende nach Beendigung des Studiums als Fachkräfte für Deutschland 

gewonnen werden.

Entwicklung der Anzahl der 
deutschen und ausländischen 
Studierenden 

Die Anzahl der Studierenden1 in Deutsch-
land hat in den letzten Jahrzehnten ins-
gesamt zugenommen, von 836 000 im 
Jahr 1975 auf gut 2,7 Millionen im Jahr 
2015, und die Anzahl der ausländischen 
Studierenden ist von 47 000 im Jahr 1975 
auf fast 339 000 im Jahr 2015 angestie-
gen (vgl. Abb. 1). Ausländische Studie-
rende machten somit im Jahr 2015 rund 
12% aller Studierenden in Deutschland 
aus. Als ausländische Studierende gelten 
alle Studierende, die an einer Hochschu-
le außerhalb des Landes ihrer Staatsan-
gehörigkeit immatrikuliert sind. Somit 
zählen hierzu auch Studierende, die 
schon vor Beginn des Studiums in 
Deutschland lebten und zuvor auch ihren 
Schulabschluss in Deutschland gemacht 
haben.

Eine wesentliche Unterteilung der auslän-
dischen Studierenden ist deshalb die Un-
terscheidung nach Bildungsinländern und 
Bildungsausländern. Bildungsinländer ha-
ben ihre Hochschulzugangsberechtigung 
in Deutschland oder einer deutschen Aus-
landsschule erworben, Bildungsausländer 
in der Regel im Ausland (vgl. Mayer et al. 
2012). Von den gut 321 000 ausländi-

 1 Als Studierende gelten in diesem Kontext Perso-
nen, die an einer Bildungsinstitution des Tertiär-
bereichs immatrikuliert sind und die nach der 
Klassifizierung der Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) »International Standard Classification 
of Education« (ISCED) dem Tertiärbereich  I 
(ISCED 5) oder dem Tertiärbereich II (ISCED 6) 
zuzuordnen sind. Es handelt sich sowohl um Stu-
dierende in Bachelor- und Masterstudiengängen 
(ISCED 5) also auch in weiterführenden For-
schungsprogrammen (ISCED 6) (vgl. Mayer et. al 
2012), als um Studierende an Universitäten und 
an Fachhochschulen.

schen Studierenden, die im Jahr 2014 an 
deutschen Hochschulen studierten, wa-
ren 85 700 (27%) Bildungsinländer und 
235 800 (73%) Bildungsausländer (vgl. 
Abb. 2). Interessant für eine Analyse der 
Zuwanderung zu Studienzwecken sind 
somit ausländische Studierende, die als 
Bildungsausländer bezeichnet werden. 
Sie haben ihren Schulabschluss im Aus-
land erworben und migrieren dann nach 
Deutschland, um ein Studium zu begin-
nen. Im Zeitraum von 2000 bis 2014 ver-
zeichnete diese Gruppe von Studierenden 
einen Anstieg von ca. 88%, jedoch war 
diese Entwicklung zwischenzeitlich, von 
2006–2010, rückläufig bzw. stagnierte. 
Seit 2010 lässt sich wieder ein steigender 
Trend beobachten (vgl. Abb. 2).

Herkunftsländer und Fächerwahl

Rund 44% der ausländischen Studieren-
den (103  154 Studierende), die ihren 
Schulabschluss im Ausland erworben ha-
ben, kommen aus dem europäischen 
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Entwicklung der Anzahl der Studierenden in Deutschland, 1975–2015

Anzahl in 1 000

Die Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf das Wintersemester. 
2015 bezieht sich somit auf die Zahlen zum Wintersemester 2015/16.
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Ausland.2 56% stammen aus nicht-europäischen Ländern 
(vgl. Abb. 3). Asien ist hierbei mit 37,6% die mit Abstand 
größte Herkunftsregion aller Studierenden, gefolgt von Afrika 
(9,7%) und Amerika (8,6%). Aus Australien/Ozeanien kommt 
nur ein geringer Teil der ausländischen Studierenden (0,3%).

Abbildung 4 zeigt die Herkunft der ausländischen Studie-
renden nach den Herkunftsländern (nur Bildungsausländer). 
Die Hauptherkunftsländer sind aktuell China, Russland, In-
dien und Österreich, wobei der mit Abstand größte Anteil 
an Studierenden aus China kommt (30 000 Studierende). 
Aus Frankreich und Italien, als weitere europäische Haupther-
kunftsländer, kommen jeweils etwa 7 000 der ausländischen 
Studierenden.

 2 Hiervon sind nur ca. 23 000 Studierende im Rahmen des Erasmus-Pro-
gramms zum Studieren in Deutschland (vgl. DAAD und DZHW 2016, S. 20).

Wie in Abbildung 3 dargestellt, kommen mehr 
als die Hälfte aller ausländischen Studieren-
den aus nicht-europäischen Ländern. Für die-
jenigen aus den EU-Staaten, dem EWR und 
der Schweiz gilt die EU-Niederlassungsfrei-
heit. Studierende aus Drittstaaten3 hingegen 
müssen eine Aufenthaltserlaubnis für ihr Stu-
dium beantragen.4 Die Voraussetzungen da-
für legt das deutsche Aufenthaltsrecht (Auf-
enthG) fest: »Einem ausländischen Studieren-
den kann zum Zwecke des Studiums in 
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis mit 
einer Geltungsdauer von mindestens einem 
Jahr und höchstens zwei Jahren erteilt wer-
den (§ 16 Abs. 1 Satz 5 AufenthG)« (BAMF 

 3 Drittstaaten im Sinne des deutschen Aufenthaltsrechts (AufenthG) sind 
die Staaten, die nicht der Europäischen Union oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) angehören. Des Weiteren zählt auch die Schweiz 
nicht zu den Drittstaaten.

 4 Zur Unterscheidung zwischen Aufenthaltstitel und Aufenthaltserlaubnis: Für 
die Einreise und den Aufenthalt bedürfen Bürger aus Drittstaaten grundsätz-
lich eines Aufenthaltstitels. Das Aufenthaltsgesetz sieht insgesamt fünf ver-
schiedene Aufenthaltstitel vor: die Aufenthaltserlaubnis, die »Blaue Karte 
EU«, die Erlaubnis zum Daueraufenthalt–EU, die Niederlassungserlaubnis 
und das Visum. Die Aufenthaltserlaubnis ist ein Aufenthaltstitel, der befristet 
zu den im Aufenthaltsgesetz genannten Zwecken erteilt wird. Diese sind 
z.B. Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung, des Studiums oder der 
Erwerbstätigkeit, Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-
schen Gründen, Aufenthalt aus familiären Gründen (vgl. AufenthG).
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Die Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf das Wintersemester. 
Für das Wintersemester 2015/16 lagen noch keine Daten getrennt nach Bildungsausländern und -inländern vor.
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2012). Eine Aufenthaltserlaubnis wird nur erteilt an Studieren-
de, die schon von einer deutschen Hochschule zugelassen 
worden sind. Nach dem Zuzug nach Deutschland aus fami-
liären Gründen ist der Zuzug zur Aufnahme eines Studiums 
mittlerweile die zweitgrößte Kategorie aller Zuzüge von Per-
sonen aus Drittstaaten. Im Jahr 2014 kamen fast 48 000 Per-
sonen aus Drittstaaten zum Studieren nach Deutschland und 
nur 37 000 Personen zu Erwerbszecken (vgl. Abb. 5). 

Betrachtet man des Weiteren die Fächerwahl der Studie-
renden, zeigen sich Unterschiede zwischen deutschen und 
ausländischen Studierenden. Die beliebteste Fächergruppe 
bei den ausländischen Studierenden sind Ingenieurswissen-
schaften, in die 28% der Studierenden eingeschrieben sind, 
gefolgt von den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften (24%). Bei den deutschen Studierenden ist das 
Verhältnis umgekehrt, 31% sind in die Fächergruppe der 
Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ein-
geschrieben und 19% in Ingenieurswissenschaften (vgl. 
Abb. 6).

Der internationale Vergleich

Mit den Daten der OECD zur Anzahl der Stu-
dierenden auf Länderebene lassen sich inter-
nationale Vergleiche über die Anzahl der aus-
ländischen Studierenden durchführen. Hierbei 
wird von der OECD das Konzept des »interna-
tionally mobile student« verwendet, um die in-
ternationale Mobilität der Studierenden abzu-
bilden. Als »internationally mobile students« 
werden hierbei Studierende bezeichnet, die 
entweder ihren ständigen Wohnsitz außerhalb 
des berichtenden Landes haben oder ihre vor-
herige Schulausbildung außerhalb des be-
richtenden Landes erworben haben.5 Die Aus-
wahl nach dem Konzept der »internationally 
mobile students« entspricht für Deutschland 
somit den ausländischen Studierenden, die Bil-

dungsausländer sind. Abbildung 7 zeigt im internationalen 
Vergleich die Top-20-Zielländer der »internationally mobile stu-
dents« im Jahr 2013. Demnach studierten am meisten »inter-
nationally mobile students« in den Vereinigten Staaten, gefolgt 
von Großbritannien, Australien, Frankreich und Deutschland. 

Betrachtet man jedoch den prozentualen Anteil der »inter-
nationally mobile students« an allen Studierenden eines Lan-
des, ergibt sich ein anderes Bild (vgl. Abb. 8). Dann machen 
in den Vereinigten Staaten die »internationally mobile stu-
dents« nur noch 4% aller Studierenden aus. In Österreich, 
der Schweiz, Australien, Großbritannien und Neuseeland 
hingegen liegen die Werte zwischen 16% und 19%. In 
Deutschland sind es 7% aller Studierenden.6

Die Gründe für ein Studium im Ausland sind unterschiedlich 
und meist abhängig davon, aus welchem Herkunftsland ein 
Studierender kommt. Zu den gängigsten Gründen gehören: 
Sprachkenntnisse und Kenntnisse einer fremden Kultur er-
langen, Arbeitsmarktchancen generell sowie Arbeitsmarkt-

chancen im Ausland (Zielland) verbessern (vgl. 
DAAD und DZHW 2016; Abbott und Silles 
2016). Daran anknüpfend wird die Frage, war-
um Studierende bestimmte Länder als Zielort 
zum Studieren auswählen, in der Literatur zur 
Studentenmigration untersucht. Teilweise ana-
log zu Studien zur Migration allgemein zeigen 
Studien zur Studentenmigration, dass vor al-
lem folgende Faktoren ausschlaggebend sind: 

 5 »In order to measure student mobility, data on internati-
onal students shall be selected. International students 
are defined either as students with permanent residence 
outside the reporting country or as students with prior 
education outside the reporting country.« (OECD 2016a).

 6 Im Vergleich dazu liegt der Anteil an ausländischen Stu-
dierenden, die Bildungsausländer sind, nach Daten des 
Statistischen Bundesamtes bei ca. 8,7%. Der Unter-
schied entsteht dadurch, dass in den Daten der OECD 
die Anzahl der Studierenden insgesamt in Deutschland 
höher ausgewiesen wird.
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die räumliche Distanz und Einkommensunterschiede zwi-
schen dem Heimatland und Zielland, die Sprache, frühere 
koloniale Verbindungen sowie Immigrantennetzwerke im 
Zielland (vgl. Abbott und Silles 2016; Beine, Noël und Ragot 
2012; Bessey 2012).7 So gilt eine größere räumliche Distanz 
als negativ, da dies höhere Migrationskosten impliziert. Gro-
ße Einkommensunterschiede, dieselbe Sprache, früherer 
koloniale Verbindungen und Netzwerke sind hingegen po-
sitiv und vergrößern die Attraktivität eines Ziellandes. 

Bleibequoten und Übergang zum Berufsleben

Die Zuwanderung von Studierenden wird als ein wichtiger 
Schritt hin zu einer permanenten Zuwanderung gesehen. 
Dreher und Poutvaara (2005; 2011) finden eine positive Kor-
relation zwischen der Zuwanderung von Studierenden und 
der Zuwanderung im Allgemeinen.8 Zieht ein Land viele aus-

 7 So werden in der Forschung zur Studentenmigration analog zur Migra-
tionsforschung auch Gravitationsmodelle zur Erklärung der Bestim-
mungsgrößen der Migration verwendet (vgl. hierzu z.B. Abbott und Silles 
2016; Bessey 2012). 

 8 Dreher und Poutvaara (2011) zeigen für die Vereinigten Staaten, dass 
eine Erhöhung der Zahl der Studierenden um 10% aus einem Herkunfts-
land die weitere Migration in die Vereinigten Staaten aus diesem Land um 
bis zu 0,94% erhöht.

ländische Studierende an, zeigt dies auch positive Effekte 
für die gesamte Immigration in dieses Land. Des Weiteren 
gibt es eine enge Verbindung zwischen der Studentenmigra-
tion und der Migration von (hoch-)qualifizierten Arbeitskräf-
ten. So würden ausländische Studierende eher nach dem 
Studium in dem Land arbeiten, in dem sie zuvor studiert 
haben (vgl. Beine, Noël und Ragot 2012). In Anbetracht des 
demographischen Wandels und eines (zukünftigen) Fach-
kräftemangels in den Industrieländern können diese Ziellän-
der von dem Zufluss an ausländischen Studierenden und 
daran anknüpfend von dem Zufluss an qualifizierten Arbeit-
nehmern profitieren.9 Nach einer Studie im Auftrag des 
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) sagen 
nur 16% der ausländischen Studierenden (Bildungsauslän-

 9 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass auch für die Herkunftsländer der 
Migranten Effekte entstehen. In diesem Zusammenhang findet oft eine 
Diskussion der Brain-drain- und Brain-gain-Effekte statt. Brain drain 
bezieht sich darauf, dass die Heimatländer qualifizierte Personen an die 
Zielländer verlieren, wenn diese nach der Ausbildung auch im Zielland 
bleiben. Ein Brain-gain-Effekt würde sich hingegen einstellen, wenn 
Migranten wieder in ihr Heimatland zurückkehren, um ihr im Ausland 
erworbenes Wissen, das sie im Heimatland nicht hätten erwerben kön-
nen, dort anzuwenden. Besonders für Entwicklungsländer kann der 
Brain-drain-Effekt negative wirtschaftliche Folgen haben, muss jedoch 
vor dem Hintergrund des wiederum positiven Effekts von Rücküberwei-
sungen ins Heimatland (remittances) betrachtet werden (vgl. hierzu z.B. 
Beine, Docquier und Rapoport 2008).
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der), dass sie nach dem Abschluss des Studiums nicht in 
Deutschland bleiben wollen. 53% berichten, dass sie sicher 
oder wahrscheinlich in Deutschland bleiben wollen, und 31% 
waren noch unentschieden (vgl. DAAD 2014). In einer wei-
teren Studie im Auftrag des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration, in der Master-Stu-
denten vor allem der MINT-Fächer10 aus Nicht-EU-Staaten 
online befragt wurden, waren sogar fast 80% bleibewillig 
(vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration 2012).

Für Studierende aus der Europäischen Union gilt die Nieder-
lassungsfreiheit auch nach dem Studium. Studierende aus 
Drittstaaten hingegen brauchen weiterhin eine Aufenthalts-
erlaubnis. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche beantragt 
werden, die bis zu 18 Monate gültig ist (§ 16 Abs. 4 Auf-
enthG). Erst wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt, 
kann ein Aufenthaltstitel zur Aufnahme einer Beschäftigung 
erlangt werden.11 Nach Angaben des BAMF lag die Bleibe-
quote bei Absolventen aus Drittstatten bei 54% und deckt 
sich in etwa mit den Bleibeabsichten in der zuvor zitierten 
DAAD-Studie (vgl. Hanganu 2015).12 Jedoch gibt es aufgrund 
der Niederlassungsfreiheit bei EU-Bürgern Schwierigkeiten, 
die tatsächlichen Bleibequoten festzustellen, was auch einen 
internationalen Vergleich erschwert. Eine vieldiskutierte und 
auch kritisierte Studie der OECD kam für Deutschland nur 
auf eine Bleibequote von 22%, der OECD-Durchschnitt lag 
bei 25%. Weitere Studien zu den Bleibequoten für Deutsch-
land kamen wiederum auf Werte zwischen den 22% aus der 
OECD-Studie und den 54% aus den Berechnungen des 
BAMF (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration 2015, S. 17 ff.).

Auch wenn es noch kein einheitliches Bild zu den Bleibequo-
ten gibt und die in Studien vorgestellten Bleibequoten als 
begrenzt aussagekräftig gelten, kritisieren die OECD und die 
EU in einer aktuellen gemeinsamen Veröffentlichung, dass es 
der EU nicht gelinge, ausländische Fachkräfte im selben Um-
fang anzulocken wie Studierende (OECD und EU 2016). Bei-
de Institutionen empfehlen daher, den rechtlichen Übergang 
und Wechsel in den Arbeitsmarkt für ausländische Studieren-
de aus Drittstaaten zu vereinfachen sowie die Intra-EU-Mo-
bilität zu fördern. Des Weiteren sollte nach den Empfehlungen 
schneller die Möglichkeit bestehen, eine Niederlassungser-
laubnis sowie eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt in der EU 
zu erlangen, um die ausländischen Studierenden auch dau-
erhaft in Deutschland bzw. der EU halten zu können.

 10 Als MINT-Fächer werden die Unterrichts- und Studienfächer Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik bezeichnet.

 11 Zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln zur Aufnahme einer Beschäf-
tigung und deren Voraussetzungen vgl. Oesingmann (2016) und auch 
Fußnote 6.

 12 Betrachtet wurden in der Studie ausländische Studierende aus Drittstaa-
ten der Jahre 2005–2013 und deren Aufenthalt zum Oktober 2014. Der 
Wechsel des Aufenthaltszwecks von EU-Bürgern wird aufgrund der Nie-
derlassungsfreiheit nicht amtlich erfasst.
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ifo Managerbefragung Sommer 2016: 

Johanna Garnitz und Klaus Wohlrabe

Die Managerbefragung im Sommer befasste sich mit dem 
Thema (Wirtschafts-)Verbände. Mehr als 450 Manager aus 
den Wirtschaftsbereichen Industrie, Bau, Handel und 
Dienstleistungen beantworteten, wie sie die Dienstleistun-
gen des jeweiligen Verbandes und die politische Arbeit der 
größten Verbände bewerten, wie groß sie den Einfluss der 
Wirtschaftsverbände auf die Politik einschätzen und ob Fu-
sionen der großen Verbände sinnvoll erscheinen. Außerdem 
gaben sie Auskunft, wie groß sie den Einfluss der Gewerk-
schaften auf die Politik sehen und welche Gewerkschaft ih-
rer Meinung nach den größten politischen Einfluss hat.1 Der 
Artikel stellt einige ausgewählte Ergebnisse vor und ver-
gleicht sie mit Daten aus früheren Befragungen zu Verbän-
den (z.B. aus dem Jahr 2011). Insgesamt zeigt sich, dass 
die Ergebnisse nahezu unverändert geblieben sind.

Wie bewerten die Unternehmen ihre Verbände?

Die Mitgliedschaft in Wirtschaftsverbänden blieb über die 
Zeit sehr stabil. Weiterhin sind 81% der befragten Unter-
nehmen Mitglied eines oder mehrerer Verbände. Diese Zah-
len zeigen sich auch in den verschiedenen Wirtschaftsbe-
reichen. Ebenso wie vor fünf Jahren befassten sich etwa 
11% der befragten Unternehmen mit Austrittsgedanken 
aus einem Verband. Die Bewertung der Dienstleistungen 
ihres jeweiligen Verbandes blieb im Vergleich zum Jahr 
2011 konstant. So liegt eine fast identische Notenverteilung 
vor: 49% der Befragten bewerteten die Dienstleistung als 
gut, 8% als sehr gut. Etwa ein Drittel beurteilte die Arbeit 
ihrer Verbände als befriedigend, etwas über 10% fanden sie 
als nur ausreichend bis mangelhaft. Der Einfluss der Wirt-
schaftsverbände auf die Politik hat sich laut der Umfrage im 
Vergleich zu 2011 nicht verändert, obwohl zwischenzeitlich 
die Koalition von Schwarz-Gelb in die große (CDU/CSU und 
SPD) wechselte. Weiterhin konstatieren 46% einen mittle-
ren Einfluss, 34 bzw. 4% einen hohen bis sehr hohen Ein-
fluss der Verbände auf die Politik. Die politische Arbeit der 
Spitzenverbände wurde mit dem Schulnotensystem fast 

 1 Die Umfrage wurde im Auftrag der WirtschaftsWoche vom 23. Juni 2016 
bis 15. Juil 2016 durchgeführt. Detaillierte Ergebnisse, u.a. aufgegliedert 
nach Wirtschaftszweigen und Größenklassen, finden sich auf der Websi-
te des ifo Instituts unter www.ifo.de/managerbefragung.

 Die WirtschaftsWoche berichtete in Ausgabe Nr. 41, 2016, auf S. 34 
über die Umfrage.

Wie bewerten Unternehmen die Arbeit der Verbände?

identisch zu 2011 bewertet (vgl. Tab. 1). Lediglich der Zent-
ralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) erhielt von 
den Befragten eine etwas bessere befriedigende Durch-
schnittsnote als vor fünf Jahren (3,11 vs. 3,27). Der Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI) schnitt für seine 
politische Arbeit mit einem Schulnotendurchschnitt von 
2,80 am besten ab. Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) und die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA) teilen sich das Mittelfeld 
mit einem Durchschnitt von 3,05 bzw. 3,07. Die Fusion der 
oben genannten Verbände zu einem zentralen Interessen-
verband der Wirtschaft halten 57% für sinnvoll. Im Vergleich 
zu den Ergebnissen vor fünf Jahren hat sich hier das Mei-
nungsbild jedoch etwas abgeschwächt. Damals hielten 
noch 63% eine Fusion von zwei oder mehr Spitzenverbän-
den für sinnvoll. Allerdings ist hier anzumerken, dass die 
diesjährige Fragestellung mit der Fusion zu einem Interes-
senverband etwas enger gestellt war, so dass die Ergebnis-
se nicht unmittelbar vergleichbar sind. 

Gewerkschaften haben wieder höheren Einfluss 
auf die Politik

Während sich bezüglich den Bewertungen der Verbände 
gegenüber der Umfrage aus dem Jahr 2011 kaum Unter-
schiede feststellen ließen, gab es hinsichtlich des Gewerk-
schaftseinflusses größere Veränderungen. Die Manager 
schreiben den Gewerkschaften wieder deutlich mehr Ein-
fluss auf die Politik zu als früher. Demnach schätzen jetzt 
53% – fast 10 Prozentpunkte mehr als 2011 – den Einfluss 
der Gewerkschaften als hoch ein. Die flächendeckende Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro seit 
Januar 2015 dürfte zu diesem Ergebnis beigetragen haben. 
Den Managern zufolge hat vor allem Verdi mit 60% den 
größten politischen Einfluss, gefolgt von der IG Metall mit 
45% (Mehrfachnennungen waren möglich). Der IG Berg bau, 
Chemie, Energie und dem DBB Beamtenbund und Tarifuni-
on sprechen die befragten Unternehmen kaum Einfluss zu. 

Zusammenfassung

Die Ergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit der Unter-
nehmen in einem (Wirtschafts-)Verband Mitglied ist. Zudem  

 
 
Tab. 1 
Zufriedenheit mit den Verbänden – durchschnittliche Schulnoten 

  Industrie Bau Handel 
Dienst-

leistungen Gesamt 
Verband allgemein 2,49 2,56 2,59 2,50 2,52 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 2,80 2,87 2,65 2,74 2,76 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 3,11 3,23 3,07 2,96 3,05 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 3,10 3,27 3,14 3,06 3,11 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 3,07 3,11 3,07 3,06 3,07 

Quelle: ifo Managerbefragung Verbände 2016.  
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ist eine Mehrheit mit ihrer Arbeit zufrieden und gibt ihnen 
gute bis sehr gute Noten. Etwa 10% denken über einen 
Austritt aus einem Verband nach. Die Ergebnisse haben 
sich im Vergleich zu ähnlichen früheren Umfragen kaum ge-
ändert. Eine Ausnahme besteht in Bezug auf den Einfluss 
von Gewerkschaften auf die Politik, der den Managern zu-
folge zuletzt wieder gestiegen ist.
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ifo Konjunkturtest im September 2016 auf einen Blick:

Klaus Wohlrabe
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Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich 
verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist von 106,3 Punk-
ten (saisonbereinigt korrigiert) im August auf 109,5 Punkte 
im September gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit 
Mai 2014. Die Unternehmer blicken merklich optimistischer 
auf die kommenden Monate. Zudem waren sie zufriedener 
mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Die deutsche Wirtschaft 
erwartet einen goldenen Herbst. 

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index gestiegen. Dies 
war vor allem auf deutlich positivere Aussichten für die kom-
menden Monate zurückzuführen. Ein Anstieg des Erwar-
tungsindikators von 10,8 Punkten wurde zuletzt kurz nach 
der Finanz- und Wirtschaftskrise beobachtet. Auch die Ein-

schätzungen zur aktuellen Geschäftslage verbesserten sich. 
Der Geschäftsklimaindex stieg in nahezu allen wichtigen In-
dustriebranchen. Sowohl im Groß- als auch Einzelhandel hat 
sich der Index, nach zuletzt deutlichen Rückgängen, erhöht. 
Beide Teilkomponenten zogen jeweils an. Im Einzelhandel 
verbesserte sich insbesondere die aktuelle Geschäftslage. 
Im Großhandel hingegen waren vor allem die Erwartungen 
der Unternehmen deutlich positiver als im Vormonat. Das 
Bauhauptgewerbe setzt seinen Höhenflug fort. Der Ge-
schäftsklimaindex erreichte ein neues Rekordniveau. Die Ein-
schätzungen der aktuellen Lage waren noch nie so gut. Für 
die kommenden Monate rechnen die Unternehmen sogar 
mit einer weiteren Verbesserung. Im Dienstleistungssektor 
hat sich die Stimmung erneut aufgehellt. Der Indikator stieg 
von 29,8 im August auf 32,2 Saldenpunkte im September. 
Die Unternehmen bewerteten die aktuelle Lage nochmals 
günstiger, auch ihre Erwartungen für die kommenden Mona-
te verbesserten sich. Dementsprechend wollen die Dienst-
leister wieder verstärkt neue Mitarbeiter einstellen.

 1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von 
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des Ifo 
World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturpers pektiven« 
veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr abonniert 
werden.

Die deutsche Wirtschaft erwartet einen goldenen Herbst1
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a) Ohne Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung.
b) Aus den Prozentsätzen der Meldungen über zu- und abnehmende Exportgeschäfte.

Abb. 5

Quelle: ifo Konjunkturtest.
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Abb. 6

Quelle: ifo Konjunkturtest.

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Geschäftserwartungen

Geschäftslage

Geschäftsklima

Bauhauptgewerbe

Salden, saisonbereinigt

Geschäftsentwicklung

Abb. 7

Quelle: ifo Konjunkturtest.
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Abb. 8

Quelle: ifo Konjunkturtest.

Die Kredithürde für die gewerbliche Wirtschaft ist von 
15,0% im Vormonat auf 14,9% im September gesunken. 
Dies war der erste Rückgang nach zuletzt drei Anstiegen 
in Folge. Es bestehen weiterhin keine Probleme für deut-
sche Unternehmen, Bankkredite zu erhalten. In der In-
dustrie gab die Kredithürde deutlich – auf 12,3% – nach. 
Im Bauhauptgewerbe stieg die Kredithürde minimal auf 
17,3%. Auch im Handel stieg der Anteil jener Firmen, die 

von einer restriktiven Kreditvergabe der Banken berich-
teten. 

Die deutsche Wirtschaft plant, verstärkt zusätzliches Per-
sonal einzustellen. Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg 
im September auf 110,1 Indexpunkte nach 108,6 Punkten 
im Vormonat. Dies ist der dritte Anstieg in Folge. Nahezu 
alle Branchen sind auf Mitarbeitersuche. 
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Abb. 9

Quelle: ifo Konjunkturtest.
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Abb. 10

Quelle: ifo Konjunkturtest.
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